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1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass, Rahmenbedingungen und Zielsetzungen 

Ein ISEK bietet als umfangreiches Planungsinstrument die Grundlage für ein abgestimmtes Handeln bei 

der Planung und Realisierung von Maßnahmen als auch bei der Bewilligung von Fördermitteln. Auf 

Grundlage eines breit angelegten Beteiligungsprozesses werden zukunftsgerichtete Strategien, 

handlungsfeldspezifische Ziele und daraus resultierende, konkrete Maßnahmen definiert, die ein 

bestmögliches Zusammenleben aller Bewohner_innen sowie vor Ort engagierten Akteur_innen 

erzeugen und sichern.  

Das vorliegende ISEK soll eine Grundlage schaffen, um aktiv Fördermittel aus den aktuellen 

Programmen der Städtebauförderung zu akquirieren. Dazu orientiert sich das ISEK am 

Anwenderleitfaden für Integrierte Stadtentwicklungskonzepte in Mecklenburg-Vorpommern, 

herausgegeben vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-

Vorpommern (MIBD MV). Den Vorgaben entsprechend hat diese vorliegende Fortschreibung des ISEKs 

den Anspruch eines ganzheitlichen Ansatzes, d.h. mit dem Konzept wird nicht nur eine Förderung 

angestrebt, sondern die Perspektive der Stadt Bergen a. R. abgebildet. 

Durch das Instrument ISEK legt die Stadt Bergen a. R. bereits seit dem Jahr 2002 die Grundlage für eine 

zielgerichtete und integrierte Stadtentwicklung. Im Rahmen des ersten ISEKs standen die 

demografische, wohnungswirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt sowie die 

Weiterentwicklung der historischen Altstadt im Mittelpunkt der Konzeption. 2006 wurde das ISEK 

überarbeitet und aktualisiert. Im Zuge dessen ist ein Leitbild, hinterlegt mit neun Leitlinien, für die 

Stadtentwicklung erarbeitet und beschlossen worden. In den Jahren 2008 und 2015 erfolgten 

Fortschreibungen des ISEKs. Diese wurden überprüft, neu diskutiert und weiterentwickelt.  

Diese nun hier vorliegende ISEK Fortschreibung ist die angepasste fachübergreifende Gesamtstrategie 

der Stadt Bergen a. R. für ihre zukünftige Entwicklung. Das Konzept wurde in einem partizipativen 

Prozess unter Einbeziehung der Stadtpolitik, Stadtverwaltung, zahlreichen Akteur_innen und 

Partner_innen aus der Stadtgesellschaft sowie den Bürger_innen erarbeitet.  

 

1.2 Beteiligungsprozesse und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Erarbeitung des ISEK für die Stadt Bergen a. R. erfolgte im Zeitraum zwischen April und November 

2023 in einem partizipativen Prozesse.  

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Vorgehensweise und den parallelen 

Beteiligungsprozess der Erarbeitung der Fortschreibung des ISEKs für die Stadt Bergen a. R.  
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Abb.  1: Zeitplan 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

 

Das Aufklärungsgespräch fand mit Übernahme des Projektes am 27.04.2023 statt. Zu Beginn des 

Projekts wurde eine umfassende Bestandsanalyse durchgeführt und eine Ortsbegehung 

vorgenommen. Bei diesem ersten Schritt wurden aktuelle Planungen, Statistiken, Gutachten und 

Fachkonzepte genauso berücksichtigt wie übergeordnete Rahmenbedingungen und Zielsetzungen. Die 

Strukturierung dieser Analyse orientiert sich an den Themengebieten, die im Leitfaden zur Erarbeitung 

von Integrierten Stadtentwicklungskonzepten des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 

Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern (MIBD MV) vorgegeben sind. Die Bestandssituation wurde 

mithilfe einer Analyse der Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken (SWOT) bewertet. In dieser wurden 

Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken) 

identifiziert, aus denen sich die entsprechenden Handlungsbedarfe ableiten ließen. 
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An zwei aufeinanderfolgenden Tagen wurden verschiedene Beteiligungsformate umgesetzt. Insgesamt wurde 
sichergestellt, dass sich alle interessierten Bürger_innen und die unterschiedlichen Zielgruppen an dem Prozess 
beteiligen konnten.  

Abb.  2: Einladungsplakat 

Quelle: die raumplaner, 2023 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

 

 

Am 22.09.2023 wurden explizit die Kinder und Jugendlichen in einem Sonderformat beteiligt. Das 

Beteiligungsformat der Kinder und Jugendlichen war hinterlegt mit einer vorherigen Fotorally. Hier 

wurde dazu aufgerufen, Lieblingsorte und Problemorte zu fotografieren und einzureichen. Ergänzt 

werden konnten die Fotos durch die Beantwortung eines Fragebogens. Die Verteilung erfolgte über 

alle Schulen und Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und über eine direkte Ansprache. 

Rückmeldungen kamen von einzelnen Kindern und Jugendlichen, aber auch von einer 4. Schulklasse.  

Abb.  3:  Einladungsflyer 
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Abb.  4: Plakat und Fragebogen für die Fotorally 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

Die Einreichungen wurden ausgedruckt und auf der Veranstaltung ausgestellt und diskutiert. Bei der 

Beteiligungsveranstaltung mit anwesend war die örtliche Fridays for Future Bewegung, die ihre 

Forderungen in einem Konzept zusammengefasst hat und einbrachte. Die Kinder und Jugendlichen 

konnten durch diese Art der Beteiligung einen vielschichtigen Blick auf ihre Stadt in den Prozess 

eingeben.  
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Abb.  5: Einreichungen der Fotorally der Kinder und Jugendlichen 

 

Quelle: Stadt Bergen, 2023 

 

Abb.  6: Fragebogen: Ideen und Wünsche der Kinder 

 

Quelle: Stadt Bergen, 2023  
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In einem Sonderformat wurden Personen, die die Wirtschaft vertreten, angehört. Basierend auf der 

SWOT-Analyse und den Wünschen der Beteiligten für die zukünftige Entwicklung der Stadt Bergen a.R. 

wurden weitere Handlungsbedarfe und konkrete Wünsche diskutiert.  

Am 23.09.2023 fand eine öffentliche Bürger_innen-Veranstaltung statt und daran anschließend in 

lockerer Atmosphäre eine Runde mit den Senior_innen. Bei der öffentlichen Bürgerveranstaltung 

waren, bis auf Kinder und Jugendliche, Personen allen Alters vertreten. Verschiedene Aspekte konnten 

diskutiert und erfasst werden. In einem Art Zwiegespräch mit der Bürgermeisterin wurden die bisher 

umgesetzten Maßnahmen aus dem bestehenden ISEK evaluiert. Hierbei wurde deutlich, dass es der 

Stadt gelungen ist, auf Basis des letzten ISEKs sehr viele Maßnahmen umzusetzen. Darauf basierend 

wurden in der Diskussion Handlungsbedarfe und weitere neue Ideen für künftige Maßnahmen 

gesammelt.  

Die Gruppe der Senior_innen brachte sich ebenfalls sehr intensiv ein. Thematisiert wurde alltägliches, 

aber auch der Blick in die Zukunft wurde gewagt. Auch in diesem Format konnten konkrete Vorschläge 

gesammelt werden. 

Abb.  7: Beteiligung der Bürger_innen 

 

Quelle: die raumplaner, 2023  

Die Ergebnisse aus den verschiedenen Beteiligungen wurden ausgewertet und weitergedacht. Ein 

Expertengremium, bestehend aus Vertreter_innen verschiedener Bereiche der Stadtgesellschaft 

wurde zusammengestellt. Teil des Gremiums waren Vertreter von Wohnungsbaugenossenschaften, 

der Wirtschaft, der Kreishandwerkerschaft, von Schulen, von Vereinen und Institutionen, wie dem 

DRK, die Präsidentin der Stadtvertretung, Vertreter_innen der Parteien sowie der Stadtverwaltung. 

Das Gremium tagte analog am 18.10.2023, in der Folge wurde der Austausch digital vollendet. Dem 

Gremium wurden die durch die gutachterliche Analyse und die Beteiligung ermittelten 

Handlungsbedarfe vorgestellt. Diese bilden die Grundlage für die Erarbeitung des Zielsystems, das sich 
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hierarchisch von Leitbildern und strategischen Entwicklungszielen über Handlungsfelder (HF) und 

Handlungsfeldziele (HFZ) bis hin zu konkreten Schlüsselprojekten aufgliedert. Das Zielsystem wurde in 

seinen einzelnen Ebenen gemeinsam erörtert. Um die Erarbeitung des Zielsystems weiterzudenken, 

wurden das Leitbild und die strategischen Entwicklungsziele mit dem Expertengremium abgestimmt.   

Auf Basis der identifizierten Handlungsbedarfe sowie der bereits gesammelten Ideen und Anregungen 

aus den Beteiligungsmodulen wurde eine umfassende Liste von Maßnahmenideen zusammengestellt 

(siehe Kapitel 6 und Anhang). Jede einzelne dieser Maßnahmenideen wurden in dem 

Expertengremium intensiv diskutiert. Die Maßnahmen wurden abschließend priorisiert. Insgesamt 

wurden zehn Schlüsselmaßnahmen mit hoher Priorität bestimmt (siehe Kapitel 6).  

Abb.  8: Mitglieder des Expertengremiums 

 

Quelle: die raumplaner, 2023  
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2 BESTANDSANALYSE UND BEWERTUNG 

2.1 Lage im Raum  

Das Mittelzentrum Bergen a. R. liegt auf Deutschlands größter Insel Rügen in der Ostsee. Somit 

gehört es zum Amt Bergen a. R., gelegen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-

Vorpommern. Stralsund, auf dem Festland gelegen ist Kreisstadt und die nächstgrößere Stadt.   

 

Abb.  9: Stadt Bergen a. R. und die 24 Ortsteile 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

 

 

Bergen a. R. liegt im Inneren der Insel und ist über die Bundesstraße 96, die über die Rügenbrücke 

führt, und über die Landesstraße 296, die über den Rügendamm mit der Ziegelgrabenbrücke führt, mit 

dem Festland verbunden. In der Verlängerung Richtung Süden führt die B 96 zur Autobahn A 20, die 

das Bundesland von Ost nach West durchquert und so an die Metropolen Berlin und Hamburg 

anschließt. Bergen a. R. hat einen Fernbahnhof, der als Zwischenstation alle Bahnreiseziele auf der 

Insel verbindet und darüber hinaus an die Kreisstadt Stralsund auf dem Festland angebunden ist. Über 

den ICE- und IC-Anschluss von der Stadt Binz aus ist Bergen a. R. mit Fernanschlüssen direkt an 

Deutschlands Großstädte wie München sowie Tschechien und Österreich angebunden. 
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Über die B 96 ist Bergen a. R. an die Fähr- und Hafenstadt Sassnitz im Norden und über die B 196 mit 

Göhren im Süd-Osten verbunden. Die B 96 wird an der Stadt vorbeigeführt, während die B 196 noch 

durch die Stadt geht. Eine Umgehung der Stadt ist in der aktuellen Bundesverkehrswegeplanung 

aufgenommen und befindet sich in der Umsetzung.  

Der nahe gelegene Flugplatz Güttin bietet neben Rundflügen über die Insel auch eine Direktverbindung 

nach Zingst (Halbinsel) und Usedom an.1 

2.2 Übergeordnete Planungen  

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP MV) 2016  

Das Landesentwicklungsprogramm Mecklenburg-�s�}�Œ�‰�}�u�u���Œ�v�� �]�•�š�� ���]�v���� �c�‹�µ���Œ�•���Z�v�]�š�š�•�}�Œ�]���v�š�]���Œ�š���� �µ�v����

fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die nachhaltige und zukunftsfähige 

���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�� �����•�� �>���v�����•�� �]�u�� �/�v�š���Œ���•�•���� �•���]�v���Œ���D���v�•���Z���v�^�X2 Um die Leitvorstellung einer nachhaltigen 

Raumentwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ansprüche in Einklang 

bringt, zu konkretisieren, werden in dem Programm 12 Leitlinien erarbeitet. 

Die Stadt Bergen a. R. ist im Zentrale-Orte-System als Mittelzentrum eingestuft.  Damit ist die Stadt 

Bergen a. R.  als Mittelzentrum für die Mittelbereiche Binz, Garz, Putbus, Sagard, Samtens, Sassnitz, 

Sellin/Baabe zuständig, dabei explizit für die Einrichtungen des gehobenen Bedarfs. 

 
1 �t���]�š���Œ�����/�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v���v���Ì�µ�u���d�Z���u�����s���Œ�l���Z�Œ���µ�v�����D�}���]�o�]�š���š���(�]�v�����v���•�]�����]�v���<���‰�]�š���o���î�X�õ�X�í�X�^�s���Œ�l���Z�Œ�o�]���Z�����/�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ�^ 
2  Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, 2016, S. 17 

Abb.  10: Verkehrliche Anbindung 

 
 

Quelle: die raumplaner, 2015 
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Zusätzlich zu den zentralen Orten werden im LEP drei verschiedene Raumkategorien festgelegt 

(ländliche Räume, ländliche Gestaltungsräume und Stadt-Umland-Räume). Bergen a. R. ist den 

ländlichen Räumen zugeordnet. Die ländlichen Räume sollen so gesichert und weiterentwickelt 

werden, dass sie als attraktiver, vielfältiger und eigenständiger Lebens- und Wirtschaftsraum etabliert 

werden. Dies behandelt auch den bedarfsgerechten Ausbau der Verkehrs- und 

Kommunikationsinfrastruktur.3 

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP) 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP) wurde auf Grundlage des LEP MV 

entwickelt und konkretisiert die darin festgelegten Ziele und Grundsätze zur räumlichen Entwicklung 

der Region Vorpommern. Als rechtliche Grundlage dienen das Bundes-Raumordnungsgesetz von 1997, 

das Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern von 1998 und das LEP MV.  

Die im LEP gefassten Vorhaben sind im RREP VP weiter ausgearbeitet und für die Region Vorpommern 

spezifiziert.4 Das RREP VP löste 2010 das seit 1998 bestehende Regionale Raumordnungsprogramm 

Vorpommern (RROP Vorpommern) ab und ist seither in der Region rechtskräftig. Die erste Änderung 

erfolgte 2013, in der das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Altefähr festgelegt wurde. Eine 

zweite Änderung folgte 2014 im Entwurf, der 2015, 2017, 2018 und 2020 überarbeitet wurde. Diese 

Änderung legt einen Fokus auf die Herausforderungen beim Umgang mit der Energiewende.5 

�•�]���o���]�•�š�����]�v�����c�v�����Z�Z���o�š�]�P���� �Z���µ�u���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�U�����]���� ���]���� �•�}�Ì�]���o���v���µ�v���� �Á�]�Œ�š�•���Z���(�š�o�]���Z���v�����v�•�‰�Œ�º���Z���� ���v�������v��

Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig 

���µ�•�P���Á�}�P���v���v���K�Œ���v�µ�v�P���(�º�Z�Œ�š�^�X6 Der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen wird dabei eine hohe 

Priorität eingeräumt, um der seit 1990 bestehenden Bevölkerungsabwanderung entgegenzuwirken. 

Im RREP VP wurden 17 Leitlinien festgelegt, die der Entwicklung der Region Vorpommern als 

Grundlage dienen. Dabei wird unter anderem ein Fokus auf den Ostseeraum als zukunftsträchtigen 

Raum mit wachsender Bedeutung für Europa gelegt. Sowohl tragende Wirtschaftszweige wie der 

Tourismus, die Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft als auch die Hochschulstandorte Greifswald 

und Stralsund sowie die Region als Hochtechnologiestandort werden benannt und gilt es, zu erhalten 

sowie weiterzuentwickeln.  

Ebenso im Bereich der Siedlungsentwicklung bedarf es einem Erhalt der Grundzüge dezentraler 

Siedlungsstrukturen und deren Weiterentwicklung, um die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur 

optimal zu unterstützen. Des Weiteren sind die Verdichtung und Umnutzung bestehender Baugebiete, 

der Ausweisung neuer Siedlungsflächen vorzuziehen und ein ressourcenschonender und ökologischer 

Umgang zu berücksichtigen. Großflächige Einzelhandelsvorhaben sind nur in zentralen Orten und 

städtebaulich integrierten Orten zulässig und dienen der Unterstützung und Entwicklung des 

Tourismus. 

 
3  Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, 2016, S. 32 
4 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, o.J. 
5 Regionaler Planungsverband Vorpommern, o.J. 
6 Regionaler Planungsverband Vorpommern, 2010, S. 18 



 

SEITE 11 

In der Freiraumentwicklung werden Ziele festgelegt, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 

und zu entwickeln. Hierzu zählen Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt, die Landschaft und 

klimatische Verhältnisse. Diese gilt es nachhaltig zu nutzen, um ihre Leistungsfähigkeit zu bewahren. 

Heimischen Tier- und Pflanzenarten sind durch Sicherung und Pflege ihrer Lebensräume zu schützen. 

Auch der Küstenschutz ist von großer Bedeutung bei der Planung von Maßnahmen, um gefährdete 

Abschnitte vor Sturmfluten und Siedlungen vor Überflutungen zu schützen. Vorranggebiet des 

Küstenschutzes ist unter anderem Dranske. 

Die Land- und Forstwirtschaft soll als Teil der Gesamtwirtschaft gesichert und unter Beachtung des 

Umweltschutzes weiterentwickelt werden.7 

Der Entwurf der zweiten Änderung des RREP VP von 2020 legt neue Eignungsgebiete für 

�t�]�v���l�Œ���(�š���v�o���P���v�� �(���•�š�� �µ�u�� ���µ�(�� �c�,���Œ���µ�•�(�}�Œ�����Œ�µ�v�P���v�� �����Œ�� ���v���Œ�P�]���Á���v������ �µ�v���� ���]���� ���Œ�(�}�Œ�����Œ�v�]�•�•���� �����•��

�<�o�]�u���•���Z�µ�š�Ì���•�^8 zu reagieren. Dabei werden Flächen ausgewiesen und Eignungsgebiete für 

Windenergie festgelegt sowie Ausschlussgebiete herausgearbeitet, in denen der Bau von Anlagen 

nicht möglich ist.  

Strategie für lokale Entwicklung (SLE) �t LEADER Rügen 

Die LEADER-Region Rügen ist eine von 43 LEADER-Regionen in Deutschland. Sie umfasst die Insel Rügen 

und die Gemeinde Hiddensee. Die Strategie für lokale Entwicklung (SLE) für die aktuelle LEADER-

Region Rügen wurde im Jahr 2023 verabschiedet und gilt für die Förderperiode 2023-2027.9 Die SLE 

für die LEADER-Region Rügen wird durch Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert und stellt eine Methode zur Regionalentwicklung 

dar, mit der Akteur_innen vor Ort regionale Prozesse gestalten und mitbestimmen können. Basis 

hierfür ist die Lokale Aktionsgruppe (LAG), die einem demokratiebasierten Gremium entspricht. Die 

Lokale Aktionsgruppe Nordvorpommern e. V., mit Sitz in Stralsund, ist für die Umsetzung des LEADER-

Programms in Nordvorpommern verantwortlich. Der Verein berät und unterstützt lokale Akteur_innen 

bei der Entwicklung und Realisierung von Projekten, aber initiiert und realisiert diese auch 

eigenständig. Als Zielstellung bei der Umsetzung der LEADER-Methode im Gebiet Nordvorpommern 

gibt der Verein u.a. die Erarbeitung, Fortschreibung und Durchführung einer �t dem Satzungszweck 

entsprechenden �t lokalen Strategie der ländlichen Entwicklung, das Vernetzen und Bündeln aller 

Stärken für eine regionale Entwicklung im Vereinsgebiet sowie die Koordination und Unterstützung 

der Projekte, die der Zielsetzung der SLE dienen, an.10 

Wesentliche Merkmale des methodischen Ansatzes sind Ausarbeitungen nach dem Bottom-Up-Prinzip 

und Strategieumsetzungen, lokale Partnerschaften, integrierte und multisektorale Maßnahmen, 

territoriale Entwicklungsstrategien sowie die Kriterien Innovation, Kooperation und Vernetzung.11 

 
7 Regionaler Planungsverband Vorpommern, 2010, S. 69 
8 Regionaler Planungsverband Vorpommern, 2010, S. 1 
9 Lokale Aktionsgruppe Rügen/LEADER Regionalmanagement Rügen, 2023 
10 Lokale Aktionsgruppe Nordvorpommern e.V., 2023 
11 Landkreis Vorpommern-Rügen, 2023 
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Die Strategie für lokale Entwicklung (SLE) für die LEADER-Region Rügen basiert auf vier strategischen 

Handlungsfeldern: 

- �,�&���í���c���‚�Œ�(���Œ���u�]�š���•�µ�l�µ�v�(�š�^ 

Die zum Handlungsfeld gehörenden Unterziele und Bedarfe sind u.a. in den Pun�l�š���v�� �c�^�š���Œ�l�µ�v�P�� �����Œ��

Grundversorgung und Daseinsvorsorge�^���µ�v�����c���‚�Œ�(�o�]���Z�����/�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ�^�������(�]�v�]���Œ�š�X12 

- �,�&���î���c�t�]�Œ�š�•���Z���(�š���µ�v�������v���Œ�P�]�����(�(�]�Ì�]���v�Ì�^ 

�,���v���o�µ�v�P�•���������Œ�(�����Á���Œ�����v���Z�]���Œ�(�º�Œ���l�}�v�l�Œ���š���]�v�������v���h�v�š���Œ�‰�µ�v�l�š���v���cCO2 -�Œ�����µ�Ì�]���Œ�š�����/�v�•���o�^���µ�v�����c�Z���P�]�}�v���o����

�t�]�Œ�š�•���Z���(�š�^���(���•�š�P���Z���o�š���v�X13 

- �,�&���ï���c���]�o���µ�v�P���µ�v�����<�µ�o�š�µ�Œ�^ 

Dieses Handlungsfeld untergliedert sich in die beiden im Titel enthaltenen Schwerpunkte.14 

- �,�&���ð���c�•�}�Ì�]���o- �µ�v�����v���š�µ�Œ�À���Œ�š�Œ���P�o�]���Z���Œ���d�}�µ�Œ�]�•�u�µ�•�^ 

Die hierzu spezifisch aufgeführten Handlungsbedarfe und Ziele zählen u.a. zu dem Unterpunkt 

�c�s���Œ�����•�•���Œ�µ�v�P�������Œ���^�]�š�µ���š�]�}�v�������Œ�����Œ�����]�š�•�l�Œ���(�š���^�X15 

Die SLE ist für die LEADER-Region Rügen ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Entwicklung der 

Region und leistet einen Beitrag zur Entwicklung der Insel Rügen im Sinne eines attraktiven und 

lebenswerten Orts. 

2.3 Historische Entwicklung 

Die erste nachweisbare Bebauung ist die Jaromarsburg. Bald nach ihrem Fall wurde 1168 mit dem Bau 

der Marienkirche als Palastkirche des Rügenfürstens Jaromar I. begonnen. Bereits 1193 wurde die 

weitestgehend fertiggestellte und geweihte Kirche dem Zisterzienserkonvent übergeben.16 Dieses war 

im Besitz zahlreicher umliegender Orte und den dazugehörigen Einwohner_innen und Ländereien. Die 

1534 in Pommern startende Reformation führte zur Übertragung des Klosters in den Besitz der 

pommerschen Herzöge und im Zuge dessen zur Auflösung und teilweisen Umwandlung in ein adliges 

Fräuleinstift. Der auffälligste Beweis dafür ist die Marienkirche südlich des Marktplatzes. Bis in das 15. 

Jahrhundert hinein blieb Bergen a. R. unter Führung des Klosters. Stadtbrände wie der von 1445 und 

später im Jahr 1621 vernichteten beinahe den gesamten Ort, das Kloster und Teile der Kirche. 1613 

wurden der Bevölkerung Bergens die Stadtrechte verliehen, danach entwickelte es sich allmählich zum 

Verwaltungszentrum der Insel.17 

Ab 1823 gründeten sich in der Stadt Bergen a. R. den ersten handwerklichen Betrieben in Form von 

Lederfabriken. 1890 siedelte sich auch eine Molkerei in der Stadt an und 1891 nahm das Postgebäude 

 
12 Lokale Aktionsgruppe Rügen/LEADER Regionalmanagement Rügen, 2023 
13 Lokale Aktionsgruppe Rügen/LEADER Regionalmanagement Rügen, 2023 
14 Lokale Aktionsgruppe Rügen/LEADER Regionalmanagement Rügen, 2023 
15 Lokale Aktionsgruppe Rügen/LEADER Regionalmanagement Rügen, 2023 
16 Wikimedia Foundation Inc, 2023 
17 Stadt Bergen a.R., o.J. d 
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am Markt seine Arbeit auf. 1898 und 1899 wurden das Wasser- und Elektrizitätswerk in Betrieb 

genommen und boten der Bewohner_innen eine gute Infrastruktur.18  

Rügen wurde zum Ende des Zweiten Weltkriegs durch die Rote Armee besetzt und wurde 1949 Teil 

der DDR. In den folgenden Jahren wurde die Industrialisierung in der DDR vorangetrieben im Zuge 

dessen 1952 der Bau des Industriegeländes am nordwestlichen Stadtrand startete. 1953/58 wurde die 

neue Molkerei nördlich des Bahnhofs in Betrieb genommen, welche noch bis zur Schließung 2019 

produzierte und täglich rund 300 Tonnen Milch verarbeitete. In den darauffolgenden Jahren 

entstanden außerdem die Volkseigene Betriebe (VEB) Brot- und Backwaren und der Schlachthof und 

die Fleischwarenfabrik gemeinsam als VEB Fleischwirtschaft, welche Teil der entstehenden 

leistungsfähigen Nahrungsmittelindustrie in Bergen a. R. waren. Zwischen 1965 und 1988 wurden die 

Plattenbausiedlungen Bergen-Süd mit 1923 Wohnungen und Rotensee mit 2464 Wohnungen 

errichtet. 1995 wurden die Großwohnsiedlung Rotensee und 1991 der historische Stadtkern im 

Rahmen der Städtebauförderung grundsaniert.19 

Am 1. Januar 2011 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Thesenvitz mit den Ortsteilen Lipsitz, 

Ramitz und Ramitz Siedlung zu Bergen a. R. eingemeindet.20 

2.4 Stadträumliche Gliederung und Flächennutzung  

Städteräumliche Gliederung  

Charakteristisch für die Stadt ist der Gegensatz zwischen der historisch gewachsenen Altstadt und den 

zu DDR-Zeiten entstandenen, in Plattenbauweise errichteten, Großwohnsiedlungen Bergen a. R. Süd 

und Rotensee. Beide Stadtteile tragen einen ausschlaggebenden Anteil am Wohnungsmarkt bei. In den 

1980er Jahren entstand der Stadtteil Rotensee unter anderem im Zuge des Baus des ehemaligen 

Fährbahnhof Sassnitz (heute Fährhafen Mukran). Nach der Wende verzeichnete der Komplex 

erhebliche Rückgänge, was zu einem signifikant höheren Bevölkerungsschwund in Rotensee führte, 

der wiederum Auswirkungen auf die Sozialstruktur der Gegend hatte.21  

Die Stadtteile gruppieren sich um die historische Innenstadt (s. Abb.  11). Umgeben von der Ringstraße 

grenzt im Westen das Wohngebiet Rotensee und das Bahnhofsquartier und im Süden das Wohngebiet 

Bergen-Süd an die Innenstadt an. Die Eigenheimgebiete füllen im Norden und Süden zusammen mit 

dem Restgebiet die Flächen der Stadt. Die Bahnhofstraße bildet als Wirtschaftsachse eine wichtige 

Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtzentrum. 

Zwei Gewerbegebiete liegen am Rand der Stadt. Zwischen der B 96 und der Bahntrasse liegt das 

Gewerbegebiet Nord mit hoher Verkehrsgunst. Im Süden Richtung Tilzow liegt das Gewerbegebiet 

Tilzow-Hof. Dieses ist über den Tilzower Weg direkt mit der B 196 verbunden. Die Bahntrasse fasst das 

Stadtgebiet im Westen sowie im Süden ein. Während die B 96 am Stadtgebiet vorbei führt, durchquert 

 
18 Stadt Bergen a.R., o.J. d 
19 Wikimedia Foundation Inc., o.J. 
20 Wikimedia Foundation Inc., o.J. 
21 Stadt Bergen a.R., 2020 
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die B 196 von West nach Osten die Stadt und trennt Richtung Süden das Wohngebiet Bergen-Süd und 

die Eigenheimgebiet Kiebitzmoor ab.  

Der Wald Rugard und der Stadtwald Raddas bilden für die Stadt wichtige Naherholungsräume. Am 

Rugard, dem höchste Punkt des Kernbereichs der Insel Rügens (91 m ü. NN), liegt auch die 

Inselrodelbahn und der Ernst-Moritz-Arndt-Turm. 

 

Abb.  11: Übersichtskarte der Stadt Bergen a. R mit Stadtteilen 

 
Quelle: die raumplaner, 2023; Kartengrundlage: OpenStreetMap 
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Topografie 

Die Stadt hat eine topografische Besonderheit: Höhenunterschiede prägen die Lage der einzelnen 

Stadtgebiete. Das historische Zentrum, der Markt in der Innenstadt, liegt nur knapp unter dem 

höchsten Punkt des Kernbereichs der Insel, dem Rugard auf rund 72 m ü. NN. Das Zentrum des 

Wohngebietes Bergen-Süd liegt dagegen auf nur rund 33 m ü. NN und das Einzelhandelszentrum im 

Wohngebiet Rotensee auf rund 36 m ü. NN. Somit sind spürbare Höhenunterschiede in der Stadt 

auszumachen, die für die Bewältigung der Wege in der Stadt nicht unerheblich sind.  

 
 

Abb.  12: Exemplarischer Höhenverlauf der Bahnhofstraße 

Quelle: die raumplaner, 2015 

Städteräumliche Qualitäten 

Der Markt ist nicht nur das historische Zentrum der Stadt Bergen a. R., vielmehr konzentrieren sich 

hier wichtige Institutionen der Stadt. Eine optimale Erreichbarkeit, eine hohe Aufenthaltsqualität und 

ein entsprechender Einzelhandelsbesatz sind wichtige Aspekte für die Gestaltung eines Stadtzentrums. 

Die Wohngebiete Rotensee und Bergen-Süd haben sich als wichtige dezentrale Zentren entwickelt. 

Hier wohnen die meisten Einwohner_innen der Stadt. Alle Besorgungen des täglichen Bedarfs können 

vor Ort getätigt werden.  

Das historische Zentrum bietet neben Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung und des täglichen 

Bedarfs auch kulturhistorische Anziehungspunkte wie den Klosterhof, die Touristen-Information und 

weiter nördlich die Erlebnisangebote im Rugard.  

Die Stadt Bergen a. R. verfügt über sechs Stadteingänge: 

�e Nordwestlich: aus Richtung Gingst über die B 96 in die Gingster Chaussee   

�e Norden: aus Richtung Sassnitz über die Sassnitzer Chaussee  

�e Osten: aus Richtung Binz über die B 196  
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�e Südöstlich: aus Richtung Putbus über die Putbuser Chaussee 

�e Süden: aus Richtung Tilzow über den Tilzower Weg 

�e Südwestlich: aus Stralsund über die Stralsunder Chaussee (B 196) 

�e Stadtmitte: Bahnhof 

Vom Festland aus erreicht man die Insel über die westlichen Eingänge Stralsunder Chaussee oder 

alternativ über die Gingster Chaussee. Die Stadteingänge im Norden, Osten und Süden sind vor allem 

für die Insulaner_innen bzw. für den Tourismus interessant. Alle Stadteingänge sind hoch frequentiert 

und haben eine wichtige Bedeutung für das Inselzentrum, das so aus allen Richtungen sehr gut 

erreichbar ist. Für eine attraktive Stadt sind die Eingänge im Westen bedeutend, da hier 

Besucher_innen vom Festland den ersten Eindruck vermittelt bekommen. Daher wird vor allem auf 

diese Eingänge der Entwicklungsfokus gesetzt. 

Abb.  13: Stadteingänge-Übersicht 
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Eigene Darstellung, die raumplaner, 2023 

Im Norden erreicht man die Stadt über das Gewerbegebiet Nord. Hier gibt es noch ungeordnete 

Flächen direkt an der Gingster Chaussee (siehe Abb.  13). Das Gebäude des ehemaligen Plattenwerks 

wurde zuletzt durch ein Geschäft für regionale Produkte genutzt. Seit Auszug des Unternehmens 

herrscht dort wieder Leerstand. Dieses gesamte Gebiet steht im Privateigentum, weswegen hier die 

Stadt Bergen a. R. nicht eingreifen kann. Im hinteren Bereich hat sich der Kunst- und Jugendverein La 

Grange e.V. angesiedelt. Es gilt, zum Beispiel dieses Areal neu zu ordnen und zu erschließen, um diesen 

Stadteingang zu attraktiveren.  

Derweil laufen Anfragen zur Bebauung einer größeren Betonfläche auf dem Gebiet, welche aktuell 

temporär durch Zirkusse und Wanderausstellungen genutzt wird.22  

 

Abb.  14: Stadteingang Gingster Chaussee 

 
Quelle: die raumplaner, 2023 

 

Abb.  15: Ehem. Plattenwerk 

 
Quelle: Stadt Bergen a. R., 2023 

Momentan ist d���Œ�������Z�v�Z�}�(�����]�v�����c�Z�º���l�•���]�š���^�������Œ���^�š�����š�X�������Œ�������Z�v�Z�}�(�À�}�Œ�‰�o���š�Ì�����]���š���š���l���]�v���v�����š�š�Œ���l�š�]�À���v��

Stadteingang. Eine Neuordnung der Verkehrsfläche und eine augenfällige Verknüpfung mit dem nahen 

gelegenen Busbahnhof und dem Stadtzentrum sind erforderlich, um für Touristen, aber auch 

Bewohner_innen und Pendler_innen Eingangstor für die Stadt zu sein. 

 
22 Stadt Bergen a.R., 2023a 
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Abb.  16: Stadteingang Bahnhof 

Quelle: die raumplaner, 2023 

 

Abb.  17: Bahnhofsvorplatz 

 
Quelle: die raumplaner, 2023 

Die Eingangssituation an der B 196/ Stralsunder Chaussee ist momentan geprägt durch einen 

gewerblichen Leerstand/ eine Brache auf der Fläche der ehemaligen Nerzfarm. Die Fläche ist umzäunt, 

ungepflegt und leerstehende Gebäude prägen hier den ersten Eindruck des Inselzentrums. Auch dieses 

Areal befindet sich im Privateigentum. 

Abb.  18: Stadteingang B 196 

 
Quelle: die raumplaner, 2023  Quelle: die raumplaner, 2023 

Flächennutzung 

Die Stadt Bergen a. R. verfügt seit 2007 über einen gültigen Teilflächennutzungsplan (FNP), der zuletzt 

zum 14. Mal geändert wurde. Aktuell wird die eingemeindete Gemeinde Thesenvitz über eine 

Ergänzung des Flächennutzungsplanes aufgenommen, sodass dann für den gesamten 

Gemeindebereich ein Flächennutzungsplan existiert. Eine städtebauliche Dichte und Mischung 

erstreckt sich vom Bahnhofsquartier über die Bahnhofstraße zum Markt in die historische Altstadt und 

westlich entlang der Ringstraße. Wichtige Nahversorgungszentren liegen in der Altstadt und dezentral 

in den Wohngebieten Rotensee und Bergen-Süd. Die Gewerbeflächen liegen am Rand der Stadt, 

jeweils mit direktem Anschluss an eine Bundesstraße. Im Gewerbegebiet Nord liegen zwei 

Abb.  19: ehemalige Nerzfarm 
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Sonderflächen für den Handel. Auch Grünflächen sind im FNP verzeichnet, darunter mehrere 

gesetzlich geschützte Biotope z.B. das Hofstädter Moor. Im Süden und im Nordwesten der Stadt 

befinden sich gewerbliche Bauflächen. Auffällig ist die großflächige landwirtschaftliche Nutzung 

außerhalb des Siedlungsgebiets. 23 

Insgesamt umfasst die Stadt Bergen a. R. eine Bodenfläche von 5.149 ha und ist sehr ländlich geprägt, 

wie die Daten der Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung erschließen lassen. Von der 

gesamten Bodenfläche werden 515 ha von Siedlungsflächen eingenommen, 203 ha von Verkehr und 

98 ha durch Gewässer. Mit 4.333 ha stellt die größte Einheit die Vegetationsfläche dar (Abb.  20). Die 

Vegetationsfläche separat betrachtet lässt erkennen, dass die Stadt stark durch eine ladwirtschaftliche 

Nutzung geprägt ist. Insgesamt 3.338 ha (ca. 77 %) der gesamten Vegetationsfläche dienen der 

Landwirtschaft. Die Nutzung mit der zweitgrößten Fläche, 830 ha stellt die Waldfläche dar. 58 ha 

werden durch Heide, 46 ha durch vegetationslose Fläche, 32 ha durch Gehölz und 29 ha durch Sumpf 

besetzt (siehe Abb.  21).24  

 

Abb.  20: Bodenfläche am 31. Dezember 2021 nach Art der tatsächlichen Nutzungsart (in ha) 

 
Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, 2021 

 

 
23 Stadt Bergen a.R, 2008 
24 Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, 2021 

515  ; 10%

203  ; 4%

98  ; 2%
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Abb.  21: Bodenfläche nach Nutzungsart, Fläche für Vegetation 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, 2021 

Flächenbrachen 

Die Stadt Bergen a. R. hat in ihrem Gemeindegebiet ca. 514 ha Siedlungsgebiet, welches auch 

größtenteils bebaut ist. An Gewerbebaufläche gibt es lediglich im Gewerbegebiet Tilzow-Hof und im 

Gewerbegebiet Nord entlang der Ringstraße noch Potential, wobei das Gewerbegebiet Tilzow durch 

den demnächst erfolgenden Bau der letzten Straßen gemäß dem Bebauungsplan Nr. 1a 

�c�'���Á���Œ�����P�����]���š�� �d�]�o�Ì�}�Á-�,�}�(�^�� �v�}���Z�� �Ì�µ�•���š�Ì�o�]���Z���� �&�o�����Z���v�� �����Œ���]�š�•�š���o�o���v�� �l���v�v�X�� �,�]�v�•�]���Z�š�o�]���Z��

Mehrfamilienhäusern wurden in Bergen Süd (Otto-Grotewohl-Ring) und Rotensee in der 

Vergangenheit 6 Blöcke abgerissen, an deren Stellen neue Mehrfamilienhäuser errichtet werden 

könnten. Für Einfamilienhäuser gibt es aktuell noch freie Flächen im Ortsteil Tilzow im Geltungsbereich 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6. Ansonsten ist das Gemeindegebiet bis auf einige 

Splitterflächen weitestgehend bebaut, sodass in erster Linie eine Verdichtung der Bauflächen im 

Innenbereich (Baulücken) erfolgt.  

Flächenentwicklung 

Durch die Anpassung des bisherigen Teilflächennutzungsplanes der Stadt Bergen a. R. und dessen 

Erweiterung mit dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Thesenvitz wird die 

Planungsgrundlage der Flächenentwicklung ständig aktuell gehalten. Daraus werden bei Bedarf die 

Bebauungspläne entwickelt. Der neueste Bebauungsplan, bei dem das Verfahren eröffnet wurde, ist 

�����Œ�����������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���E�Œ�X���ò�ì���c�&���µ���Œ�Á���Z�Œ�������Œ�P���v�����µ�(���Z�º�P���v�^�X���^�}�������Z���o�š�����]�����s���Œ�Á���o�š�µ�v�P�������Œ���^�š�����š�������Œ�P���v��

830 ; 19%

32 ; 1%

58 ; 1%

29 ; 1%

46 ; 1%

3.338 ; 77%

Wald Gehölz Heide Sumpf Vegetationslose Fläche Landwirtschaft
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a. R. den Überblick über vorhandene Potentiale und sinnvolle Ergänzungen oder Änderungen 

vorschlagen. Somit bleibt die Entwicklung der Flächen im wirtschaftlichen Sinne am tatsächlichen 

Bedarf orientiert und im natürlichen Sinne real. Eine Erweiterung der Bauflächen erfolgt nur innerhalb 

von natürlichen oder städtischen Grenzen. Beispielsweise werden die Eigenheimsiedlungen nur bis zu 

Waldrändern angelegt und Schienen oder Straßen als Abgrenzung eines Baugebietes genutzt. 

Bauleitplanung 

Die Stadt Bergen a. R. hat in der Vergangenheit 26 Bebauungspläne plus Änderungen und Ergänzungen 

beschlossen und vier Bebauungspläne befinden sich im Verfahren. Anhand der nicht durchgängigen 

Nummerierung (letzte vergebene Nummer eines im Verfahren befindlichen Bebauungsplanes ist Nr. 

62) kann man nachvollziehen, dass sich die Stadtvertretung an die Maßgaben des § 1 Abs. 3 1. Halbsatz 

Baugesetzbuch hält. So hat die Gemeinde Bebauungspläne nur aufzustellen, sobald und soweit es für 

die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Nicht selten zeigt sich erst im Verfahren, 

dass das jeweilige Bauleitplanverfahren doch nicht den gewünschten Erfolg bringen wird oder ein 

Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird gleich von der 

Stadtvertretung abgelehnt, weil er nicht mit den Grundzügen der Stadt Bergen a. R. vereinbar ist. 

Andere Verfahren wie der Bebauungsplan für die neue Feuerwehr benötigt auf Grund seiner 

Komplexität einen längeren Zeitraum. In jedem Fall wird die Vereinbarkeit zwischen dem jeweiligen 

Bauvorhaben mit der Stadt Bergen a. R. und der Umwelt genauestens zu jedem Zeitpunkt des 

Verfahrens geprüft. Dadurch ist die Stadt in der Lage die beste Entwicklung für die Einwohner_innen, 

die Wirtschaft, die Kultur und die Natur zu gewährleisten. 

2.5 Demografische Entwicklungen 

Bevölkerungsentwicklung  

In Abb.  22 ist die Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2010 bis 2021 dokumentiert. Die Stadt Bergen 

a. R. inkl. ihrer Ortsteile zählt aktuell (November 2023) 14.079 Einwohner_innen. Von 2012 bis 2018 

sank die Bevölkerungszahl mit Unterbrechungen. Für die folgenden Jahre bis 2021 sind Gewinne von 

1,37 % bzw. 187 Einwohner_innen zu verzeichnen. Insgesamt ist die Bevölkerungszahl mit dem 

Betrachtungszeitraum von 2010 bis heute jedoch rückläufig. Dies könnte insbesondere an den Folgen 

des demografischen Wandels und der damit einhergehenden Überalterung der Bevölkerung 

zusammenhängen.25  

 
25 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023f 
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Abb.  22: Einwohner_innenentwicklung der Stadt Bergen a. R. (2010-2022) 

 

        Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023f 

Die relativen Bevölkerungsentwicklungen von Stadt, Kreis und Land im Vergleich zum Vorjahr 

verlaufen in Teilen parallel, die Ausschläge in der Stadt sind tendenziell höher als im Kreis und im Land. 

Auffällig in der relativen Entwicklung sind die Daten der Stadt im Jahr 2015 mit einem Anstieg im 

folgenden Jahr. Hier ist eine deutliche zeitliche Verschiebung zur Entwicklung des Kreises, des 

Bundeslandes und des Land zu erkennen (siehe Abb.  23).  
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Abb.  23: relative Bevölkerungsentwicklung im Vergleich in % (2011-2022, Stichtag: 31.12.22) 

 
 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023f 

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen und Geschlecht 

In der Stadt Bergen a. R. zeigt die Alterskohorte der 25- bis 64-Jährigen seit 2015 Verluste (siehe Abb.  

24). Gleichzeitig erhöht sich die Anzahl der über 65-Jährigen. Auch die Bevölkerung der 6- bis 24- 

Jährigen verzeichnet seit 2015 einen Anstieg. Die Gruppe der 0- bis 5-Jährigen ist seit 2020 leicht 

rückläufig.26 

 
26 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023a 
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Abb.  24: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen von 2015 bis 2022 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023 

 

Die Analyse der Einwohnerentwicklung, getrennt nach männlichem und weiblichem Geschlecht, zeigt 

insgesamt eine Anpassung der Gesamtzahl aufgrund eines stärkeren Rückgangs der Einwohnerinnen 

im Vergleich zu den Einwohnern (siehe Abb.  25). Der Anteil der Einwohnerinnen sank vom Höchstwert 

52,38 % im Jahr 2015 auf 51,79 % im Jahr 2022. Die Einwohnerzahlen sind im Zeitraum von 2015 bis 

2022 um 0,59 Prozentpunkte gestiegen. Eine Auswertung weiterer Geschlechter ist aufgrund der 

Datenlage beruhend auf der derzeitigen Erhebungspraxis nicht möglich. 27 

 
27 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023c 
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Abb.  25: Bevölkerungsentwicklung nach Geschlecht (2015-2022, Stichtag 30.06.22) 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023 

Die Entwicklung der Bevölkerung zeigt eine über die Jahre durchgehend höhere Zahl an weiblichen 

Einwohnerinnen im Vergleich zu den Männern. Während die erhobenen Daten der weiblichen 

Bevölkerung in den Jahren 2015-2017 im Schnitt 7.094 Einwohnerinnen beschreiben, zählen die 

männlich erfassten Einwohner im genannten Zeitraum durchschnittlich 6.507 Personen. Der Rückgang, 

hier konkret um 0,37 %, welcher für den Frauenanteil an der Bevölkerung in den darauffolgenden 

Jahren 2018 und 2019 zu verzeichnen ist, lässt sich bei den männlichen Einwohnern lediglich in den 

Jahren 2017 auf 2018 erkennen (1,00 %). Der Tiefstwert lag im Jahr 2018 bei 6.454 Einwohnern. 

Nachfolgend ist eine durchgehende Zunahme der Gesamtzahlen an Männern erfasst worden, zunächst 

um 32 Personen (in 2019) und 0,37 % für 2020 sowie 0,68 % im Jahr 2021 bis zu insgesamt 6.593 

erfassten Einwohnern im zuletzt erhobenen Jahr. Diese Gesamtzahl liegt mit einer Differenz von 490 

Personen unter dem Gesamtwert an Frauen im Jahr 2022 (7.083). Die Entwicklung der weiblichen 

Bevölkerung zeigt auch rückwirkend für die Jahre 2021 und 2020 eine kontinuierliche Zunahme. Zuletzt 

um 0,53 % zwischen den Jahren 2020 zu 2021 und zuvor bereits um 0,26 % von 2019 zu 2020. Die 

letztmalig beschriebene Zunahme zum Jahr 2022 ist mit 0,11 % weiterhin kontinuierlich, wenn auch 

geringer als in den Vorjahren. 

Betrachtet man das Durchschnittsalter, ist festzustellen, dass die Bevölkerung im Zeitraum von 2015 

bis 2021 gealtert ist (siehe Abb.  26). Das durchschnittliche Alter der Bevölkerung im Jahr 2015 betrug 

46,9 Jahre. Innerhalb der darauffolgenden Jahre ist das Durchschnittsalter um 1,4 Jahre auf 48,3 im 

Jahr 2021 gestiegen. Der Trend zeigt sich ebenso für das Durchschnittsalter nach Geschlecht 

betrachtet. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass das Alter von Frauen im Durchschnitt immer etwas 

über dem Alter von Männern im betrachteten Zeitraum lag.28 

 
28 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023a 
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Abb.  26: Durchschnittsalter der Bevölkerung (2015 �t 2021) 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023a 
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Wanderungsentwicklung  

Abb.  27: Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen hinweg im Zeitraum 2015 �t 2021, Jahressumme 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023h 

Die Zuzüge in die Stadt Bergen a. R. über die Gemeindegrenzen hinweg im Zeitraum von 2015 bis 2021 

zeigen in der dargestellten Abb. 27 einen Höhepunkt mit 1.156 Zuzügen im Jahr 2016. In den 

darauffolgenden Jahren zeigen die Daten eine leichte Fluktuation. Von 2016 bis 2021 nahmen die 

Zuzüge um 23,36 % ab. Insgesamt zeigt der Trend im betrachteten Zeitraum einen Verlust an Zuzügen. 

Im Jahr 2016 wurde mit 936 die höchste Anzahl an Fortzügen über die Gemeindegrenzen hinweg 

verzeichnet. Bis zum Jahr 2021 nahmen die Fortzüge um 29,17 % auf 663 Fortzüge ab.29 

 
29 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023h 
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Abb.  28: Gestorbene und Lebendgeborene im Zeitraum 2015 - 2021 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023d Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 
2023e 

Die Anzahl der Lebendgeborenen im Zeitraum von 2015 bis 2021 zeigt einen sinkenden Trend (siehe 

Abb.  28). Für das Jahr 2015 werden 124 Lebendgeborene verzeichnet. Bis 2021 nimmt die Zahl um 

35,48 % ab. 2021 sind nur noch 80 Lebendgeborene erfasst. Gleichzeitig stiegen die Zahlen der 

Gestorbenen pro Jahr im Zeitraum von 2015 bis 2021 leicht an. Im Jahr 2015 wurden demnach 212 

Gestorbene dokumentiert. Diese Zahl steigt bis 2021 um 6,19 % auf 226 Gestorbene im Jahr 2021 an. 

Auffallend ist, dass viele der Verstorbenen erst relativ kurzfristig in eines der Bergener Pflegeheime 

oder in eine altersgerechte Wohnung in Bergen gezogen sind. Somit verschieben sich die Zahl der 

Verstorbenen von den umliegenden Gemeinden in die Stadt Bergen a. R.. 30  

2.6 Wohnungsmarkt und Baulandentwicklung  

Der Wohnungsmarkt der Stadt Bergen a. R. wird zum einen durch die Bergener Wohnungsgesellschaft 

auf Rügen �t BEWO, der Wohnungsg���v�}�•�•���v�•���Z���(�š�� �c�Z�µ�P���Œ���^�� �����Œ�P���v�� ��G, der Rügenschen 

Wohnungsgenossenschaft e.G. aber auch privaten Unternehmen bedient. Mit über 2000 von 

insgesamt 8047 Wohnungen im Jahr 2021 stellt die städtische BEWO rund 1/3 des verfügbaren 

Wohnraums in der Stadt31. Damit liegt Bergen a. R. 2021 deutlich über dem durchschnittlichen Anteil 

 
30 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023d; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023e 
31 Stadt Bergen a.R., o.J. g 
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an Wohnungen in öffentlicher Hand in Deutschland (10,0 %) laut Zensus 2011 in Deutschland32. Mit 

ebenfalls über 2000 Wohnungen stellt auch die Woh�v�µ�v�P�•�P���v�}�•�•���v�•���Z���(�š���c�Z�µ�P���Œ���^�����' knapp 1/3 des 

gesamten Bestandes in der Stadt Bergen a. R. 

Wohnungsbestand 

Laut der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder besitzt die Stadt Bergen a. R. im Jahr 2021 

eine Anzahl von insgesamt 2.356 Wohngebäuden (siehe Abb.  29). Im Vergleich zum Vorjahr ist die 

Zahl der Wohngebäude damit um 13 (0,55%) gestiegen. Der Verlauf seit 2015 zeigt einen leichten 

stetigen Anstieg der Gebäudezahlen pro Jahr. Seit 2015 sind sie um 67 Stück (2,8 %) gestiegen. 

Wohngebäude mit einer Wohnung machen rund 62,48 % der Gesamtzahl aus. Ihr Entwicklung seit 

2015 kann mit dem Verlauf der Gesamtzahl verglichen werden. Die Wohngebäude mit einer Wohnung 

sind seit 2015 um 48 Stück (3,26 %) gestiegen. Wohngebäude mit drei Wohnungen machen 2021 mit 

639 Gebäuden 27,12 % der Gesamtanzahl aus. Auch ihre Entwicklung zeigt mit einem Anstieg um 19 

(2,97 %) einen leichten Anstieg seit 2015. Wohngebäude mit zwei Wohnungen machen mit 245 

Gebäuden und 10,45 % der Gesamtzahl den kleinsten Anteil der Gebäude aus. Seit 2015 lassen sich 

nur geringfügige Veränderungen feststellen.  

Abb.  29: Wohngebäude nach Anzahl der Wohnungen (2015 �t 2021) 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023g 

Der Gesamtbestand an Wohnungen in Bergen a. R. liegt im Jahr 2021 bei 8 047. Mit 2 796 Stück 

nehmen 4-Raum Wohnungen damit rund 1/3 des Gesamtbestandes ein (siehe Abb.  30). Ihr Bestand 

ist über die Jahre zuvor leicht angestiegen. Mit einem Plus von 35 Wohnungen verzeichnen die 4-

Raumwohnungen damit einen Zuwachs von 1,25 %. 3-Raumwohnungen machen mit 1 966 (24,43 %) 

den zweitgrößten Bestand an Wohnungen im Jahr 2021 aus. Die Entwicklung seit 2015 verläuft 

 
32 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 2023 
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ebenfalls stetig mit einem leichten Anstieg um 104 Wohnungen (5,29 %). Wohnungen mit 5-Räumen 

stellen mit einer Anzahl von 1 348 den drittgrößten Bestand im Jahr 2021. Seit 2015 verzeichnen sie 

einen Zugang von 33 Wohnungen (2,24 %). 2021 gibt es in der Stadt 956 Wohnungen mit 2-Räumen. 

Sie machen rund 11,9 % des Gesamtbestandes aus und verzeichnen seit 2015 einen Anstieg um 121 

Wohnungen (12,66 %). Den kleinsten Anteil am Gesamtbestand machen die 1-Raum (3,27 %), 6-Raum 

(5,89 %) und 7-Raum Wohnungen (3,03 %) aus. Die Entwicklung ihres Bestandes bis 2021 verhält sich 

ähnlich wie die der anderen Wohnungen mit einem leichten und stetigen Anstieg seit 2015.  

Abb.  30: Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden (2015 �t 2021) 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023g 
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Bergen eG (WGR). Der Großteil der Wohnungen verteilt sich auf die Stadtteile Bergen-Süd und 

Rotensee. Ein kleiner Anteil des Gesamtbestandes befindet sich in den Stadtteilen Granitzblick, 

Bahnhofsquartier und der Innenstadt. Mit 1054 Wohnungen und damit 52 % des Gesamtbestandes 

der genossenschaftlichen Wohnungen befindet sich der Hauptbestand im Stadtteil Bergen-Süd (siehe 

Abb.  31). Mit 809 Wohnungen liegt 40 % des Gesamtbestandes im Stadtteil Bergen-Süd. Einen 
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kleineren Anteil machen 91 Wohnungen (4 %) in der Innenstadt, 48 Wohnungen (2 %) im Gebiet 

Granitzblick und 40 Wohnungen (2 %) im Bahnhofsquartier aus.33  

Ein Großteil der Gebäude ist in den 60er, 70er und 80er Jahren entstanden und zeichnen sich durch 

eine typische Plattenbauweise aus. Viele Gebäude im Stadtteil Bergen-Süd wurden in den 1960er und 

1970er Jahren erbaut und 1994 �t 1999 saniert. Die Gebäude in Rotensee wurden 1985 �t 1987 erbaut 

und zum Teil zwischen 2002 und 2004 aber auch im Jahr 2011 saniert. Mit 15 von 20 Gebäuden bleibt 

ein Großteil jedoch noch unsaniert (siehe Abb.  32). Im Monat Mai 2023 stehen im gesamten Bestand 

acht Wohnungen leer, was eine Leerstandsquote von 0,39 % ergibt.34  

Abb.  31: Verteilung der Wohnungen der WGR auf die Stadtgebiete 2022 

 
Quelle: Stadt Bergen a.R., 2023 

 

 
33 Stadt Bergen a.R., 2023 
34 Stadt Bergen a.R., 2023 
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Abb.  32: unsanierter Plattenbau im Stadtteil Rotensee 

Quelle: die raumplaner, 2023 

 

Der Großteil der �t�}�Z�v���]�v�Z���]�š���v�������Œ���'���v�}�•�•���v�•���Z���(�š���c�Z�µ�P���Œ���^�����'�X���t�]�Œ������urch zwei- und zweieinhalb-

Raum-Wohnungen gebildet (siehe Abb.  33). Mit 566 Wohnungen machen Wohnungen mit zwei 

Räumen rund 27 % und 502 zweieinhalb-Raum-Wohnungen 24 % des Gesamtbestandes aus. Einen 

kleineren Teil bilden drei-Raum-Wohnungen mit 400 Stück (ca. 19 %) und eineinhalb-Raum-

Wohnungen mit 213 (ca. 10 %). Wohnungen mit einem (6 %), dreieinhalb (2 %), vier (2 %) und mehr 

als vier (1 %) Räumen bilden den kleinsten Anteil.35  

 
35 Stadt Bergen a.R., 2023 
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Abb.  33: Wohnungsgröße und Anzahl der Zimmer Wohnungen der WGR im Jahr 2022 

 

Quelle: Stadt Bergen a.R., 2023 

Wohnungen in städtischer Hand 

Im Besitz der Bergener Wohnungsgesellschaft auf Rügen �t BEWO befinden sich derzeit 2.348 

Wohnungen. Das Unternehmen der Stadt wurde 1991 gegründet und ging aus der ehemaligen VEB 
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die Stadtteile Bergen-Süd und Rotensee, aber auch Gebäude in der Altstadt sind im Besitz der Stadt.36  

Soziale und räumliche Segregation  

Auf Grund der unterschiedlichen Mietenniveaus und des Wohnstandards sind vor allem in Rotensee 

Einwohner_innen mit geringen Einkommen zu finden. Ebenso sind in Bergen-Süd ein Großteil der 

Wohnungen von Rentner_innen und Geringverdiener_innen bzw. Bürgergeldempfänger_innen 

bewohnt. Dies ist auf die relativ günstigen Wohnungen in den Plattenbauten, welche teilweise noch 

unsaniert oder nur teilsaniert sind, zurückzuführen. In Bergen-Süd sind im südlichen Bereich, ebenso 

wie im Bereich der Graskammer mit ihren Mehrfamilienhäusern, noch einige ältere 

Mehrfamilienhäuser vorhanden, die noch in Massivbauweise errichtet wurden. Diese Wohnungen sind 

 
36 BEWO �t Bergener Wohnungsgesellschaft mbH, 2023 
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geringfügig teurer, jedoch auch meist von der Grundfläche her kleiner und dafür aber mit einem 

Tageslichtbad ausgestattet. In den anderen Bereichen Bergens a. R. handelt es sich größtenteils um 

historische Altbauten oder Neubauten, die einem sehr hohen Wohnstandard, häufig mit Stellplatz und 

Gartennutzung, anbieten und so im Normalfall nur vom mittel- bis besserverdienenden Anteil der 

Bevölkerung genutzt werden. Eine wichtige Zielgruppe bei Sanierungsmaßnahmen waren in den 

letzten Jahren die Senior_innen, für die viel barrierefreier und barrierearmer Wohnraum geschaffen 

wurde, oft auch mit der Option einen Pflegeservice dazu zu buchen. 

 

Wohnbaupotenziale 

Hinsichtlich Mehrfamilienhäusern besteht lediglich das Potential an Stelle der bereits abgerissenen 

Plattenbauten in Rotensee und Bergen-Süd sowie in der Breitscheidstraße, wo aktuell noch ein altes, 

stark sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus steht, neue großräumige Häuser mit vielen 

Mietparteien zu errichten oder insbesondere auf dem Gelände des ehemaligen Gymnasiums und 

Grundschule in Bergen-Süd (zwischen den Mehrfamilienhäusern im Nord-Osten, den 

Kleingartenanlagen im Süd-Osten und der Straßenmeisterei Bergen im Westen) einen Bebauungsplan 

zu entwickeln um dort entweder Mehrfamilienhäuser oder Einfamilienhäuser zu ermöglichen. Ebenso 

wäre es möglich, dass zwischen der Ruschwitzstraße und der Feldstraße-Ausbau noch Bauplätze für 

Mehrfamilienhäuser in geringerem Umfang durch einen Bebauungsplan entstehen, jedoch ist dies auf 

Grund der Nähe zu der Bahnstrecke und dem Bahnhof nur äußerst begrenzt möglich. Insgesamt stehen 

in erster Linie Baulücken zur sofortigen Bebauung bereit. Eine Erweiterung der vorhandenen 

Wohnbebauung gestaltet sich auf Grund der natürlichen und menschenverursachten Grenzen wie 

Wälder, Schienen oder die Abwasserkläranlage als schwierig jedoch nicht als ausgeschlossen. 

Insbesondere mit Aufgeschlossenheit gegenüber dem Naturschutz, dem Immissionsschutz, der 

Klimaanpassung und dem Klimaschutz ist eine Erweiterung der bisher eventuell unterschätzten 

Wohnbaupotentiale umsetzbar. Die Vorbereitung hierzu laufen bereits in der Verwaltung der Stadt 

Bergen a. R. 

2.7 Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung  

Die Wirtschaft von Vorpommern-Rügen ist von traditionellen Branchen wie Landwirtschaft, Fischerei 

und Tourismus geprägt, aber auch von modernen Geschäftsbereichen wie Bootsbau, Handwerk, 

Handel, Bauwirtschaft, erneuerbare Energien, Gesundheitswirtschaft und Informations- und 

Kommunikationstechnologie. Die Unternehmensstruktur ist gekennzeichnet von kleinen und 

mittelständischen Betrieben.37 

Wirtschaftsstruktur 

Die Wirtschaftsstruktur im Landkreis Vorpommern-Rügen ist durch einen hohen Anteil an 

Beschäftigten im tertiären Sektor geprägt. Der primäre Sektor ist im Gemeindegebiet durch drei große 

Landwirtschaftsbetriebe und einem Reiterhof vertreten und spiel zwar flächenmäßig die wichtigste 

 
37 Landkreis Vorpommern-Rügen, 2023a 
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Rolle, jedoch hinsichtlich Beschäftigungszahlen und Umsatz nur eine stark untergeordnete Rolle. Durch 

die Schließung der Molkerei in Bergen a. R. 2019 gab es einen starken Abfall beim sekundären Sektor, 

da dort 60 Arbeitsplätze weggefallen sind. Einzig der tertiäre Sektor befindet sich im Wandel und 

�Á�����Z�•�š�� ���µ�Œ���Z�� �v���µ���� ���v�•�]�����o�µ�v�P���v�� �À�}�v�� �u�����]�Ì�]�v�]�•���Z���v�� �W�Œ���Æ���v�� �~�u�����]�Ì�]�v�]�•���Z���•�� �•���v�š�Œ�µ�u�� �c���u�� �P�}�o�����v���v��

���Œ�]�v�l���v�^�U���u���Z�Œ���Œ�����W�Z�Ç�•�]�}�š�Z���Œ���‰�]��- und Hausarzt- bzw. Facharztpraxen, etc.), Bau und Betrieb neuer 

Einkaufsmärkte (Einka�µ�(�•�Ì���v�š�Œ�µ�u���]�v�������Œ���Z�µ�•���Z�Á�]�š�Ì�•�š�Œ���˜���������]�����o���]�•�U�����µ�•�����µ�������•�����v�P�����}�š���•���c�t�}�Z�v���v��

�u�]�š���^���Œ�À�]�����^���(�º�Œ�����o�š���Œ�������º�Œ�P���Œ�z�]�v�v���v���~�•�}���Ì�X���X�����]�o�o�Œ�}�š�Z�•�š�Œ���˜�����ñ���}�����Œ���Z�]�v�P�•�š�Œ���˜�� 116) oder Erweiterung 

des Sport- und Freizeitangebotes (z.B. Bau und Betrieb des neuen Sportschwimmbades und 

Ansiedelung neues Fitnessstudio im Gewerbegebiet Nord. Auf Grund der Umstellung statistischen 

Erfassung sind jedoch keine genauen Zahlen lieferbar. 

Einzelhandelsentwicklung 

In den letzten Jahren hat sich der Einzelhandel in der Innenstadt verringert. Häufig ist das Problem, 

dass keine Nachfolger_innen gefunden werden oder zu wenig Laufkundschaft vorhanden ist. Mit 

Wegfall der Identität als Kreisstadt Bergen a. R. sind auch viele Arbeitskräfte aus der Verwaltung vor 

allem nach Stralsund weggegangen und haben auch ihre Kaufkraft mitgenommen. Des Weiteren 

kamen durch die Corona Pandemie wesentlich weniger Touristen in den Ort, so dass eine wichtige 

wirtschaftliche Einnahmequelle für viele Läden des Einzelhandels versiegt ist und sie diese Zeit nicht 

überstanden haben. Die frei gewordenen Läden werden meist von Dienstleistern übernommen, 

welche vor allem im medizinischen Bereich deutlich zugenommen haben. Dafür siedeln sich vermehrt 

Handelsketten im Gewerbegebiet Nord oder in Rotensee an, wo sie größere Ladenflächen nutzen 

können oder sogar ein Neubau nach ihren Vorstellungen möglich ist. 

 

Gewerbeflächenentwicklung 

In der Stadt Bergen a. R. gibt es zwei große Gewerbegebiete: das Gewerbegebiet Tilzow-Hof und das 

Gewerbegebiet Nord. Letzteres existiert bereits seit den 1950er Jahren und wurde von einer Molkerei, 

den VEB Brot- und Backwaren sowie einen Schlachthof und Fleischwarenfabrik genutzt. Die dort 

ansässige Nahrungsgüterindustrie versorgte die Insel und Teile des Festlandes. Heute ist davon nichts 

mehr übriggeblieben. Dafür gibt es jedoch verschiedene Handwerksbetriebe und Unternehmen aus 

den Bereichen Baustoffe und Baustoffhandel, KFZ-Reparatur, -Verkauf und  

-Vermietung, Logistik, Tierarzt, Rechtsanwälte, Augenarzt, Kultur- und Jugendverein sowie Läden für 

den täglichen Bedarf und für den Tierbedarf in diesem Gewerbegebiet. Im Gewerbegebiet Nord stehen 

nur noch wenige Flächen zur Verfügung. Die Erschließung des ersten Abschnitts des Gewerbegebiets 

Tilzow-Hof im Süden des Stadtzentrums wurde Ende 1994 abgeschlossen. Das Vorhaben wurde mit 

�Œ�µ�v���� �ð�U�ò�� �D�]�}�X�� ���µ�Œ�}�� �]�u�� �Z���Z�u���v�� �����Œ�� �'���u���]�v�•���Z���(�š�•���µ�(�P�������� �c�s���Œ�����•�•���Œ�µ�v�P�� �����Œ�� �Œ���P�]�}nalen 

�t�]�Œ�š�•���Z���(�š�•�•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ�^�� �~�'�Z�t�•�� �À�}�v�� ���µ�v���� �µ�v���� �>���v�����Œ�v�� �P���(�‚�Œ�����Œ�š�X�� �D�]�š�� �����v�� �&�‚�Œ�����Œ�u�]�š�š���o�v�� �l�‚�v�v���v��

Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich Tourismus) unterstützt werden, die 

dauerhaft Arbeitsplätze bzw. Ausbildungsplätze in M-V schaffen oder sichern. Antragsberechtigt sind 

Unternehmen, die ihre Produkte und Leistungen überwiegend überregional absetzen. 38 Dazu gehören 

 
38 vgl. Landesförderinstitut M-V (o.J.) 
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beispielsweise produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsgewerbe und Handwerk. Das Gewerbegebiet 

ist durch den direkten Anschluss an die B196 über die Stralsunder Chaussee gut an das überörtliche 

Verkehrsnetz angebunden. In 2007 wurde auf dem Gelände eine Biogasanlage der C4 Energie AG 

eingeweiht. Auch auf den anderen Flächen haben sich KFZ-Händler mit Werkstatt, eine 

Behindertenwerkstatt, ein Betriebshof des ÖPNV, ein Postverteilzentrum, Händler und Vermieter für 

Agrar- und Baumaschinen, Rechtsanwälte, Handwerksbetriebe, Stadtbauhof der Stadt Bergen a.R., 

Fischhandel, Betonmischwerke, PV-Anlage, Garagen und das Technische Hilfswerk angesiedelt. Aktuell 

verfügt das Gewerbegebiet über ein hohes Flächenpotential, da die noch ausstehende Erschließung 

des letzten Teilbereichs nun in Angriff genommen wird. Als Mittelzentrum und seiner damit 

verbundenen zentralörtlichen Funktion, kommt Bergen a. R. als Ansiedlungsstandort für Betriebe des 

produzierenden Gewerbes und für größere Industriebetriebe in Frage. Darüber hinaus eignet sich 

Bergen a. R. auch für Ansiedlungsvorhaben von modernen und leistungsfähigen Betrieben des 

Handwerks, Handels und der privaten Dienstleistungen. 

Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 

Mit Blick auf die Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in der Region bedarf es vorab einer 

Begriffsdefinition. Als Sozialversicherungsbeschäftigte werden in diesem Kontext Arbeitnehmer 

verstanden, die versicherungspflichtig nach SGB III oder kranken-/rentenversicherungspflichtig sind; 

einschließlich der in einer Berufsausbildung Beschäftigten. Hinsichtlich des Wohnorts gilt es zu 

beachten, dass die Meldevorschriften nicht eindeutig besagen, ob es sich hierbei um die Meldung des 

Erstwohnsitzes oder des Sitzes mit der überwiegenden Aufenthaltsdauer handelt.39 

 
39 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2022 
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Abb.  34: Sozialversicherungsbeschäftigte nach Arbeits- und Wohnort 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2022 

Die in Abb.  34 dargestellten Entwicklungen zeigen, dass im Mittel 5.561 

Sozialversicherungsbeschäftigte in den Jahren 2015-2022, klassifiziert nach dem Arbeitsort, erfasst 

worden sind. Nach abnehmender Tendenz im Folgejahr (Rückgang um 1,95 %) stieg der Anteil im Jahr 

2021 um 2,93 % im Vergleich zum Vorjahr; für das 2022 ist eine weitere Erhöhung des 

Sozialversicherungsbeschäftigtenanteils um 3,47 % auf insgesamt 5.844 zu verzeichnen.  

Unter Berücksichtigung des Wohnorts der Sozialversicherungsbeschäftigten lassen die Daten für die 

Jahre 2015-2019 einen ähnlich konstanten Trend erkennen, der im Jahr 2019 ebenfalls eine geringfügig 

abnehmende Tendenz (0,31 %) aufweist. Der Mittelwert beläuft sich auf 5.475 Beschäftigte in diesem 

Zeitraum. In den drei Folgejahren ergeben die Daten eine durchschnittliche Zahl an 

Sozialversicherungsbeschäftigten von 5.358, mit leicht steigender Tendenz für das Jahr 2022 

(Erhöhung des Anteils um 1,31 % im Vergleich zu 2021). 
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Abb.  35: Sozialversicherungsbeschäftigte nach Geschlecht 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023 
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sich in Abb.  35 bereits ein Unterschied im Ausgangsniveau hinsichtlich der Anzahl 

Sozialversicherungsbeschäftigter. Für das Jahr 2015 sind 6.007 weibliche und 5.017 männlich 

Beschäftigte erfasst worden. Die Tendenz der Folgejahre ist für weibliche 

Sozialversicherungsbeschäftigte eine abnehmende, Tiefpunkt liegt hierbei im Jahr 2019 bei 5.818, was 

einer Abnahme um 1,86 % zu 2015 entspricht. In den drei folgenden Jahren erhöhte sich der Anteil 

weiblicher Sozialversicherungsbeschäftigter auf 5.838 für das Jahr 2020, 5.871 in 2021 und 6.000 

Beschäftigte im Jahr 2022 �t ein Zuwachs um 3,13 % im Vergleich zum Tiefstwert 2019. 

Die Datenkurve der männlichen Sozialversicherungsbeschäftigten verzeichnet einen kontinuierlichen 

Zuwachs bis zum Jahr 2018, in dem 5.164 Beschäftigte ermittelt worden sind. Die nachfolgenden zwei 

Jahre zeigen jeweils Abnahmen der Beschäftigungszahlen um 0,95 % und 2,64 % zum entsprechenden 

Vorjahr. 2020 werden somit 4.980 männliche Sozialversicherungsbeschäftigte verzeichnet. Die 

nachfolgenden Jahre 2021 und 2022 lassen wiederum einen ansteigenden Trend erkennen, der in 

absoluten Zahlen mit 5.114 (für 2021) und 5251 (Jahr 2022) beschrieben wird. Der Anstieg der letzten 

zwei Jahre lässt sich mit 5,44 % festhalten.  
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Abb.  36: Arbeitslose insgesamt 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023 

Die Datenlage der Arbeitslosenzahlen unabhängig des Geschlechts zeigt insgesamt eine dynamische 

Bewegung (Abb.  36). Für die Jahre 2015-2018 lässt sich ein kontinuierlicher Rückgang im 

Zweijahresrhythmus von anfänglich 961 (Jahr 2015), über 789 Personen in 2017 bis hin zu 648 

dokumentierten Arbeitslosen in 2019 ablesen. Im darauffolgenden Jahr ist erstmals wieder ein 

Zuwachs von 23,61 % zu verzeichnen. Die Jahre 2021 und 2022 zeigen erneut eine abnehmende 

Tendenz um 4,12 % und 9,90 % in Bezug zum jeweiligen Vorjahr, insgesamt sind 692 Arbeitslose für 

das letzte Jahr erfasst. 

Auch in diesem Kontext bedarf es einer Vorabbemerkung, die bei der Interpretation zu berücksichtigen 

ist. Die hier dargestellten Zahlen können Mehrfachzählungen aufweisen, da arbeitslose Personen in 

der Regel mehreren der hier aufgeführten Personengruppen angehören. Eine Abweichung 

individueller Entwicklungen der betroffenen Personen in Bezug zu der hier vorliegenden 

Kategorisierung sind daher möglich.40 

Auch in diesem Kontext bedarf es einer Vorabbemerkung, die bei der Interpretation zu berücksichtigen 

ist. Die hier dargestellten Zahlen können Mehrfachzählungen aufweisen, da arbeitslose Personen in 

der Regel mehreren der hier aufgeführten Personengruppen angehören. Eine Abweichung 

individueller Entwicklungen der betroffenen Personen in Bezug zu der hier vorliegenden 

Kategorisierung sind daher möglich.41 

Auch in diesem Kontext bedarf es einer Vorabbemerkung, die bei der Interpretation zu berücksichtigen 

ist. Die hier dargestellten Zahlen können Mehrfachzählungen aufweisen, da arbeitslose Personen in 

der Regel mehreren der hier aufgeführten Personengruppen angehören. Eine Abweichung 

individueller Entwicklungen der betroffenen Personen in Bezug zu der hier vorliegenden 

Kategorisierung sind daher möglich. 

 
40 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2023 
41 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2023 
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Abb.  37: Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Personengruppe 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023 

Mit Blick auf die einzeln erfassten Personengruppen zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung der 

Arbeitslosigkeit (Abb.  37). Während der Anteil an arbeitslosen Ausländer_innen sich lediglich im Jahr 

2015 zu 2016 um 163,33 % deutlich erhöht, in absoluten Zahlen ist dies eine Steigerung von vormalig 

30 erfassten Personen bis 79 im Jahr 2016, so zeigt sich in den darauffolgenden Jahren bis 2022 eine 

konstant bleibende Zahl hinsichtlich der Arbeitslosigkeit von Ausländer_innen. Im Mittel liegt diese bei 

66,3. Ähnliches lässt sich für den Anteil schwerbehinderter Personen feststellen, mit dem Unterschied, 

dass für die ersten zwei erfassten Jahre (2015-2016) hier eine Abnahme um 14,75 % ermittelt wurde. 

In den darauffolgenden Jahren ist die erfasste Zahl dieser Personengruppe stabil bei einem Mittelwert 

von 43,83 geblieben. 

Den geringsten Anteil an registrierten Arbeitslosen stellt die Personengruppe der 15- bis unter 20-

Jährigen mit einem Durchschnittswert von 17,63 dar. Die zweite dokumentierte Altersgruppe sind die 

55- bis 65-Jährigen, die nach absoluten Zahlen die zweitgrößte Personengruppe darstellen (Mittelwert 

von 190). Nach kontinuierlichem Rückgang der benannten Personen in den Jahren 2015 bis 2019 um 

anfangs 5,73 % (2015/16) und zuletzt 8,38 % (2018/19) steigt die Zahl der Arbeitslosen dieser 

Altersklasse in 2020 erneut um 30,72 % auf 200. Für das letztmalig erfasste Jahr 2022 zeigt sich aktuell 

ein Rückgang (14,5 %) auf 171 arbeitslose 55- bis unter 65-Jährige. 

���]���� �Z�]���Œ�� �����Œ�P���•�š���o�o�š���v�� �����š���v�� �o���•�•���v�� ���Œ�l���v�v���v�U�� �����•�•�� ���]���� �<���š���P�}�Œ�]���� �c�>���v�P�Ì���]�š���Œ�����]�š�•�o�}�•�^�� ���]���� �P�Œ�‚�˜�š����

Gruppe einnimmt, im Mittel 212,75 Personen. Nach einer konstanten Abnahme der erfassten 
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Personenzahlen von insgesamt 248 für das Jahr 2015 bis hin zu 165 Langzeitarbeitslosen in 2018 ist 

der Tiefpunkt für 2019 festzuhalten, hier ist ein Rückgang der erfassten Zahlen um insgesamt 39,52 % 

im Vergleich zu 2015 zu erkennen, die absolute Zahl beläuft sich für 2019 auf 150 Personen. Die 

nachfolgenden Jahre lassen einen erneuten Anstieg erkennen, zunächst innerhalb eines Jahres um 

18,67 % und darauffolgend um 47,75 % in den Jahren 2020 zu 2021. Das zuletzt erhobene Jahr zeigt 

erneut eine leicht abnehmende Tendenz um 6,46 %. 

 

Kaufkraftentwicklung 

Die Kaufkraft pro Kopf betrug im Landkreis 22.950,00 EUR im Jahr 2022. Die Wachstumsrate pro Kopf 

von 2021 zu 2022 betrug somit 2,3 %42. Der Kaufkraftindex für den Landkreis lag 2022 bei 85,9 Punkten. 

Dieser Wert spricht für eine geringe Kaufkraft im LK. Für die Stadt Bergen a. R. liegen keine aktuellen 

Zahlen zur Kaufkraft vor. Laut Zentrenkonzept der Stadt Bergen a. R. lag der Kaufkraftindex 2010 bei 

90,05 Punkten (LK: 87,57 Punkte, M-V: 88,68 Punkte). Somit lag das einzelhandelsorientierte 

Kaufkraftniveau in Bergen a. R. zwar unter dem Bundesdurchschnitt (100 Punkte), aber über dem des 

LK (87,57 Punkte). 

 

Pendlerverkehr 

�D�]�š�� �����Œ�� �����P�Œ�]�(�(�o�]���Z�l���]�š�� �����Œ�� �c�W���v���o���Œ�z�]�v�v���v�^�� �º�����Œ�� �'���u���]�v�����P�Œ���v�Ì���v�� �Z�]�v�Á���P�� �Á���Œ�����v�� �o�š�X�� �����Œ��

Bundesagentur für Arbeit jene Personen berücksichtigt, deren Arbeitsplatz oder Platz des 

Ausbildungsbetriebs nicht in der Gemeinde des Wohnsitzes liegt. Die Richtung des Pendelwanderns 

unterscheidet zwischen Ein- und Auspendlern. Personen, die von der Zielgemeinde, die den Arbeits-

/Ausbildungsplatz beinhaltet, ausgehend bestimmt werden, sind als Einpendler_innen zu definieren. 

Auspendler_innen hingegen bewegen sich von der Wohnsitzgemeinde zur Arbeits-/Ausbildungsstätte. 

Auch hier spielen die Kategorien des Arbeits- und Wohnortes eine wichtige Rolle. Können Personen 

regional nicht zugeordnet werden oder sind Arbeits- bzw. Wohnort unbekannt, so zählen diese nicht 

zur Gruppe der Pendler_innen. 

 
42 Michael Bauer Research GmbH, 2023 
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Abb.  38: Ein- und Auspendler_innen 

 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023h 

Vor diesem Hintergrund lässt sich die hier dargestellte Abb.  38 wie folgt interpretieren. Die jeweils 

�����v���'���•���Z�o�����Z�š���Œ�v���c�u���v�v�o�]���Z�^���µ�v�����c�Á���]���o�]���Z�^���Ì�µ�P���}�Œ���v���š���v���•���Z�o���v�����v�����]�v- und Auspendlern zeigen 

einen durchgängig höheren Anteil bei der Altersklasse der 45- bis 67-Jährigen �t unabhängig des 

Geschlechts sowie der Pendlerwanderung. Von insgesamt 2.504 männlichen Auspendlern sind 

weniger als die Hälfte, konkret 45,45 % zwischen 25 und unter 45 Jahren. Der Anteil der Einpendler in 

dieser Altersgruppe in absoluten Zahlen beträgt 702 Pendler, 44,74% der Gesamtzahl aller männlichen 

Einpendler. 

Die Gesamtheit aller weiblichen Einpendlerinnen ist größer als die Gesamtzahl der männlichen, wobei 

auch hier der Anteil der 25- bis unter 45-Jährigen mit 43,34 % den kleineren Teil in dieser 

Pendlergruppe ausmacht. Von insgesamt 2.076 Auspendlerinnen gehören 1.100 zur Altersgruppe von 

45 bis unter 67 Jahre, das entspricht 52,99 %. 

Für die Gruppe der unter 25-Jährigen, die sich ab 17 Jahren im Alter für eine mögliche Fahrerlaubnis 

befinden und somit zu potenziellen Pendler_innen zählen können, liegen keine Daten vor. 

2.8 Ergebnisse der natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung und der 
darauf basierenden Abschätzung der Arbeitsmarkt- und 
Haushaltsentwicklung 

Die Vorhersage der zukünftigen Bevölkerung der Stadt Bergen insgesamt, differenziert nach 

Altersgruppen und Geschlecht soll dazu beitragen, zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen 

frühzeitig zu erkennen, zu verstehen und zu bewältigen. Sie dient als Grundlage für die vereinfachte 

Ermittlung zukünftiger Haushaltszahlen sowie des Erwerbspersonenpotenzials.  
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Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung wurde anhand der Daten der kommunalen Statistikstelle 

durchgeführt. Es wurde ein natürliches Szenario berechnet, das (rein hypothetisch und wenig 

realistisch) die Trends der Bevölkerungsentwicklung aufzeigt, die sich für die Bergener Bevölkerung �t

ohne Zu- und Abwanderung �t ergeben würden. Dabei wurde der Kohorten-Komponentenansatz 

verwendet, bei dem die Bevölkerung kohortenweise fortgeschrieben wird. Die Geburten und 

Sterbefälle wurden als konstant angenommen. Sie flossen als Raten in den Modellansatz ein. Das 

Ausgangsjahr für die Berechnung des Bevölkerungsmodells war das Jahr 2022, der 

Vorausberechnungszeitraum endet mit dem Jahr 2040. 

Bei der (vereinfachten) Umrechnung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung auf Haushalte wurde 

zusätzlich die durchschnittliche Haushaltsgröße des Landkreises Vorpommern-Rügen 2019 

berücksichtigt. In einer ersten Variante wurde diese über den gesamten Prognosezeitraum als 

konstant angenommen, in einer zweiten Variante wurde ein Rückgang auf den Wert der 

durchschnittlichen Haushaltsgröße in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2019 unterstellt. Die Werte 

zur durchschnittlichen Haushaltsgröße wurden dem Mikrozensus entnommen. 

Hinweis: Die folgenden Auswertungen basieren auf einer natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung, 

in der keine Wanderungen inkludiert sind. Da Wanderungen aber für die tatsächliche 

Bevölkerungsentwicklung einen hohen Stellenwert haben, erfolgt die Kontextualisierung der 

Ergebnisse vor allem deskriptiv. Auf Basis dieser Resultate lassen sich beispielsweise keine konkreten 

Wohnungsbedarfe ableiten.  

Abb.  39: Natürliche Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) nach Mann und Frau 2022 bis 2040 

 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

2022 lebten in Bergen 14.065 Personen, untergliedert in 7.241 Frauen und 6.824 Männer. Auf Basis 

der natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung ohne Wanderungsbewegungen wird sich die 

Bevölkerungszahl bis 2030 auf 12.570 Personen und bis 2040 auf 10.885 Personen reduzieren. Sollte 

es somit zu keiner Zu- und Abwanderung kommen, würde die Bevölkerung in Bergen drastisch um 22,6 

% bzw. 3.180 Personen sinken. Diese Entwicklung basiert auf leicht rückschreitenden Geburten, die 

die teilweise dreimal so häufigen Sterbefälle nicht ausgleichen können. Um die Bevölkerung auf dem 
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aktuellen Stand zu halten, ist somit ein deutlicher Wanderungsgewinn notwendig. Wird die natürliche 

Bevölkerungsvorausberechnung nach Frauen und Männern aufgeschlüsselt, zeigt sich, dass bis 2040 

beide Gruppen eine Abnahme verzeichnen. Männer verzeichnen mit einem Rückgang um 25,6 % 

jedoch eine leicht stärkere Abnahme als Frauen mit -19,8 %. 

Abb.  40: Natürliche Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) nach Altersgruppen 2022 und 2040 

 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

 

Anhand der natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung wird es in nahezu allen Altersgruppen zu 

einem Rückgang der Bevölkerung kommen. Besonders betroffen sind hiervon die 30- bis unter 65-

Jährigen. Hier kommt es zu einem Verlust von rund 2.000 Personen bis 2040. Abweichend von der 

Gesamtbetrachtung verzeichnet die Altersgruppe der 18- bis unter 30-Jährigen einen leichten 

Zuwachs, insbesondere bei Frauen. Auch bei den 80-Jährigen und älter nehmen die Frauen auf 

niedrigem Niveau zu. Diese Entwicklungen sind jedoch unter dem Gesichtspunkt der fehlenden 

Wanderung sehr kritisch zu bewerten. Im Folgenden werden die (hypothetischen) zukünftigen 

Entwicklungen der einzelnen Altersgruppen näher beleuchtet.  
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Abb.  41: Natürliche Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) der unter 6-Jährigen 2022 bis 2040 

 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

Die Betrachtung der Altersklasse der unter 6-Jährigen ist besonders wichtig, da hierdurch Schlüsse auf 

die Anzahl der Familien getroffen werden können. Der Eintritt in das Grundschulalter markiert 

typischerweise den spätesten Zeitpunkt für grundlegende Wohnortentscheidungen von Familien. 

Umzüge erfolgen in dieser Gruppe meist vor dem Schuleintritt des ersten Kindes. Da Umzüge in dieser 

natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung aber nicht enthalten sind, müssen die Ergebnisse 

zurückhaltend bewertet werden. Auf Basis der Vorausberechnung wird Bergen bis 2040 rund 100 

Kinder unter 6 Jahren weniger aufweisen als noch 2022. Die Anzahl nimmt dabei bis 2030 stetig ab, 

stabilisiert sich folgend aber auf gleichbleibendem Niveau. Auch der Anteil, der unter 6-Jährigen an 

der Gesamtbevölkerung nimmt bis 2030 ab, steigt anschließend aber bis 2040 wieder an und übertrifft 

am Ende sogar den Anfangswert von 2022. Diese Entwicklung ist auf die Bevölkerungsstruktur im 

Ausgangsjahr der Modellrechnung zurückzuführen.  
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Abb.  42: Natürliche Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) der 6-Jährigen bis unter 18-Jährigen 2022 
bis 2040 

 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

In die Altersgruppe der 6- bis unter 18-Jährigen fallen sowohl Kinder und Jugendliche in Grundschulen 

und weiterführenden Schulen als auch Auszubildende. Größtenteils wohnen sie im Familienverbund, 

mitunter gibt es aber auch schon Personen �t meist ab 16 Jahren �t, die auch schon allein leben.  

Auf Basis der natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung wird die Personenanzahl in dieser 

Altersgruppe deutlich abnehmen. Bis 2040 reduziert sich die Summe um rund 700 Personen. Im selben 

Zeitraum wird auch der Anteil von 11,2 % auf 8,4 % sinken. Beide Kennwerte sind im 

Berechnungshorizont stetig rückläufig. Auch diese Ergebnisse müssen jedoch unter dem Aspekt 

betrachtet werden, dass weder mögliche Zu- noch Abwanderungen berücksichtigt sind.  

Abb.  43:  Natürliche Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) der 18-Jährigen bis unter 30-Jährigen 2022 
bis 2040 

 

 
Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 
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Die 18- bis unter 30-Jährigen sind in demografischer Hinsicht eine wichtige Bevölkerungsgruppe, da 

hier zentrale Lebensentscheidungen über Wohnort, Arbeit und Lebensgestaltung getroffen werden. 

Diese Gruppe weist üblicherweise die größte Mobilität auf. Die folgenden Aussagen über die 

zukünftige Entwicklung ohne den Einbezug von Wanderungen bildet somit die Realität nur in Teilen 

ab.  

���]�����v���š�º�Œ�o�]���Z���������À�‚�o�l���Œ�µ�v�P�•�À�}�Œ���µ�•�����Œ�����Z�v�µ�v�P�����Œ�P�]���š�����]�v�����c���š�u���v�����^�����v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�W�����]�•���î�ì�ï�ð���•�š���]�P�š�����]����

Bevölkerung dieser Altersgruppe an, um im Anschluss bis 2040 wieder zu sinken. Dies mündet in rund 

100 Personen mehr als noch 2022. Im selben Zeitraum steigt auch der Anteil an der 

Gesamtbevölkerung von 8,9 % auf 12,4 %. Teilweise werden sogar 13,3 % erwartet. Wie bereits 

angedeutet, ist diese Entwicklung jedoch nur denkbar, wenn keine Wanderung stattfindet.  

Abb.  44: Natürliche Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) der 30-Jährigen bis unter 45-Jährigen 2022 
bis 2040 

 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

Im Alter von 30 bis unter 45 Jahren spielt die Familienbildung eine wichtige Rolle. Außerdem nehmen 

oftmals die finanziellen Mittel zu. In Bergen wird laut natürlicher Bevölkerungsvorausberechnung bis 

2035 ein Rückgang um rund 1.100 Personen erwartet. Bis 2040 wird wiederum ein leichter Anstieg um 

rund 100 Personen ermittelt, der aber die vorherigen Verluste nicht ausgleichen kann. Effektiv wird 

die Altersgruppe der 30- bis unter 45-Jährigen bis 2040 schrumpfen, sofern keine Wanderungseffekte 

eintreten.  
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Abb.  45: Natürliche Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) der 45-Jährigen bis unter 65-Jährigen 2022 
bis 2040 

 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

Die 45- bis unter 65-Jährigen bildet die letzte Altersgruppe ab, die für den Arbeitsmarkt relevant ist. 

Nicht ohne Grund sind sie die Personen mit dem vergleichsweise höchsten Steueraufkommen. Auf 

Basis der natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung wird es auch in dieser Altersgruppe zu Verlusten 

kommen. Über den Betrachtungszeitraum wird ein stetiger Rückgang erwartet, der 2040 in einem 

Verlust von rund 1.000 Personen mündet. Auch hier müssen die Ergebnisse in Anbetracht der nicht 

inkludierten Wanderungen betrachtet werden.  
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Abb.  46: : Natürliche Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) der 65-Jährigen bis unter 80-Jährigen 2022 
bis 2040 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

Die Altersgruppe der 65- bis unter 80-Jährigen �t überwiegend Renter_innen �t zeigen eine ähnliche 

zukünftige Entwicklung wie die 18- bis unter 30-Jährigen. Bis 2030 wird ein Anstieg um rund 500 

Personen errechnet, der sich jedoch in den anschließenden Jahren umkehrt. Bis 2040 sinkt die 

Bevölkerung in dieser Altersgruppe um rund 400 Personen im Vergleich zu 2022. Inwiefern hier 

Wanderungen die Ergebnisse verändern würden, kann nicht abschließend gesagt werden.   

Abb.  47: Natürliche Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) der 80-Jährigen und älter 2022 bis 2040 

 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

Die Hochbetagten (80 Jahre und älter) werden laut natürlicher Bevölkerungsvorausberechnung bis 

2029 einen Rückgang um rund 300 Personen aufweisen, der sich jedoch anschließend nicht weiter 

fortsetzt. Nach kurzer Stabilisierungsphase wird sogar ein leichter Anstieg angenommen. Dieser gleicht 
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jedoch die Verluste zu Beginn des Betrachtungszeitraums nicht aus, weshalb auch hier ein leichter 

Verlust von rund 100 Personen bis 2040 erwartet wird. Zwar gilt diese Gruppe tendenziell nicht als 

sehr mobil, trotz dessen sind auch hier Wanderungseffekte möglich. Außerdem wirken sich auch die 

Ergebnisse der anderen Altersgruppen aus.  

Abb.  48: Vereinfachte Abschätzung der zukünftigen Haushaltsentwicklung auf Basis der natürlichen 
Bevölkerungsvorausberechnung (ohne Migration) in zwei Varianten 2022 und 2040 

 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

Die Entwicklung der Bevölkerung ist ein wichtiger Indikator in der Wohnungsmarktbeobachtung. 

Mindestens ebenso wichtig ist aber die Entwicklung der Haushalte, denn es sind die Haushalte, durch 

die Nachfrage am Wohnungsmarkt bestimmt wird. Gängig ist dabei zunächst ein normativer Ansatz, 

bei dem unterstellt wird, dass jeder Haushalt eine Wohnung nachfragt und benötigt.43  

Daher wurde auf Basis der natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung eine vereinfachte Abschätzung 

zukünftiger Haushalte in zwei Varianten erstellt. Anzumerken ist hierbei erneut, dass die Ergebnisse 

nur gelten, wenn es zu keiner Wanderung von und nach Bergen kommt. 

Für 2022 gab es unter Voraussetzung einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,07 Personen44  

rund 6.800 Haushalte in Bergen. In der ersten Variante wird angenommen, dass sich die 

durchschnittliche Haushaltsgröße bis 2040 nicht verändern wird. Demnach würde es 2040 aufgrund 

der schrumpfenden Bevölkerungszahl rechnerisch rund 5.300 Haushalte geben. Da eine stabile 

Haushaltsgröße jedoch unter Anbetracht des aktuellen Trends zur Haushaltsverkleinerung zumindest 

kritisch gesehen werden muss, wurde in Variante 2 eine Anpassung der durchschnittlichen 

Haushaltsgröße an den Landeswert vorgenommen. Hieraus resultieren für 2040 rund 5.600 Haushalte. 

Aus diesen Ergebnissen lassen sich jedoch keine Schlüsse auf Wohnungsbedarfe ziehen, da der 

wichtige Aspekt der Wanderungen nicht inkludiert ist. Auf Basis der natürlichen 

 
43 Dieser Ansatz liefert zumindest erste Orientierung. Effektiv kommt es darüber hinaus natürlich auch auf die Struktur der 
Haushalte (groß/klein, alt/jung etc.) und der entsprechenden Wohnungen an 
44 Durchschnittliche Haushaltsgröße im Landkreis Vorpommern-Rügen 2019. 
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Bevölkerungsvorausberechnung kann aber von einer Schrumpfung der Haushaltszahl ausgegangen 

werden, welche auch Anpassungen im Wohnungsbestand notwendig machen würde.  

Abb.  49: Prognose der potentiellen Arbeitskräfte auf Basis der natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung (ohne 
Migration) 2022 bis 2040 

 

Quelle: RegioKontext GmbH, 2023 

Für den Arbeitsmarkt ist nur ein Teil der Bevölkerung relevant. In der obigen Abbildung wird als 

Annäherung die (hypothetische) zukünftige Entwicklung der 15- bis 67-Jährigen bis 2040 dargestellt. 

2022 waren rund 64 % der Bevölkerung theoretisch arbeitsfähig �t rund 9.000 Personen. Auf Basis der 

natürlichen Bevölkerungsvorausberechnung wird die Anzahl bis 2040 deutlich abnehmen und nur noch 

bei rund 6.700 Personen liegen. Der Anteil sinkt damit geringfügig auf 61 %. Auch diese Werte wurden 

ohne Wanderungen berechnet. 

2.9 Infrastrukturversorgung  

2.9.1 Verkehrliche Infrastruktur 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Auf der Insel Rügen werden 25 Buslinien durch die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) 

betrieben. Zwei davon verkehren saisonal oder als Ortsbuslinien. Zwei Linien verbinden die Insel über 

die Rügenbrücke mit der Stadt Stralsund.45 Am Bahnhof Bergen erfolgt die Anfahrt durch zehn 

Buslinien, die die Stadt mit umliegenden Orten wie z.B. Putbus, Gingst oder Segard verbindet. Viele 

der Linien verkehren hauptsächlich an Schul- und Wochentagen und nicht in den Abendstunden. Die 

Linien 12, 20, 30 und 35 bieten jedoch auch Fahrten an den Wochenenden an. Die Linie 32 verkehrt 

als Stadtbus innerhalb des Stadtgebiets Bergens. Dieser bietet keine Fahrten an Wochenenden und 

verkehrt nur bis ca. 17 Uhr .46 �����Œ�º�����Œ���Z�]�v���µ�•���À���Œ�l���Z�Œ���v���&���Œ�v���µ�•�•���������•���h�v�š���Œ�v���Z�u���v�•���c�&�o�]�Æ���^���^���u�]�š��

 
45 Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, 2023 
46 Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, 2023a 
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Zielen von Deutschland bis nach Österreich.47 Zu Wasser befördert die Reederei Hiddensee und die 

Weiße Flotte (Autofähre ab Glewitz und Wittow sowie Personenfähre ab Altefähr) Personen über die 

Insel bzw. auf das Festland. 

 

Schienenpersonennahverkehr und -fernverkehr (SPNV, SPFV) 

Bergen a. R. ist durch einen Bahnhof im nordwestlichen Teil der Stadt an das Schienennetz angebunden 

und bietet Anschluss an den Regionalbahnverkehr sowie an das IC- und ICE-Netz. Auf vier Bahngleisen 

verkehren hier täglich Züge der Verbindung IC26, IC30 und ICE 15 nach Frankfurt sowie der ICE 28 nach 

München. 48 

Abb.  50: Bahnhof Bergen a. R. 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

Motorisierter Individualverkehr 

Die Stadt Bergen a. R. ist über die Landstraße L301 und die Bundesstraßen B96 und B196 für den 

motorisierten Individualverkehr erreichbar. Die L301 erreicht die Stadt im Nordwesten und verbindet 

Bergen a. R. mit den nächstgelegenen größeren Ortschaften wie Parchtitz und Gingst. Auch aus dem 

Südosten trifft die L301 auf Bergen a. R. und stellt eine Verbindung nach Putbus her. Die B96 quert die 

Insel von Südwesten Richtung Nordosten und teilt sich kurz vor Bergen a. R. in die B96 und B196. Die 

B96 quert den Ortseingang Gingster Chaussee im Nordwesten und die B196 den Ortseingang Putbuser 

Chaussee im Südosten. Sie schafft für die Stadt eine gute Erreichbarkeit mit dem Auto.  

 
47 Flix SE, 2023 
48 DB Fernverkehr AG, 2023 
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Der Verkehr in Bergen a. R. verteilt sich vorwiegend auf die beiden Bundesstraßen, die Ringstraße 

sowie auf wichtige Zufahrtsstraßen zur historischen Altstadt (Dammstraße, Marktstraße, 

Billrothstraße, Raddasstraße und Bahnhofstraße). Diese Straßen werden täglich von 5.000-16.000 

Kraftfahrzeugen (Kfz) befahren. Besonders betroffen ist dabei die Ringstraße zwischen der 

Bahnhofstraße und der Dammstraße. In diesem Bereich werden auch höchsten Flächenpegel in der 

Nacht von bis zu 75dB(A) erreicht. Die Ringstraße stellt eine wichtige innerörtliche Verbindung 

zwischen der B 196 und der B 96 dar. Diese ist auch der Anschluss des Gewerbegebiets Nord und bietet 

die einzige innerörtliche Querung der Bahntrasse an.49 

Abgeleitet von diesen Ergebnissen hat die Lärmaktionsplanung (LAP) insgesamt sechs 

Handlungsräume ausgewiesen:50 

�e Bundes- und Landesstraßen: Nachtdurchfahrtverbot für Schwerlastverkehr 

�e Ringstraße (L 301): Geschwindigkeitsreduzierung, Geschwindigkeitskontrollen, Ausbau 

und Sanierung  

�e Tilzower Weg: Geschwindigkeitsreduzierung, Geschwindigkeitskontrollen, 

Nachtdurchfahrtverbot für Schwerlastverkehr  

�e Innenstadt: Geschwindigkeitsreduzierung, Verkehrsberuhigung, Verbesserung 

Wegebeziehungen für Radverkehr, 

�e Parkraum-Regelung: Überarbeitung Parkleitsystem, Etablierung Parkring 

�e Ortsumgehung: Anbindung des Gewerbegebiets 

 

Radverkehr 

Die Insel ist durch den Radweg D2 an das nationale Radwegenetz angeschlossen (s. Abb.  51). Die D2-

Route, auch Ostseeküstenroute genannt beginnt in Heringsdorf auf Usedom, führt die Ostseeküste 

Richtung Norden durch Greifswald, Stralsund und anschließend um die Insel Rügen herum. Über 

Zingst, Kühlungsborn und Fehmarn führt die Route bis nach Flensburg. Abschnitte der Strecke teilt sich 

der D2-Radweg mit dem Rügen-Rundweg (RRW). Der regionale Radweg führt neben den 

Küstenstrecken auch durchs Landesinnere über Bergen a. R. und kann als Erweiterung der 

Ostseeküstenroute gesehen werden. Von der insgesamt 337,3 km langen Strecke ist der Großteil 

gutbefahrbar. Etwa 85 km der Strecke sind jedoch als schlecht befahrbar und unzumutbar eingestuft 

durch mangelhaft ausgebaute und unsanierte Streckenabschnitte, welche sich jedoch meist in der 

Straßenbaulast des Landekreises Vorpommern-Rügen befinden. Auch das häufige Teilen der Strecke 

mit Autos mindert die Qualität.51 Die Radwegenetzkarte (Abb. 51) zeigt nur einen Ausschnitt der 

vorhandenen Radwege. In der Zwischenzeit wurde ein Radweg von Bergen a. R. nach Zirkow gebaut. 

Die Erweiterung nach Serams und nach Prora ist derzeit in der Umsetzung. Des Weiteren existiert ein 

Fuß- und Radweg um den Nonnensee herum nach Thesenvitz und ein Radweg von der Gingster 

Kreuzung nach Gademow. Außerdem wurden im Rugard mehrere Radwege angelegt.  

 
49 PGT Umwelt und Verkehr GmbH, 2014 
50 PGT Umwelt und Verkehr GmbH , 2014a 
51 Regionaler Planungsverband Vorpommern, o.J.a 
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Abb.  51: Radwegenetz Rügen 

 

Quelle: OpenStreetMap, 2023 

E-Mobilität 

Im Rahmen der E- Mobilität stehen in der Stadt Berger a. R. an insgesamt sieben Standorten 

Ladesäulen für Elektroautomobile zur Verfügung. Diese weisen unterschiedliche Ladeleistungen und  

-zeiten auf. In der Innenstadt, direkt am Markt, befindet sich eine Schnellladeeinrichtung mit 

insgesamt zwei Ladepunkten, welche durch die Mer Germany GmbH betrieben wird. Im 

Gewerbegebiet Nord wird bei Kaufland eine weitere Ladestation durch die SWS Energie GmbH 

betrieben. An der Schnellladeeinrichtung stehen Nutzer_innen zwei Schnelladepunkte und zwei 

Normalladepunkte zur Verfügung. Auf dem Parkplatz des LIDL- Supermarktes, ebenfalls im 

Gewerbegebiet Nord, steht eine Ladesäule mit drei Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Das 

Autohaus Abraham an der Stralsunder Chaussee bietet eine vierte Ladestation mit zwei 

Normalladepunkten. Am Parkhotel Rügen befindet sich ein Ladepunkt mit zwei Ladeanschlüssen über 

eine Leistung von 11 kW. Die Telekom GmbH betreibt seit 2023 am Teteler Landweg eine Ladesäule 

mit zwei Ladepunkten. Eine weitere Lademöglichkeit entsteht derzeit am neu errichteten 

Schwimmbad der Stadt an der Ruschwitzstraße. Hier werden jeweils zwei Ladepunkte zur Verfügung 

gestellt. Im Bereich des Wohnquartiers Rotensee erfolgt die Installation von ebenfalls zwei 

Ladepunkten mit der Umsetzung des Ladeports Schwimmbad. 

Die zukünftige Planung geht von einer Erweiterung der Ladeinfrastruktur und somit der Steigerung der 

E-Mobilität in Bergen auf Rügen aus 
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2.9.2 Soziale Infrastruktur 

Kinderbetreuung 

Bergen a. R. besitzt ein umfangreiches Angebot an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Neben Kindertagesstätten, Grundschulen, Regionalschulen und einem Gymnasium gibt es eine 

Volkshochschule, eine Musikschule und weitere Bildungseinrichtungen zur Verfügung. 

Auf dem Gemeindegebiet Bergen a. R. sind insgesamt 14 Kinderbetreuungseinrichtungen, gegliedert 

in Kindertagesstätten und Horte, ansässig. Tagesmütter wurden bei der Betrachtung nicht 

hinzugezogen, da bezüglich der Gesamtzahl von Kindern keine verwendbaren Daten vorliegen die zur 

Auswertung hinzugezogen werden können. Grundsätzlich nehmen alle Kindertagesstätten Kinder aus 

den umliegenden Ortschaften auf. 

Die Kinderbetreuungseinrichtungen unterscheiden sich hinsichtlich der Aufnahme verschiedener 

Altersgruppen. So sind im städtischen Raum zwei Betriebe darauf ausgelegt Kinder im Kleinkindesalter 

zu betreuen, wohingegen fünf Einrichtungen nur auf die Betreuung Kinder höherer Altersgruppen 

ausgerichtet sind. Eine weitere Ausnahme besteht darin, dass zwei Betriebe neben 

Kindergartenkindern auch Kinder betreuen die außerschulisch in Hortgruppen betreut werden. Neben 

den verschiedenen Kinderbetreuungsformen gibt es zwei Horte, welche ausschließlich Kinder nach der 

Schule betreuen.  

Die Kinderbetreuungsangebote der Stadt Bergen a. R. sind zum Jahresbeginn 2023 gut ausgelastet, 

haben ihre Kapazitätsgrenze größtenteils jedoch noch nicht erreicht (s. Abb.  52). Die Krippen der Stadt 

besitzen eine Kapazität von 168 Plätzen. 151 davon sind am Stichtag besetzt. Das entspricht einer 

Auslastung von 89,9 %. Die Kindergärten der Stadt bieten 536 Plätze, wovon zum Stichtag 453 (84,5 %) 

belegt sind. Mit einer Belegung von 393 von 406 Plätzen (96,8 %) liegt die Auslastung der Bergener 

Horte knapp unter der Kapazitätsgrenze. Insgesamt liegt die Auslastung der Einrichtungen 2023 bei 

89,9 %. 
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Abb.  52: Auslastung der Kinderbetreuungseinrichtungen Stand: 02.01.2023 

Quelle: Stadt Bergen a. R., 2023 

Individuell betrachtet weisen die Krippen unterschiedliche Auslastungen auf (Abb.  53). Zwei der 

Krippen sind zum Stichtag komplett ausgelastet. Die Betreuungsplätze des Regenbogenhaus I und 

Regenbogenhaus IV sind mit 36 von 36 und 12 von 12 Plätzen vollständig belegt. Die Krippe der Kinder-

, Jugend- und Familienhilfe Rügen e.V. (KJFH) liegt mit 23 von 24 knapp unter der Kapazitätsgrenze. 

Auch die Krippe des DRK Bergen-Süd ist mit 12 belegten Plätzen von 14 fast vollständig belegt. Eine 

höhere Kapazität haben zum Januar 2023 die Krippen DRK Fr. Fröbel und die AWO Kunterbunt. Die 

AWO Familienkrippe besitzt mit einer Auslastung von 73,8 % ebenfalls vermehrt freie Plätze.  
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Abb.  53: Auslastung der Krippen Stand: 02.01.2023 

 

Quelle: Stadt Bergen a. R., 2023 

Von den zehn Kindergärten der Stadt sind zum Jahresbeginn zwei komplett ausgelastet. Im 

Regenbogenhaus II sind 36 der 36 angebotenen Plätze belegt. Auch in der Kita Phantasilie sind alle der 

16 Plätze besetzt. Drei der Kindergärten liegen nur knapp unter ihrer Kapazitätsgrenze. Das 

Regenbogenhaus III ist mit 32 von 33 belegten Plätzen zu 95,8 % ausgelastet, ebenso das 

Regenbogenhaus II. Auch der Kindergarten der DRK Fr. Fröbel liegt bei einer Auslastung von 98,3 %. 

Mit einer Auslastung von 85 % bietet der Kindergarten der DRK Bergen-Süd, wie die Stadtknirpse und 

die KJFH zum Jahresanfang etwas mehr Platz. In der AWO Kunterbunt sind im Januar 2023 mit 100 von 

150 belegten Plätzen und einer Auslastung von 66,7 % die meisten Kapazitäten vorhanden.  
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Abb.  54: Auslastung der Kindergärten Stand: 02.01.2023 

 

Quelle: Stadt Bergen a. R., 2023 

Einer der vier Horte der Stadt Bergen a. R. ist zum Jahresbeginn 2023 komplett ausgelastet. Im Hort 

Rugard sind 220 der 220 Betreuungsplätze belegt. Knapp dahinter liegt der Hort der KJFH mit einer 

Auslastung von 95,4 % und 42 von 44 Belegten Plätzen. Im Hort Altstadt sind zum Stichtag 112 Plätze 

belegt. Bei einer Gesamtkapazität von 120 Plätzen macht das eine Auslastung von 93,3 %. Der Hort der 

AWO Kunterbunt ist mit einer Auslastung von 86,4 % am geringsten belegt (Abb.  55). 
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Abb.  55: Auslastung der Horte Stand: 02.01.2023 

 

Quelle: Stadt Bergen a. R., 2023 

Schule 

Insgesamt gibt es in Bergen a. R. zwei Grundschulen, welche die Klassen eins bis vier beherbergen. Die 

�'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o���� �c���o�š�•�š�����š�^�� �À���Œ�Ì���]���Z�v���š�� �(�º�Œ�� �����v�� �^�š�]���Z�š���P�� ���u�� �î�ô�X�ì�ô�X�î�ì�î�ï�� ���]�v���� ���v�Ì���Z�o�� �À�}�v�� �î�ð�ó��

�^���Z�º�o���Œ�z�]�v�v���v�X�� ���]���� �'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o���� �c���u�� �Z�µ�P���Œ���^���l�}�u�u�š�� �Ì�µ�u�� �•���o�����v�� �^�š�]���Z�š���P�� ���µ�(�����]�v���� �^���Z�º�o���Œ�Ì���Z�o�� �À�}�v��

282 (s. ). 

Neben den Grundschulen bietet die Stadt zwei weiterführende Schulen, welche Schüler_innen der 

�(�º�v�(�š���v�� ���]�•�� �Ì�µ�Œ�� �Ì���Z�v�š���v�� �<�o���•�•���� �����š�Œ���µ���v�X�� ���]���� �Z���P�]�}�v���o���� �^���Z�µ�o���� �c���u�� �'�Œ�º�v���v�������Œ�P�^�� �~s. Abb.  57) 

beherbergt 15 Klassen und verzeichnet zum Stichtag am 28.08.2023 eine Anzahl von 402 

�^���Z�º�o���Œ�z�]�v�v���v�X�����]�����Z���P�]�}�v���o�����^���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^���•�š���o�o�š���í�ð���<�o���•�•���v���µ�v�����l�}�u�u�š�����u���^�š�]���Z�š���P�����µ�(�����]�v����

Anzahl von 376 Schüler_innen. 

Eine weitere Fortführende Schule ist das Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium mit bis zu 900 Schüler_innen, 

bei der allerdings der Landkreis Vorpommern-Rügen der Schulträger ist.52  

Im Stadtraum gibt es eine Musikschule, deren Angebote im freizeitlichen Rahmen von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen wahrgenommen werden können. Wichtig zu erwähnen ist, dass 

Musikschulen gerade für Kinder und Jugendliche der Entwicklung dienen. 

Im neu errichteten Sportschwimmbad findet die Schwimmausbildung für die Bergener Schüler_innen 

und die meisten Schüler_innen von der gesamten Insel Rügen statt, da hier auch die 

Schwimmabzeichen abgenommen werden. Diese Prüfungen und auch Schwimmkurse sind natürlich 

für alle Interessierten möglich. 

 
52 Stadt Bergen a.R., o.J. h 
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Weitere Bildungseinrichtungen sind die Volkshochschule in der Trägerschaft des Landkreises 

Vorpommern-Rügen (s. Abb.  58), welche der Erwachsenen- und Weiterbildung dient, die Deutsche 

Angestellten-Akademie GmbH (DAA) Bergen a. R., das Bildungszentrum Nordost K. d. Schnoor, das 

Medien und Informationszentrum (MIZ) Bergen a. R., die GRONE Bildungszentrum für Gesundheits- 

und Sozialberufe GmbH und das DRK Technik- und Ausbildungszentrum (TAZ).53 

Abb.  56: Kindertagesstätte, schulische Einrichtungen und andere Bildungseinrichtungen im Jahr 2023 

 

Quelle: Stadt Bergen a.R., o.J. f 

 

 
53 Stadt Bergen a.R., o.J. f 
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Abb.  57: Regionale Schule am Grünen Berg 

 
Quelle: die raumplaner, 2023 

Abb.  58: Volkshochschule 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

Medizinische Versorgung 

Bergen a. R. verfügt über ein umfangreiches Angebot an ärztlichen Einrichtungen und Angeboten, zu 

denen Facharztpraxen, Zahnarztpraxen, Hebammen, Entbindungspfleger_innen, Psycholog_innen und 

weitere gehören. Viele dieser Einrichtungen sind in der Innenstadt ansässig. Fachärzte decken 
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verschiedene Fachgebiete ab, darunter Innere Medizin, Schmerztherapie, Haut- und 

Geschlechtskrankheiten, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Allgemeinchirurgie, Augenheilkunde, 

Orthopädie und Unfallchirurgie, Innere Medizin sowie Endokrinologie und Diabetologie, Gynäkologie, 

Anästhesiologie, Kinder- und Jugendmedizin. Des Weiteren stehen Praxen für Physiotherapie und 

Krankengymnastik zur Verfügung. Zudem sind Zahnarztpraxen, allgemeinmedizinische Praxen, Praxen 

für Hebammen und Entbindungspfleger mit der Möglichkeit von Praxisentbindungen und 

Einrichtungen im Bereich der Podologie/medizinischen Fußpflege in Bergen a. R. tätig. Außerdem 

stehen den Bürger_innen Angebote in den Bereichen alternative Heilmethoden, Ergotherapie, 

Heilkunde, Massage, medizinische Bäder, Psychologie, Psychotherapie, Kieferorthopädie und 

Logopädie/Atem-, Sprech- und Stimmtherapie zur Verfügung. 

Angebote für Senior_innen und Personen mit Behinderung 

Bergen a. R. hat in den letzten 10 Jahren einen Anstieg der älteren Bevölkerung zu verzeichnen (siehe 

Kapitel 2.5). Dies unterstreicht die Notwendigkeit und Bedeutung von Altenpflegeleistungen. In Bergen 

a. R.  stehen verschiedene Einrichtungen für Senior_innen und Personen mit Behinderung zur 

Verfügung. Einige dieser Einrichtungen sind Pflegedienste.  

In Bergen a. R. stehen Seniorenwohnheime für ältere Menschen zur Verfügung. Verschiedene 

ambulante Pflegedienste betreuen Patienten zwischen Pflegegrad 1-3. Alle für ältere Menschen 

notwendigen Gesundheitsleistungen wie Medikamentengabe und Injektionen werden in diesen 

Seniorenwohnheimen angeboten.54 Das Deutsche Rote Kreuz hat in Bergen a. R. 30 altersgerechte 2-

Zimmer-Wohnungen in unmittelbarer Nähe zu einer Pflegeeinrichtung bereitgestellt. Es gibt 4 

verschiedene Wohnungstypen mit einer Größe von 49 bis 55 Quadratmetern. Optional kann das DRK-

Hausnotrufsystem an die Wohnung angeschlossen werden. Dies wird ebenfalls 55 Das 

Gemeinschaftswohnen "Mittendrin" ist eine vom DRK organisierte Wohneinrichtung (Besondere 

Wohnform) für Personen mit Behinderung. Ziel ist es, Personen mit Behinderungen in das Leben 

einzubeziehen und ihnen ein möglichst selbständiges Leben zu ermöglichen. Das DRK bietet insgesamt 

40 Wohnplätze an.56  

In Bergen a. R. sind vier Pflegeeinrichtungen ansässig. Der KerVita betreut alle Patient_innen mit einem 

Pflegegrad bis 5. Die Einrichtung bietet Zimmer mit eigenem Bad und vielen Notrufanlagen pro 

Zimmer.57 Die DRK-Pflegeeinrichtung Bergen-Rotensee bietet ganzheitliche Pflege und Betreuung bis 

zur Pflegegrad 5. Sie verfügt über eine Kapazität von 108 Personen. Es gibt 36 Einzel- und 36 

Doppelbettzimmer, außerdem verfügt die Einrichtung über eine Rufanlage.58 Das Ernst-Moritz-Arndt-

Heim ist ein Heim für Menschen mit geistiger Behinderung. Es gibt 46 Einzelzimmer. Ziel ist es, den 

Bewohnern ein selbständiges Leben zu ermöglichen.59 ���]���•�� �]�•�š�� �������v�(���o�o�•�� �]�u�� �^���v�]�}�Œ���v�Á�}�Z�v���v�� �c���o�š���•��

�<�o���]�����Œ�Á���Œ�l�^���]�v�������Œ���Z�]�v�P�•�š�Œ���˜�����í�í�ò���u�‚�P�o�]���Z�U���Á�}�����]�v- bis Zweizimmer-Appartements vermietet werden 

�µ�v���� �����Œ�� ���v�•���•�•�]�P���� �W�(�o���P�����]���v�•�š�� �c�,���]�u���š�Z���(���v�^�X��Die Kurzzeitpflege am Raddas gehört zum Sana-

 
54 Volkssolidarität Insel Rügen e.V. , o.J. 
55 DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e.V., o.J. 
56 DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e.V., o.J. a 
57 KerVita Betriebs GmbH, o.J. 
58 DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e.V., o.J. b 
59 Pommerscher Diakonieverein e.V., o.J.. 
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Krankenhaus Rügen und ist eine Kurzzeitpflege für pflegebedürftige Menschen. Sie verfügt über 13 

Einzelbetten. Ziel ist es, pflegende Angehörige und andere Pflegepersonen zu entlasten, ihnen Urlaub 

und Erholung zu ermöglichen.60  

In Bergen a. R. gibt es eine Begegnungsstätte für Senioren, die zu der Volksolidarität e.V. Kreisverband 

Rügen gehört. Darüber hinaus gibt es ���]���� �d���P���•�•�š���š�š���� �����•�� �c���u���µ�o���v�š���v�� �W�(�o���P�����]���v�•�š�� �u�]�š�� �,���Œ�Ì�^�U�� ���]����

�d���P���•�‰�(�o���P���� �����•�� ���Z�<�•�U�� ���]���� �d���P���•�•�š���š�š���� �c�>�������v�•�(�Œ���µ�����^�� �µ�v���� ���]���� �d���P���•�•�š���š�š���� �����•��

�W�(�o���P�����]���v�•�š���•�c�,���]�u���š�Z���(���v�^�� �(�º�Œ�� ���]���� �s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P�� �À�}�v�� �‰�(�o���P���������º�Œ�(�š�]�P���v�� �}�����Œ�� ���µ���Z�� �v�µ�Œ�� ���]�v�•���u���v��

Senor_innen, die nur tagsüber Aufsicht und Gesellschaft anderer Menschen benötigen.  

���µ�˜���Œ�����u���P�]���š�����•�����]���������P���P�v�µ�v�P�•�•�š���š�š�����'���Œ�š���v�Z���µ�•�����X�s�X���Ì�µ�������Œ�����]�����d���P���•�š���š�š�����c�E�}�Œ���o�]���Z�š�^���P���Z�‚�Œ�š�X�����]����

Zielgruppe dieser Einrichtung sind geistig behinderte und chronisch psychisch kranke Menschen, 

Menschen, die im Ruhestand sind und nicht mehr arbeiten, Menschen, die aus der Klinik entlassen 

werden können, aber noch Hilfe benötigen.61  

In Bergen a. R. finden die Senior_innen auch Begegnungsstätten. So betreibt das DRK die 

Mehrgenerationen Begegnungsstätte in Bergen-Süd, die Menschen jeden Alters zusammenbringen 

soll und viele Angebote anbietet. Ebenso werden Veranstaltungen im Rugard-Saal organisiert. Als 

direktes Ergebnis der Öffentlichkeitsbefragung für diese Fortführung des ISEKs werden im 

Medieninformationszentrum (MIZ) Seniorentreffen vorbereitet. 

Angebote für Kinder und Jugendliche 

Bergen a. R. verfügt über eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Jugendliche. Der Verein Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe Rügen e.V. verfolgt gemeinnützige Zwecke und unterstützt Kinder in Not. 

Ein weiterer Verein ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Jugend Bergen/Rügen e.V., 

in der Jugendliche zwischen 12 und 23 Jahren eine Schwimm- und Rettungsausbildung erhalten 

können. Darüber hinaus werden Workshops zu Themen wie Verantwortlichkeit und 

Projektmanagement angeboten. Der Jugendring Rügend e.V. organisiert Freiwilligenprojekte und 

Workshops mit Jugendlichen und Erwachsenen sowie thematische Feriencamps für Kinder und 

Jugendliche. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 27 Jahren können Mitglied im Jugendrotkreuz 

Kreisverband Rügen- Stralsund e.V. werden und an Aktivitäten wie Workshops, Ausflügen, Freizeiten 

und Freiwilligenprojekten teilnehmen. Der Internationaler-Bund (IB) Jugendclub Bergen (Abb.  59) 

bietet Sport- und Freizeitangebote für Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene, wie Brett- und 

Gesellschaftsspiele, Billard, Tischtennis. Neugierige Jugendliche im Alter von zehn bis achtzehn Jahren 

können bei der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Bergen auf Rügen lernen, wie man ein 

Feuer bekämpft, erste Hilfe anwendet und als Team sportliche und technische Wettkämpfe erfolgreich 

besteht. Das Technische Hilfswerk (THW) Ortsverband Bergen a. R. Jugend ist eine Organisation für 

technisch interessierte Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis achtzehn Jahren und organisiert 

Ausbildungen und Veranstaltungen. In Bergen a. R. sind die Organisationen Jugendmigrationsdienst 

Bergen (JMD) und Integrationsassistenz für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund von 

WBS Training für Kinder mit Migrationshintergrund ansässig. Kinder, Jugendliche und ihre Familien 

 
60 Sana-Krankenhaus Rügen GmbH, o.J.. 
61 Gartenhaus Psychosozialer Trägerverein Stralsund e.V., o.J. 
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können sich auch auf der Inselrodelbahn und der Freilichtbühne in Bergen a. R. vergnügen. Das Kinder- 

und Jugendparlament Bergen a. R. wurde aufgelöst, wobei aktuell ein Wiederaufleben geprüft wird. 

Daneben stehen den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien über 50 verschiedene Vereine für ihre 

Freizeit zur Verfügung. 

Abb.  59: Internationaler Bund e.V. Jugendclub Bergen 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

Vereine 

In Bergen a. R. gibt es eine Vielzahl an Vereinen. Mit 21 verschiedenen Vereinen sind die Sportvereine 

in Bergen a. R. zahlenmäßig am stärksten vertreten. Es sind Sportarten für Leichtathletik, Fitness, 

Motorsport, Karate, Taekwondo, Tanz, Tennis, Volleyball und weiteres vertreten. Darüber hinaus gibt 

es verschiedene Vereine, wie Musikvereine oder den Autoclub Europe (ACE) e.V..  

Außerdem gibt den Jugendring Rügen e.V., die Jugendfeuerwehr Bergen a. R., den 

Stadtentwicklungsverein und den Altstadtverein Bergen a. R. e.V.62 sowie den Rügen Produkte e.V.. 

Das DRK ist mit verschiedenen Abteilungen (Jugendrotkreuz, Sanitätszug, Besuchshundedienst, 

Begegnungsstätte Bergen Süd) in der Stadt ansässig. Außerdem existieren zwei Fördervereine für 

Schulen.  

In Bergen a. R. sind außerdem verschiedene Hilfseinrichtungen ansässig. Dazu gehört unteranderem 

der Frauen für Frauen e.V., die Kinder- Jugend- und Familienhilfe Rügen e.V. und die 

Migrationsberatung AWO Regionalverband Rügen e.V..  

 
62 Stadt Bergen a.R. , o.J. i 
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Abb.  60: Vereine der Stadt Bergen a. R. 

Quelle: Stadt Bergen a.R. , o.J. i 

 

2.9.3 Touristische und kulturelle Infrastruktur 

Freizeitangebote 

Für Tourist_innen und Einheimische stehen verschiedene Sehenswürdigkeiten und 

Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung (s. Abb.  61). Im Zentrum der Stadt befindet sich die St. 

Marienkirche mit angrenzendem Klostergarten. Ebenfalls im Zentrum sind das Stadtmuseum und 

Schauwerkstätten ansässig. Am Markplatz gibt es im Benedix Haus eine Touristen Information und das 

Medieninformationszentrum bietet verschiedene Veranstaltung rund um Medien an. Im 

Gewerbegebiet Nord befindet sich das UC Kino. 

Auf dem Rugard steht der Ernst-Moritz-Arndt Turm, der eine weite Aussicht über die Insel Rügen 

gewährleistet. Neben dem Aussichtsturm gibt es die Waldbühne, wo es im Sommer jede Woche 

verschiedene Konzerte und Veranstaltungen gibt, eine Rodelbahn, welche ganzjährig genutzt werden 

kann, eine Minigolfanlage und auf der anderen Seite des Rugards eine Go-Kart- und Buggybahn. Nicht 

weit von dem Rugard entfernt befindet sich das Naherholungsgebiet Nonnensee. Neben dem Rugard 

befindet sich eine Freilichtbühne, welche Raum für kulturelle Angebote bietet. Ein Treffpunkt und 

Veranstaltungsort ist das La Grange e.V.. Circa 7 km Entfernt befindet sich die Naturbühne Ralswiek, 

wo jährlich die Störtebeker Festspiele ausgetragen werden.  

Außerdem gibt es diverse Spielplätze und Sportanlagen sowie den Stadtpark mit einem Spielplatz, 

einem Bolzplatz, einem Basketballplatz und einer Skatebahn.63 

 
63 Stadt Bergen a.R., o.J. j 
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Abb.  61: Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

 

Quelle: Stadt Bergen a.R., o.J. j 

Beherbergungsangebote- und formen 

Für Besucher_innen und Tourist_innen der Stadt stehen in Bergen a.R. insgesamt 93 Unterkünfte 

verschiedener Beherbergungsformen zur Verfügung. Der Großteil der Übernachtungsmöglichkeiten 

wird durch Ferienwohnungen gebildet. Im Stadtgebiet stehen Besucher_innen insgesamt 46 davon zur 

Verfügung. 32 der 46 Ferienwohnungen werden in der Kernstadt Bergen a. R. betrieben, aber auch in 

den umliegenden Ortsteilen können Wohnungen durch Tourist_innen angemietet werden. Sechs der 

Wohnungen befinden sich im Ortsteil Tilzow südlich der Kernstadt. Zwei weitere Ferienwohnungen 

werden im östlich gelegenen Ortsteil Zittvitz betrieben. In den Ortsteilen Siggermow, Silvitz, Karow, 

Tetel und Streu werden ebenfalls Wohnungen für touristische Zwecke bewirtschaftet und bieten 

Unterkunft in einem ländlich geprägten Raum. 

Neben den Ferienwohnungen stehen Besucher_innen in Bergen a. R. zusätzlich zwei Pensionen und 

zehn Appartements zur Verfügung. Diese befinden sich hauptsächlich im Gebiet der Kernstadt, zwei 

liegen jedoch in den umliegenden Ortsteilen Lubkow und Zittvitz. Außerdem bietet die Stadt in derzeit 

sechs Hotels Platz für Übernachtungen in der Innenstadt. 24 Ferienhäuser verteilen sich über die 

Ortsteile Streu, Tilzow, Zittvitz, Zirsevitz, Tetel, Siggermow und Lubkow. Zehn weitere stehen zur 

Anmietung in der Kernstadt bereit. Auch vier Bungalows werden in der Stadt angeboten. Neben den 

gängigen Übernachtungsformen bietet Bergen a. R. außerdem die Möglichkeit auf dem 

�&���Œ�]���v�����µ���Œ�v�Z�}�(���]�v���>�µ���l�}�Á���Ì�µ���º�����Œ�v�����Z�š���v�U���•�}�Á�]���������v���t�}�Z�v�u�}���]�o�•�š���o�o�‰�o���š�Ì���c�����Œ���À���v�‰�o���š�Ì�^���]�u���^�º�����v��

der Stadt.  

Die Gästeübernachtungen unterliegen über die Jahre 2015 bis 2022 leichten Schwankungen (Abb.  62). 

Im Jahr 2015 übernachten 73.481 Gästen in der Stadt. Bis 2017 sinken die Zahlen um 11,2 % auf 65.249. 

In den Jahren 2018 und 2019 steigen die Übernachtungen wieder auf knapp 79.000 und sinken zum 

Jahr 2020 auf ein Minimum ab. In diesem Jahr werden nur 58.583 Übernachtungen in Bergen a. R. 
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gezählt. Bis 2022 haben sich die Zahlen wieder etwas erholt und sind um 13,9 % auf 68.825 

Übernachtungen gestiegen. Die Einbrüche ab 2020 sind eindeutig der Corona-Pandemie geschuldet 

und dürften sich in den folgenden ein bis zwei Jahren ausgeglichen haben. 

Abb.  62: Gästeübernachtungen und Gästeankünfte in Bergen a. R. (2015 �t 2022) 

 

Quelle: Stadt Bergen a.R., 2023  

2.10 Digitalisierung, Umwelt und Energie 

Breitbandausbau 

Der Breitbandanschluss in Bergen a. R. ist im Großteil des Stadtgebietes gut ausgebaut. Mindestens 95 

�t 100 % der privaten Haushalte verfügen laut Breitbandatlas über den Zugang zu den Breitbandklassen 

> 100 Mbit/s (s. Abb.  63). Im Großteil der Ortsteile hingegen verfügen nur 0-10 % der Haushalte über 

eine Breitbandklasse von > 100 Mbit/s. Die Leerrohre wurde inzwischen überall verlegt, jedoch wurden 

diese Leerrohre vom ZWAR verpachtet und die jeweiligen Pächter kommen mit den 

Haushaltsanschlüssen kaum hinterher. 
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Abb.  63: Breitbandausbau Bergen a. R. 

Quelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 2023 

 

Grün- und Freiraumstruktur 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist recht ländlich geprägt, was sich auch in der großen Zahl an 

unbesiedelten Flächen wiederspiegelt. Insgesamt besitzt die Stadt eine Bodenfläche von 5.149 ha, 

wovon 4.333 ha Vegetation umfassen. Das entspricht etwa 84 % des gesamten Gemeindegebiets.  

In den letzten 15 Jahren wurden im Bereich der Stadt Bergen auf Rügen, im Zuge von 

Straßensanierungen und zur Erhöhung des Freizeitwertes, immer in Abhängigkeit vorhandener 

finanzieller Mittel, rund 300 Bäume entlang städtischer Straßen und Wege gepflanzt. Allein über 900 

Allee- und Solitärbäume säumen momentan die Straßen sowie Wege innerhalb des Stadtgebietes von 

Bergen auf Rügen. 

In der heutigen Zeit sind neue Baumpflanzungen besonders im innerstädtischen Bereich nur schwer 

um zusetzten, denn neben dem steigenden Anteil an immer mehr baulich geprägten Flächen, führen 

auch die voranschreitenden Auswirkungen des Klimawandels zu einer immer stärkeren Aufheizung des 

innerstädtischen Bereiches.  

Dadurch sind besonders die Anforderungen an geeignete Baumstandorte und dementsprechende 

Pflanzausführungen gestiegen, wodurch die Planung und Ausführung der Pflanzung für kleinere Städte 

und Gemeinden sehr viel preisintensiver und zeitaufwendiger geworden ist. Denn nach aktuellen 

Richtlinien, benötigt ein Baum, der ein optimales und artgerechtes Wachstum aufweisen sowie eine 

Mindeststandzeit von 100 Jahren erreichen soll, derzeit eine anfängliche Pflanzgrubengröße von 12 

m³. Eine dauerhafte und weitere gesunde Entwicklung des Baumes erfolgt zudem nur dann, wenn das 

Volumen der Pflanzgrube, wenn nicht im Vorfeld bereits entsprechend ausgeführt, im Laufe der Zeit, 

den Bedingungen des Baumes angepasst wird. So sollte nach 50 Jahren Standzeit, der durchwurzelbare 

Raum ein Volumen von ca. 75 m³ und nach 100 Jahren ca. 300 m³ aufweisen, damit der Baum optimal 

mit Wasser- und Nährstoffen versorgt werden kann 
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Das bedeutet also, das neben dem allgemeinen Finden eines geeigneten Standortes, bereits bei der 

Entwurfsplanung schon Überlegungen zur Herstellung dauerhafter, optimal ausgestalteter, stabiler 

und pflegeextensiver Baumstandorte getroffen werden müssen, die dann bei der Bauausführung 

explizit eingehalten und auch überwacht werden und die letztendlich bis zum ausgewachsenen Gehölz, 

welches über 100 Jahre alt sein kann, reichen.   

���}���Z�� �P���Œ�������� �]�u�� �]�v�v���Œ�•�š�����š�]�•���Z���v�� �����Œ���]���Z�U�� �•�]�v���� �•�}�o���Z���� �c�P�Œ�}�˜�À�}�o�µ�u�]�P���v��- natürlich - �}�‰�š�]�u���o���v�^��

Standorte nicht mehr vorhanden, neugeplante Baumpflanzungen sind somit nur durch extreme 

bauliche Veränderungen der Verkehrsflächen, den Einbau spezieller und kostenintensiver Systeme 

bzw. Baumarten mit geeigneten Wuchsformen (z.B. Kastenform) möglich. Letzteres würde 

zwangsläufig wieder mehr Kosten bedeuten und mit einem erhöhten Pflegeaufwand einhergehen.  

Neben dem Platzbedarf kommen aber auch noch andere wichtige Faktoren hinzu, die bei der 

Standortwahl unbedingt beachtet werden müssen: 

�x Lichtsignalanlagen, Verkehrseichen, Hinweisschilder und andere Leiteinrichtungen müssen, 

entsprechend der zulässigen Verkehrsgeschwindigkeit, rechtzeitig erkannt werden können 

�x die Sicht auf andere Verkehrsteilnehmer an Kreuzungen, Einmündungen und Überwegen muss 

für den Verkehrsteilnehmer gewährleistet sein 

�x der Pflanzabstand zum Fahrbahnrand wird durch die Einhaltung des Lichten Raumes bestimmt 

�x vorhandene Leitungen und die damit vorhandenen Schutzbestimmungen sind zu 

berücksichtigen und im Vorfeld abzustimmen 

�x der Pflanzabstand der Bäume sollte so bemessen sein, dass sich ihre Kronen wie vorgesehen 

entwickeln können 

�x der Abstand zu benachbarten Grundstücken und Gebäuden muss berücksichtigt werden. 

Dieses gesamte Prozedere zur Standortfindung, wie die Prüfung, ob ausreichend Platz zur Verfügung 

steht, die einzelnen Abfragen bei den unterschiedlichen Versorgern und Netzbetreiber (Telekom, Edis, 

�•�Á���Œ�U�� �Y�•�U�� ���]�v���� �]�u�� �s�}�Œ�(���o���� �v�}�š�Á���v���]�P���� �•�‰���Ì�]���o�o���� �h�v�š���Œ�•�µ���Z�µng des vorhandenen Bodens/ 

Untergrundes, die geeignete Baumartenauswahl sowie die anschließende Einholung geeigneter 

Angebote und die Ausschreibung der Leistung, nehmen sehr viel Zeit in Anspruch, die dauerhaft 

finanziell und auch personell sichergestellt werden muss.  

Die Stadt Bergen a. R. scheut sich nicht vor dieser Herausforderung, jedoch muss auch hier eine 

gesamtheitliche Betrachtung der kompletten Umgebung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

der nächsten Jahre erfolgen. Erfolgte Baumplanzungen sind für die nächsten Generationen und 

müssen dementsprechend gut durchdacht sein. 
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Abb.  64: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung 

Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, 2021 

 

Abb.  65: Vegetationsfläche der Stadt Bergen a. R 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, 2021 
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Im Norden der Stadt, angrenzend an die Innenstadt von Bergen a. R. bietet der Stadtwald Raddas einen 

Ort der Naherholung für Bürger_innen und Besucher_innen. Bereits im 19. Jahrhundert durch den 

damaligen Bürgermeister angelegt, befindet sich heutzutage ein Buchenmischwald mit zahlreichen 

Wegen zum Spazieren und Sitzgelegenheiten.64Dies soll auch in naher Zukunft ausgebaut werden. 

Im Nordwesten, angrenzend an das Siedlungsgebiet der Stadt liegt der Rugard. Während der letzten 

Eiszeit entstanden, ist das Moränengebiet heute ein beliebtes Ausflugsziel. Mit 91 m stellt er das 

dritthöchste Gebiet der Insel Rügen dar. Vor rund 150 Jahren wurde das Gebiet, aus ökonomischen 

Gründen, mit gebiets- und standortfremden Baumarten bepflanzt. Heute bietet der Rugard zahlreiche 

Möglichkeiten zum Wandern und Erholen, stellt aber auch ein Lebensraum für zahlreiche Vogelarten 

dar. Das Waldgebiet ist nicht nur Ort zum Wandern und Beobachten, sondern bietet mit der 

Erlebniswelt Rugard auch weitere Freizeitmöglichkeiten für Besucher_innen. Angebote wie die 

Sommerrodelbahn, Go-Kart, Minigolf, eine Freilichtbühne und ein Naturlehrpfad bieten zahlreiche 

Beschäftigungen in der ganzjährig geöffneten Erlebniswelt.65 

Im südwestlich gelegenen Ortsteil Rotensee bieten der gleichnamige Rotenseepark und der Stadtpark 

einen Ort der Naherholung für Bürger_innen. Die beiden Parks bilden aus Grünfläche, zahlreiche 

Bäumen und mehreren Wegen einen Ort zum Spazieren. Kinder und Jugendliche finden hier zwei 

Spielplätze, einen Skatepark und eine Sportfläche für Fußball und Basketball.66  

Abb.  66: Rotenseepark 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

Nordwestlich der Kernstadt Bergen a. R. befindet sich der Nonnensee. Hier finden Besucher_innen 

einen 5 km langen Rundwanderweg mit zwei Natur-Beobachtungstürmen. Der See ist neben einem 

Ort für Naherholung auch Lebensraum für ca. 80 verschiedene wassergebundene Vogelarten. Etwa 25 

 
64 Stadt Bergen a.R., o.J. a 
65 Stadt Bergen a.R., o.J. b 
66 Landesamt für innere Verwaltung Mecklenbug-Vorpommern, o.J. 
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Arten davon nutzen das Seeufer als Brutort.67 In den letzten Jahren wurde hier ein neuer Parkplatz 

errichtet und eine Streuobstwiese für die Zugvögel im Herbst und die Brutvögel im Sommer angelegt.  

 

Abb.  67: Grün- und Freiflächen der Stadt Bergen a. R. 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

Naturschutzgebiete 

Auf dem Gebiet der Stadt Bergen a. R. sind derzeit keine Naturschutzgebiete vorhanden. 

�:�����}���Z�� �����(�]�v�����š�� �•�]���Z�� �����•�� �E���š�µ�Œ�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�� �c�<�o���]�v���Œ�� �:���•�u�µ�v�����Œ�� ���}�������v�U�� �K�•�•���v-Niederung 

�µ�v���� �^���Z�u�����Z�š���Œ�� �^�����^�� �]�v�� �����Œ�����µ�(�•�š���o�o�µ�v�P�X�� �����Œ���]�š�•�� �i���š�Ì�š�� �]�•�š�� �����Œ�� �<�o���]�v���� �:���•�u�µ�v�����Œ�� ���}�������v�� �u�]�š��

seinen Uferbereichen als FFH-Gebiet und damit als Natura 2000 Gebiet eingeordnet. Mit der 

Aufstellung des Naturschutzgebietes soll die dauerhafte Sicherung, Pflege und Entwicklung 

eines großen und charakteristischen Ausschnittes der ostrügenschen Boddenlandschaft mit 

einer Vielzahl an Meeres-, Küsten-, Wald-, Stillwasser- und Moorbiotopen, Trocken- und 

Magerrasen sowie Zwergstrauchheiden und Grünlandbiotopen erreicht werden. 

Insbesondere die Wasserqualität des Kleinen Jasmunder Boddens soll stark verbessert 

werden, um so der Tierwelt in der Umgebung als gesunde Nahrungsquelle zu dienen. So ist 

 
67 Stadt Bergen a.R., o.J. c 
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dieses Gewässer u.a. Bestandteil des Jagdreviers mindestens eines Seeadlerbrutpaares. Auf 

Grund von Abwassereinleitungen vor dem Bau der Kläranlage Bergen aus der Umgebung war 

die Wasserqualität drastisch verschlechtert. Seit dem Betrieb der Kläranlage hat sich dies zwar 

schon wieder verbessert, jedoch sind weitere Maßnahmen notwendig, die in einem 

Naturschutzgebiet leichter umsetzbar sind. 

 

Des Weiteren gehört der Nonnensee zum Landschaftsschutzgebiet Nordrügensche Bodden 

und Nonnensee. Der Nonnensee gehört mit zu den wichtigsten Vogelbrutgebieten und 

Vogelrastgebieten auf Rügen und kann auf einem Rundweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

bestaunt werden. Insgesamt 80 Tierarten können hier beobachtet werden, so z.B. auch den 

Seeadler. Zwischen 1967 und 1993 wurde über eine Pumpstation das Wasser abgepumpt und 

die entstandenen Grünflächen bewirtschaftet. Nach einem Ausfall der Pumpen 1993 lief die 

Niederung innerhalb kürzester Zeit wieder voll und es wurde so gelassen bzw. als 

Naherholungsgebiet naturnah erschlossen. Der Wasserstand beträgt bis auf die ehemaligen 

Entwässerungsgräben lediglich 70 cm im Jahresdurchschnitt. 
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Abb.  68�W���P���‰�o���v�š���•���E���š�µ�Œ�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���c�<�o���]�v���Œ���:���•�u�µ�v�����Œ�����}�������v�U���K�•�•���v-�E�]�������Œ�µ�v�P���µ�v�����^���Z�u�����Z�š���Œ���^�����^ 

Quelle: Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, 2022 

Klimaschutz und Klimaanpassung 

Bergen besitzt derzeit kein Klimaschutz-/ Klimafolgeanpassungskonzept, setzt jedoch einzelne 

Maßnahmen zum Klimaschutz und der Klimawandelfolgeanpassung um. In den letzten Jahren wurde 

damit begonnen den lokalen Baumbestand, größtenteils bestehend aus Fichten, Eschen und zukünftig 

Buchen, aufzuforsten. Grund dafür sind die sich verändernden klimatischen Veränderungen durch den 

anthropologischen Klimawandel. Dieser sorgt für steigende Temperaturen und unregelmäßige 

Niederschläge, wodurch die Bäume Stress ausgesetzt sind. Durch den Stress sind die Bäume anfälliger 

für Schädlinge wie dem Borkenkäfer. Die bisher aufgeforstete Fläche beläuft sich derzeit auf circa 16 

ha auf einer Gesamtfläche von Insgesamt 65 ha Fichten-, Eschen- und Buchenbestand. Dabei sollen 

kranke und tote Bäume einzeln entnommen werden und durch anpassungsfähigere Baumarten ersetzt 

werden, welche den Bestand stabilisieren und anreichern. 

Eines der aktuellsten Projekte ist die Umsetzung des Klimawaldkonzeptes der Stadt Bergen a. R., deren 

Umsetzung in Zusammenarbeit mit der Landesforst M-V, dem Forstamt Rügen passiert. Das 

Projektgebiet beläuft sich auf den Bergener Stadtwald (im Raddas und im Rugard). Das Besondere an 

dem Projekt ist, dass die Bürger_innen sich aktiv einbringen können und so über die Belange des 

Stadtwaldes mitentscheiden. 

Neben der Maßnahme Klimawald hat Bergen a. R. im Rahmen des Förderprogramms der Nationalen 

Klimaschutzinitiative Leuchtsysteme umgerüstet. Das Ziel ist die Senkung der CO²-Emissionen mittels 
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Stromeinsparungen und -reduzierungen, die Einsparung von Wiederbeschaffungskosten, aber auch 

Kosteneinsparung durch längere Wartungsintervalle. 

In Bergen a. R. haben sich Jugendliche der Bewegung Fridays for Future angeschlossen. Neben 

kleineren Aktionen die umgesetzt werden, wurde ein Forderungskatalog der Stadtverwaltung 

überreicht. In diesem werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, die dem Klimawandel begegnen. 

Hervorzuheben ist es, dass bereits sofort wirksame Umweltschutzmaßnahmen wie z.B. 

gemeinschaftliche Müllsammlungen in der Natur regelmäßig durchgeführt werden. 

Nutzung erneuerbarer Energiequellen 

Nach Angaben von 2016 hat Bergen a. R. mit Solarstrom 55 Anlagen eine Produktionskapazität von 

1559 MWh pro Jahr. Darüber hinaus hat Biomasse eine jährliche Produktionskapazität von 29954 

MWh mit sechs Anlagen. Die Daten für Windkraft, Wasserkraft, Klärgas und Geothermie sind null, 

wobei das Medieninformationszentrum über eine Wärmepumpe mit Geothermie beheizt wird. Die 

gesamte erneuerbare Stromproduktion beträgt 31.513 MWh pro Jahr. Der jährliche Stromverbrauch 

von Bergen a. R. liegt bei 108.802 MWh. 29 % davon werden durch EEG-Strom bereitgestellt.68 

In Bergen a. R. gibt es eine 2007 installierte Biogasanlage, die den Strom- und Wärmebedarf von 

Bergen Süd deckt. Im Durchschnitt werden 5,1 Mio. Nm³ Biogas produziert. Zusammen mit 2 x 625 kW 

Verstromung werden 10 Mio. kWh Strom und 9 Mio. kWh Wärme geliefert.69 Außerdem versorgt diese 

Biomasseanlage im Gewerbegebiet Tilzow-Hof in Bergen a. R. 70% der Einwohner Bergens mit 

regenerativer Wärme.70 

Während es 2001 noch 5 Photovoltaikanlagen in Bergen a. R. gab, sind es nach den Daten von 2018 88 

Photovoltaikanlagen.  Die installierte Leistung dieser Anlagen im Jahr 2018 beträgt 3.881,97 kWp. Die 

jährliche Stromproduktion beträgt 3.523.923,22 kWh.71 

Abb.  69: Anzahl der Photovoltaikanlagen 

  

 
68 Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS), o.J. 
69 C4 Energie GmbH, o.J. 
70 EUREF-Campus 16, 2023 
71 rechnerphotovoltaik.de, 2023 
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Quelle: rechnerphotovoltaik.de, 2023 

Abb.  70: Stromproduktion der Anlagen in kWh 

 

Quelle: rechnerphotovoltaik.de, 2023 
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2.11 Evaluation des ISEK 2015 

Das ISEK aus dem Jahr 2015 umfasste insgesamt 214 Maßnahmen, die den folgenden Kategorien 

zugeordnet wurden: 

 

 

 

 

 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 
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diese in der nachfolgenden Betrachtung ausgeklammert. 

Wie in Abb.  72 ersichtlich, sind von 214 Maßnahmen mit insgesamt 50 % die Hälfte aller Maßnahmen 

bereits abgeschlossen bzw. in Realisierung/Umsetzung sowie Verworfen/in Realisierung bzw. 

Umsetzung. Zu den abgeschlossenen Maßnahmen zählt u.a. der Neubau eines Pausenhofs und eines 

�,�}�Œ�š���•�� �(�º�Œ�� ���]���� �'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o���� �c���u�� �Z�µ�P���Œ���^ sowie das ganz frisch eröffnete Sportschwimmbad. Als 

teilweise umgesetzt und sich damit in Realisierung/Umsetzung befindend gilt die 

Wohnumfeldverbesserung im Wohngebiet Bergen-Süd. Zu beachten ist, dass 23 % der aufgeführten 

Maßnahmen keine weiterführenden Informationen zum Umsetzungsstand enthielten, was jedoch 

meist darauf zurückzuführen war, dass die Stadt Bergen a. R. keinen Einfluss auf eine Umsetzung hatte. 

Verworfen worden sind 39 der angegebenen Maßnahmen, darunter die Erneuerung des Kletterwalds 

aufgrund des Fehlens eines Betreibers sowie ein Aquapark. 

Abb.  71: Kategorien zur Evaluation der Maßnahmen des ISEKs 2015 
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Abb.  72: Umsetzungsstand aller Maßnahmen in % (n = 214) 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

 

Acht der insgesamt 214 Maßnahmen sind sog. Schlüsselmaßnahmen, die im Rahmen der 

Stadtentwicklung prioritär behandelt worden sind. Hiervon ist die Hälfte abgeschlossen bzw. in 

Realisierung/Umsetzung und ein Viertel noch nicht umgesetzt (s. Abb.  73). Verworfene oder ohne 

weitere Informationen versehene Maßnahmen sind bei diesen Schlüsselmaßnahmen nicht zu 

�À���Œ�Ì���]���Z�v���v�X���:���Á���]�o�•���í�î�U�ñ���9�������Œ���^���Z�o�º�•�•���o�u���˜�v���Z�u���v���•�]�v���������v���<���š���P�}�Œ�]���v���c�]�v���s�}�Œ�����Œ���]�š�µ�v�P�^���~�l�}�v�l�Œ���š��

die Herstellung und Erschließung der Industriebrache ehem. Plattenwerk im Industriegebiet Nord für 

���]�v���� �E�����Z�v�µ�š�Ì�µ�v�P�•�� �µ�v���� �c�s���Œ�Á�}�Œ�(���v�l�]�v�� �Z�����o�]�•�]���Œ�µ�v�P�� ���Ì�Á�X�� �h�u�•���š�Ì�µ�v�P�^�� �Ì�µ�Ì�µ�}�Œ���v���v�X�� �,�]���Œ�Ì�µ�� �Ì���Z�o�š�� �����Œ��

Ausbau des städtischen Radwegenetzes und die Verbesserung der Erreichbarkeit. Im Altstadtbereich 

sind keine Radwege aufgrund der vorhandenen Bebauung möglich; in der Ringstraße wurde das 

Radwegenetz jedoch erweitert und wird auch zukünftig weiter ausgebaut. 

27%

22%

2%

4%
4%

18%

23%

Abgeschlossen

in Realisierung/Umsetzung

Verworfen/in Realisierung bzw. Umsetzung

in Vorbereitung

Noch nicht umgesetzt

Verworfen

Keine Information zur Maßnahme



 

SEITE 79 

 

Abb.  73: Umsetzungsstand der Schlüsselmaßnahmen (n = 8) 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 

 

Die Maßnahmen des ISEKs von 2015 sind zusätzlich in sieben Handlungsfelder kategorisiert worden: 

- Bildung 

- Gemeinwesen 

- Wohnqualität/-umfeld 

- Verkehr und Umwelt 

- Innenstadt-Zentrum 

- Wirtschaft 

- Stadtmarketing 

 

Fünf dieser Handlungsfelder sind mit Schlüsselmaßnahmen besetzt worden. Nachfolgend sind diese 

tabellarisch dargestellt: 
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Abb.  74: Einteilung der Schlüsselmaßnahmen nach Handlungsfeld und Umsetzungsstand (n = 8) 

Ranking Schlüsselmaßnahme Handlungsfeld Umsetzungsstand 

1 Qualifizierung des Schulstandortes 
Gundschule "Am Rugard" 

Bildung Abgeschlossen 

2 Wohnumfeldverbesserung im 
Wohngebiet Bergen-Süd 

Wohnqualität/ 
-umfeld 

in 
Realisierung/Umsetzung 
(teilweise umgesetzt) 

3 Aufwertung des Zentrums der Stadt 
Bergen a. R. 

Innenstadt- 
Zentrum 

in 
Realisierung/Umsetzung 
(teilweise umgesetzt) 

4 Ausbau des städtischen 
Radwegenetzes und Verbesserung der 
Erreichbarkeit 

Verkehr und 
Umwelt 

 

5 Qualifizierung der städtischen 
Erholungsfläche "Waldpark Raddas" 

Wohnqualität/ 
-umfeld 

Noch nicht umgesetzt 

6 Entwicklung des Bahnhofquartiers zum 
"Tor der Stadt" 

Wirtschaft Noch nicht umgesetzt 

7 Beräumung und Erschließung der 
Industriebrache ehem. Nerztierfarm 
zugunsten einer Nachnutzung bzw. 
einer Qualifizierung des Stadteingang 

Wirtschaft Noch nicht umgesetzt 

8 Herstellung und Erschließung der 
Industriebrache ehem. Plattenwerk im 
Industriegebiet Nord für eine 
Nachnutzung 

Wirtschaft in Vorbereitung 

Quelle: die raumplaner, 2023 
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In der nach Handlungsfeldern aufgeschlüsselten Gesamtansicht von 212 Maßnahmen �t zwei 

Maßnahmen sind ohne Handlungsfeld aufgeführt und daher nicht berücksichtigt worden �t werden 

einige Schwerpunkte sichtbar (Abb. 74). Die meisten abgeschlossenen Maßnahmen zeigen sich im 

Handlungsfeld Gemeinwesen (18), gefolgt vom Handlungsfeld Wohnqualität/-umfeld mit 13 

Maßnahmen. Dieses Handlungsfeld weist gleichzeitig die höchste Anzahl an Maßnahmen, die sich in 

Realisierung/Umsetzung befinden, auf und somit ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl an 

abgeschlossenen Maßnahmen im Kontext Wohnqualität/-umfeld zukünftig noch erhöhen wird. Die 

höchste Anzahl an verworfenen Maßnahmen findet sich im Handlungsfeld Verkehr und Umwelt. Die 

meisten Maßnahmen ohne weitere Informationen werden im Handlungsfeld Wirtschaft zugeordnet.  

Abb.  75: Umsetzungsstand der Maßnahmen nach Handlungsfeldern (n = 212) 

 
Quelle: die raumplaner, 2023 

 

Alle Maßnahmen des ISEKs aus dem Jahr 2015 sind im Rahmen eines Beteiligungsprozesses mit der 

Stadtverwaltung und Stadtbevölkerung evaluiert und diskutiert worden. Im Rahmen von drei 

Beteiligungsrunden, die zielgruppenspezifisch angeboten und umgesetzt worden sind, wurden 

bestehende sowie neue Maßnahmenideen behandelt und aufgenommen.  

Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, sind am 22.09.2023 die Zielgruppen der Kinder/Jugendlichen sowie 

Gewerbetreibenden aufgerufen und eingeladen worden, sich an einer Bürgersprechstunde zu 

beteiligen und gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Stadt Bergen auf Rügen und weiteren 

Vertreter_innen der Stadtverwaltung sich zur Stadtentwicklung auszutauschen. Dieses Angebot wurde 

am 23.09.2023 für die gesamte Stadtgesellschaft geöffnet sowie speziell für die Zielgruppe der 

Senior_innen erneut ausgesprochen. Auch im Rahmen dieser Tagesveranstaltung sind Bedarfe und 

Bedürfnisse aufgenommen worden und bestehende sowie neue Maßnahmenideen abgeglichen und 

erfasst worden. Es wurde an beiden Tagen ausführlich diskutiert und vorgeschlagen und von den 
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Einwohner_innen hervorgehoben, dass die Einladung an die Bewohner_innen des Gemeindegebietes 

über alle verfügbaren Medien mehr als ausreichend war.  
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3 SWOT-ANALYSE 

Die Themen der SWOT-Analyse basieren auf denjenigen aus dem Jahr 2015, da diese auch weiterhin 

den Prioritäten des Landes MV entsprechen. Die SWOT basiert auf den Ergebnissen der Evaluation, 

der Strukturdatenanalyse sowie auf den subjektiven Einschätzungen der breiten Bevölkerung, die im 

Rahmen des Beteiligungsprozesses zusammengetragen wurden. Aus den sektoralen 

Analyseergebnissen wurden Handlungsbedarfe abgeleitet, die hier kumuliert und abgewogen 

aufgeführt sind. 

3.1 Städteräumliche Gliederung und Wohnen 

Stärken Schwächen 

\A attraktive Blickbeziehungen aufgrund 
der Topografie 

\A historisches Zentrum 

\A hoher Sanierungsstand in Bergen a. R. 
Süd und in der Innenstadt 

\A gute bauliche Substanz von 
baukulturellem Erbe (z.B. Klosterhof, 
Benedix-Haus u.a.) 

\A Eigenheime innerstädtisch 

\A Abwechselnde Siedungsstrukturen 

\A dezentrale Versorgung der 
Wohngebiete: Rotensee und Bergen-
Süd 

\A Gewerbegebietsausweisungen 

\A große zusammenhängende 
Flächenpotentiale in den 
Gewerbegebieten  

\A Flächenpotentiale zur Nachverdichtung 
im Stadtgebiet 

\A Erschließung der Stadträume über das 
Zentrum 

\A starke Topografie vermindert 
Barrierefreiheit und eine Mobilität für 
Alle  

\A z.T. unattraktive Eingangssituationen: 
prägender Leerstand und Brachen an 
Ortseingängen (z.B. Nerzfarm, 
Gewerbegebiet Nord)  

\A z.T. Leerstände 

\A stadtbildprägender Leerstand u.a. in 
Schlüsselimmobilien (z.B. ehem. 
Bürgermeisterhaus am Markt)  

\A geringe Attraktivität des 
Bahnhofsumfeldes (Bahnhofsquartier) 

\A Gestaltungsdefizit im Stadtzentrum am 
Markt (mangelnde Erreichbarkeit, 
Orientierung und Aufenthaltsqualität)  

\A starke Lärmbelastung an der Ringstraße 
und entlang der Bahnhofstraße 
(Kopfsteinpflaster)  

\A Unsanierter Wohnungsbestand in 
Rotensee 

 

 

Chancen Risiken 

\A spezifische Betrachtung und 
Qualifizierung differenzierter 
Stadträume 

\A Flächenpotentiale zur Nachverdichtung 
im Stadtgebiet 

\A Erreichbarkeit aller Stadträume für alle 
Bevölkerungsgruppen 

\A Verdrängung von Personengruppen aus 
Stadträumen aufgrund der 
topografischen Herausforderungen 
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\A Attraktivitätserhöhung durch weitere 
Sanierungen  

\A Heimatverbundenheit nutzen 

\A Dezentralisierung bei fehlender 
Entwicklung des Marktes als Zentrum 
der Stadt  

\A sinkende Attraktivität bei fehlender 
Aufwertung der Innenstadt  

\A Trading-Down 72 Effekt durch 
zunehmenden Leerstand, gerade von 
Schlüsselimmobilien 

 
 

Handlungsbedarfe (kumuliert und abgewogen) 
�e Kindertagesstätten: Nachfragen bedienen 
�e Aufenthaltsqualität am Marktplatz: Gestaltung, Barrierefreiheit, Verkehr, Lärmbelästigung 
�e Sauberkeit in der Stadt  
�e Willkommenssituation: Ortseingänge, Bahnhof, Wegeführung  
�e Innenstadtmarketing 
�e Treffpunkte für Kinder- und Jugendliche: schaffen und bekannt machen 
�e Flächen im öffentlichen Raum identifizieren für Sport-, Spiel- und Freizeitaktivitäten z. B. 

auch für einen Bewegungsparcours  
�e Mehrfachnutzungen  
�e vielfältig und attraktive Wohnungsangebote: Angebote für barrierefreies und 

altersgerechtes Wohnen, junge Familien, junge Menschen 

 

3.2 Demographische Entwicklung 

Stärken Schwächen 

\A nahezu stabiler Anteil der unter 6-
jährigen: 

\A stabiler Anteil an Familien 

\A möglicher drastischer 
Bevölkerungsrückgang, insbesondere 
bei den 30- bis unter 65-jährigen, wenn 
die bisherige Zuwanderung ausbleibt 

\A Bevölkerungszunahme der über 65-
jährigen Bevölkerung 

\A Mortalität übersteigt Fertilität 

\A Tendenz zur Alterssegregation 
+  

Chancen Risiken 

\A Attraktivitätssteigerung als 
Wohnstandort zum Bleiben und für 
Rückkehrer 

\A Angebote für Familien schaffen 

\A alternde Bevölkerung 

\A möglich Abnahme der potenziellen 
Arbeitskräfte bis 2040 und Rückgang 
von Steuereinnahmen 

 
72 Bedeutung: Der Begriff "Trading Down" beschreibt einen typischen Entwicklungstrend eines Stadtteilzentrums vom 
vollständigen Angebot mit pulsierendem Leben hin zu zunehmenden Leerständen und ausbleibender Kundschaft.   



 

SEITE 85 

\A Angebote für ältere Menschen schaffen 
und diese als Potenzial erkennen: 
Ehrenamt  

\A Mehrgenerationenorte etablieren 

\A  

\A Gefahr der Vereinsamung älterer 
alleinlebender Personen 

Handlungsbedarfe (kumuliert und abgewogen) 
�e Erhalt des guten Gesundheitswesens 
�e Treffpunkte für unterschiedliche Generationen 
�e Angebote für barrierefreies und altersgerechtes Wohnen  
�e Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung 
�e Seniorenkonzept an aktuelle Herausforderungen anpassen 
�e Treffpunkte für unterschiedliche Generationen 

 

3.3 Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Einzelhandel 

Stärken Schwächen 

\A Funktion von Bergen a. R. als 
Mittelzentrum (u.a. hoher 
Versorgungsgrad) 

\A steigende Tendenz der 
Sozialversicherungsbeschäftigten seit 
2019 / sinkende Zahl der Arbeitslosen 

\A Sana-Krankenhaus als Arbeitgeber in 
der Region 

\A attraktiver Ansiedlungsort für moderne 
und leistungsorientierte Betriebe 
(Handwerk, Dienstleistungen, Handel) 

\A großes Angebot an 
Einkaufsmöglichkeiten: im Vergleich zu 
anderen Mittelzentren in MV eine leicht 
überdurchschnittliche 
Verkaufsflächenausstattung je 
Einwohner  

\A touristisches Ziel mit entsprechenden 
Angeboten (Inselrodelbahn, 
Klosteranlage, historische Altstadt, 
Ernst-Moritz-Arndt-Turm etc.) 

\A fehlende barrierefreie Zugänge zu den 
Einzelhandelsgeschäften entlang der 
Bahnhofstraße und am Markt 

\A fehlender attraktiver Branchenmix in 
der Innenstadt 

\A fehlende Magneten in der Innenstadt 

\A großflächiger Einzelhandel im 
Gewerbegebiet 

\A Bedeutung des Tourismus und 
entsprechende Abhängigkeit davon¸ 
saisonabhängige Arbeitslosigkeit 

\A vergleichsweise geringes Einkommen: 
geringe Kaufkraft  

\A fehlende einheitliche Vermarktung der 
Stadt 

 

Chancen Risiken 

\A (Tages-) Tourismus als 
Einkommensquelle 

\A Aufwertung der Innenstadt als 
Treffpunkt und Handelsort 

\A Bergen a. R. als Zentrum von Rügen 

\A weitere Schwächung des Einzelhandels 
in der Innenstadt durch fehlende 
Nachfolgeregelung oder ungesteuerte 
Ansiedlung von großflächigem 
Einzelhandel  
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\A Schaffung eines dualen Studiums als 
Ausbildungsmöglichkeit  

\A Angebote für Rückkehrer 

\A eingeschränkte Erreichbarkeit der 
Innenstadt für mobilitätseingeschränkte 
Personen  

\A Fachkräftemangel  

\A unzureichende Platzierung von Bergen 
a. R. bei der Vermarktung der Insel  

\A einseitige Konzentration der Angebote 
auf Touristen 

 

Handlungsbedarfe (kumuliert und abgewogen) 

�e zunehmend wegbrechende Strukturen im stationären Einzelhandel  

�e erschwerte Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (keine 

barrierefreien Zugänge zu den Geschäften, Topografie) Stärkung Bergens in seiner zentralen 

Funktion 

�e Identitätsstiftende Maßnahmen  

�e Belebung der Innenstadt durch Nutzungsmischung 

�e Stadtmarketing zur Belebung der Innenstadt 

�e Fachkräftemangel entgegenwirken (Rückkehrer-Initiative, duales Studium) 

3.4 Verkehrliche Infrastruktur 

Stärken Schwächen 

\A gute Anbindung an das IC- und ICE-Netz 

\A vorhandene Buslinien im Nahverkehr 

\A Busbahnhof 

\A gute Erreichbarkeit mit dem MIV 

\A sehr gut an das Bundestraßennetz 
angebunden (B196 und B96) 

\A Altstadt: Umsetzung getrennte Führung 
des Radverkehrs schwierig aufgrund der 
Topografie und des Kopfsteinpflasters 

\A Lücken in den Radwegeverbindungen 
zu den Ortsteilen 

\A Buslinienverkehr ausgerichtet auf 
Schulverkehr 

\A Dominanz des MIV (Parkplatz) im 
Zentrum (Lärm, Sicherheit) 

\A Straßenführung durch das Zentrum 

\A starker Durchgangsverkehr über den 
Markt 

\A starker Durchgangsverkehr in 
Verbindung B196 und B96 

\A Ringstraße: hohe Emissionsbelastung 
 

Chancen Risiken 

 \A eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten 
der Innenstadt für 
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mobilitätseingeschränkte Menschen 
(z.B. Ältere) 

\A eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten 
der Innenstadt für Radfahrer 

 

Handlungsbedarfe (kumuliert und abgewogen) 

�e Verkehrssituation für alle Teilnehmenden, insbesondere am Marktplatz 

�e fehlen von Radwegen inner- und außerorts 

�e Verbindungen und Taktung des ÖPNV 

�e Erreichbarkeit der Innenstadt unter Berücksichtigung der Verkehrsberuhigung  

�e Mobilitätssituation für alle Nutzer_innen (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Zufußgehende, E-

Mobilität etc.) 

�e Verkehrssicherheit 

3.5 Soziale und kulturelle Infrastruktur 

Stärken Schwächen 

\A stabile Schülerzahlen und gutes 
schulisches Angebot 

\A neues Schwimmbad 

\A gute Vereinsstruktur 

 

\A Nachfolge bei Vereinen 

Chancen Risiken 

\A familienfreundliche Stadt 

\A Stadt zum gemeinsamen Lebensort 
machen �t Bewegung in der Stadt  

\A kulturelle Angebote in die Innenstadt 
bringen �t die Innenstadt mit Kultur neu 
qualifizieren 

 

\A fehlende Akzeptanz zur Neuausrichtung 
der Stadt als vernetztes System 
zwischen Handel, Soziales, Kultur, Grün 
�µ�v�����'���•�µ�v���Z���]�š�U�����Y�X 

Handlungsbedarfe (kumuliert und abgewogen) 
�e Feuerwehrgerätehaus: Standort und Größe  
�e Kindertagesstätten-Angebote  
�e Treffpunkte für Kinder- und Jugendliche fehlen oder sind nicht bekannt 
�e Flächen im öffentlichen Raum für Sport-, Spiel- und Freizeitaktivitäten 
�e Begegnungsstätte in Rotensee 
�e öffentliche Sportstätten z.B. Skaterbahn 
�e Schulhöfe sind teilweise versiegelt und bieten zu wenige Spielmöglichkeiten 
�e Schulhöfe sind außerhalb des Schulbetriebs nicht nutzbar 
�e Sauberkeit in der Stadt  
�e Kinder- und Jugendbeteiligung an der Stadtentwicklung 
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3.6 Digitalisierung, Umwelt und Energie/Klima 

Stärken Schwächen 

\A Fortgeschrittener Breitbandausbau 

\A Klimawaldkonzept 

\A gute Versorgung mit innerstädtischen 
Grün- und Freiflächen gute Böden für 
Landwirtschaft  

\A Qualitätsdefizite im öffentlichen Raum, 
u.a. Marktplatz  

\A Unzureichende Gestaltung des 
Stadtwaldes Raddas  

\A Kein einheitlicher Umgang mit dem 
Thema Klimaschutz und Klimafolgen 

\A Keine Naturschutzgebiete 
 

Chancen Risiken 

\A Attraktivitätssteigerung durch eine 
positive Wahrnehmung als grüne Stadt 

\A Schaffung eines Klimapfades durch 
resiliente Pflege des innerstädtischen 
Grüns im Sinne eines Grünsystems 

\A Energieeinsparung durch 
klimaresiliente Sanierungen 

\A Umgang mit den Klimafolgen durch 
Qualifikationen vorhandener Wälder 
witterungsresistenten Baumarten 
(Klimawald) 

 

\A Vernachlässigung der Pflege der 
Grünanlagen als wichtiger Klimapfad 
durch die Stadt 

Handlungsbedarfe (kumuliert und abgewogen) 

�e Klimaschutzmaßnahmen 

�e Klimaanpassungsmaßnahmen 

�e Regenwassermanagement 

�e Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum durch Begrünungen  

�e Grün- und Freiflächen erhalten 

�e energetische Sanierung von Bestandsgebäude z.B. �Z���P�]�}�v���o�����^���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^ 

�e �t���o�����Œ�����v�������v���<�o�]�u���Á���v�����o�����µ�Œ���Z���Á�]�š�š���Œ�µ�v�P�•�Œ���•�]�•�š���v�š���������µ�u���Œ�š���v�����v�‰���•�•���v�W���c�<�o�]�u���Á���o���^ 
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4 ZIELSYSTEM 

Den Kern des ISEK bildet das sogenannte Zielsystem. Dieses ist wie folgt aufgebaut: Das Dach bildet 

das Leitbild, dieses wird gestützt durch die strategischen Entwicklungsziele. Auf der nächsten Ebene 

werden die Handlungsfelder als die operationellen Säulen der Strategie beschrieben, hinterlegt mit 

Handlungsfeldzielen. Das Zielsystem des ISEKS von 2015 diente hier als Grundlage und wurde 

entsprechend der Handlungsbedarfe angepasst. 

Abb.  76: ISEK Bergen a. R. - Zielsystem 
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Quelle: die raumplaner, 2023 

Das in 2015 erarbeitete Zielsystem für die Stadtentwicklung in Bergen a. R. wurde bestätigt. Es umfasst 

folgenden Leitsatz:  

Wir sind das räumliche, funktionale und gesellschaftliche Zentrum der Insel Rügen. 
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4.1 Strategische Entwicklungsziele 

Die Stadt Bergen a. R. verfolgt in den nächsten Jahren folgende strategischen Entwicklungsziele: 

- die Bewohnerinnen und Bewohner in den Mittelpunkt stellen. 

- eine lebenswerte Stadt für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen sein. 

- Kommunikations- und Begegnungsorte schaffen. 

- ein attraktiver Bildungsstandort für ganz Rügen sein. 

- unsere Grün- und Bewegungsflächen qualifizieren und aufwerten. 

- Mehrfachnutzungen ermöglichen und Potenzialflächen qualifizieren. 

- dem Klimaschutz begegnen und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen. 

- eine sichere und bedarfsgerechte Mobilität fördern. 

- den Markt zukunftsfähig gestalten und einen zentralen Begegnungsort in der Stadt schaffen. 

- Bergen als Wirtschaftsstandort stärken und eine kooperative Zusammenarbeit auf der Insel 

etablieren. 

- Bergens Innenstadt und lokale Nahversorgungszentren als Einzelhandelsstandorte sichern und 

stärken. 

- durch ein aktives Standortmanagement und Stadtmarketing den Standort Bergen auf Rügen 

stärken. 

- Bergen als Kulturstandort stärken und die Kunst fördern. 

4.2 Handlungsfelder und Handlungsfeldziele 

Die Handlungsfelder beschreiben die thematischen und räumlichen Maßnahmenschwerpunkte für die 

nächsten Jahre. Diese sind untersetzt mit den sogenannten Handlungsfeldzielen. Einige stehen in 

Beziehung zueinander oder bedingen sich in teilen. Die Handlungsfeldziele werden durch konkrete 

Maßnahmen erreicht.  

In Bergen a. R. werden zukünftig acht Handlungsfelder sowie zwei Querschnittsthemen verfolgt: 

Handlungsfeld 1: Bildung, Kultur & Kunst 

Handlungsfeld 2: Gemeinwesen 

Handlungsfeld 3: Bauen & Wohnen 

Handlungsfeld 4: Sport, Bewegung & Gesundheit 

Handlungsfeld 5: Mobilität & Verkehr 

Handlungsfeld 6: Energie & Umwelt 

Handlungsfeld 7: Standortmanagement & Stadtmarketing 

Handlungsfeld 8: Wirtschaft & Arbeit 

Querschnittsthema 1: Inklusion 

Querschnittsthema 2: Klimaschutz und Klimaanpassung 
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Hinweis: Die Bezifferung der Handlungsfelder und Handlungsfeldziele bildet keine Reihen- oder 

Rangfolge ab. 

4.2.1 Handlungsfeld 1: Bildung, Kultur & Kunst 

Folgende Handlungsfeldziele (HFZ) wurden diesem Handlungsfeld zugeordnet: 
 

HFZ 1.1 Kindertagesstätten (0 bis 10 Jahre): Plätze für alle Kinder anbieten / Personal absichern (auch in 

Schulen) 

Eine gesicherte qualifizierte Betreuung der Kinder ist ein wichtiger Faktor für berufstätige Eltern. Das 

Wissen um eine gute Kindertagesstätte, in der die Kinder gefördert werden, ist ein wichtiger 

Standortfaktor für Bergen a. R. als Wohnstandort für junge Familien. Allen Kindern von Familien soll 

eine gute Einrichtung zur Verfügung stehen. Ein an den Bedarf ausgerichtete Struktur ist daher 

dauerhaft im Blick zu behalten und zukunftsgerichtet zu denken. 

Bezug zu: HFZ 1.2 Den Bildungsstandort stärken / Qualifizierung der Schulen 

 

HFZ 1.2 Den Bildungsstandort stärken / Qualifizierung der Schulen 

Bildung ist ebenso ein wichtiger Standortfaktor und muss daher gestärkt und weiterentwickelt werden. 

Bergen a. R. ist der regionale Bildungsstandort der Insel Rügen. Zwei Grundschulen, zwei 

Regionalschulen, ein Gymnasium und weitere Bildungseinrichtungen prägen den Standort. Für eine 

zukünftige Entwicklung ist es notwendig, alle Schulstandorte weiterhin durch investive und 

strukturelle Maßnahmen zu qualifizieren und zu stärken. Dieser Standortfaktor ist ebenso für 

Unternehmen relevant, als sogenannter weicher Faktor bei der Anwerbung von Fachkräften.  

In diesem Zusammenhang ist eine gute Kooperation der Schulen mit der ansässigen Wirtschaft 

wünschenswert. Perspektiven einer Ausbildung vor Ort aufzuzeigen, bringt Schüler_innen als 

potentielle Arbeitnehmer_innen und die Wirtschaft zusammen. Die Chance auf der Insel und in der 

Stadt zu bleiben, sind Schritte, um dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen. 

Bezug zu HFZ 1.1 Kindertagesstätten (0 bis 10 Jahre): Plätze für alle Kinder anbieten / Personal 

absichern (auch in Schulen); HFZ 3.7 Schulstandorte an Bedarfe anpassen 

 

HFZ 1.3 Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen an der Stadtentwicklung ermöglichen und fördern 

Kinder und Jugendliche sind die relevanteste Bevölkerungsgruppe einer Stadt. Sie werden zukünftig 

die Entwicklung der Stadt prägen und darüber mitentscheiden, ob Bergen a. R. weiterhin Heimat ist 

und zukünftig bleibt. Daher ist die Möglichkeit, sich an der Ausrichtung der Stadt zu beteiligen, wichtig. 

Ein Kinder- und Jugendparlament ist daher ein gutes Angebot an die junge Generation und sollte 

wiederaufleben. Die zielgruppenspezifische Beteiligung der Gruppe der Kinder und Jugendlichen im 

Kontext der Erarbeitung des ISEKs hat das rege Interesse gezeigt und einen besonderen Blick auf die 
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Stadt gegeben. Dass der Bedarf seitens der Jugendlichen da ist, zeigt sich auch an der Bewegung 

Fridays for Future. 

 

HFZ 1.4 Kunst im öffentlichen Raum ermöglichen 

Kunst im öffentlichen Raum beleben Stadträume. Künstler_innen aus Bergen a. R. sollten eingeladen 

werden, ihre Stadt zu bereichern. Exponate könnten dauerhaft oder temporär das Stadtbild prägen 

bzw. immer wieder aufs Neue verändern. Thematische Schwerpunktsetzungen bereichern dabei die 

�c���µ�•�•�š���o�o�µ�v�P�^���]�u���‚�(�(���v�š�o�]���Z���v���Z���µ�u�X 

 

HFZ 1.5 Persönlichkeiten aus Bergen bekannt machen 

Die Einheimischen kennen sicherlich die Persönlichkeiten ihrer Stadt. Doch Neues zu erfahren, gibt es 

immer, so über Menschen, die im Laufe der Jahrzehnte die Stadt geprägt haben. Straßennamen oder 

die Bezeichnung von Orten, hängen mit der Geschichte von Bergen a. R. zusammen. Über 

Hinweistafeln im Stadtraum oder smart über einen QR-Code an geeigneter Stelle lässt sich schnell 

etwas herausfinden, über die Persönlichkeiten der Stadt. Das kann auch für das Handlungsfeld 

Tourismus ein wichtiger Anker sein. 

 

HFZ 1.6 Kultur ermöglichen (Räume)  

Ebenso wie mit der Kunst ist es auch mit der Kultur. Beiden sollte Raum in der Stadt gegeben werden. 

Raum für Traditionelles, aber auch für Neues. Das Thema der Kultur ist vielschichtig und bereichert auf 

unterschiedliche Art und Weise die Menschen: Musik, Theater, Kino, Lesungen oder einfach die 

Alltagskultur. Erforderlich sind Orte (innen und außen), die den Kulturschaffenden ermöglichen, mit 

den Menschen in Kontakt zu treten. Denkbar sind auch Experimentierräume. 

 

HFZ 1.7 vorhandene Räume sichern und Bedarfe (Beteiligung) überprüfen, ggf. anpassen (vor Neubau 

vorhandene nicht mehr genutzte Räumen umnutzen) 

Die Bedeutung von Begegnungsorten und Treffpunkten wurde in den Beteiligungen immer wieder 

erwähnt. Daher gilt es diese zu sichern, immer wieder an den Bedarfen auszurichten und bekannt zu 

machen. Im Sinne einen Ressourcenschonenden Umgangs mit Rohstoffen und Baumaterialien sollten 

bestehende Gebäude an Bedarfe angepasst werden, bevor neue Gebäude gebaut werden. Der Aspekt 

der Mehrfachnutzung von Räumen kommt hier zum Tragen. 

 

4.2.2 Handlungsfeld 2: Gemeinwesen 

Folgende Handlungsfeldziele (HFZ) wurden diesem Handlungsfeld zugeordnet: 
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HFZ 2.1 Die Kommunikation fördern 

Eine Stadt lebt von ihren Menschen, vom Austausch und der Kommunikation. Hierfür sind Treffpunkt 

mit entsprechenden Angeboten unabdingbar. Auch der öffentliche Raum sollte zukünftig häufiger zum 

Begegnungsort werden. 

Neben diesen zufälligen oder organisierten Austauschen sind der Dialog und die Förderung dessen für 

eine aktive Stadtgesellschaft unabdingbar. Bergen a. R. hat ein vielfältiges Vereinsleben, das u.a. die 

Bereiche Sport, Kultur, Wirtschaft und weitere umfasst. Dieses bietet Raum für zivilgesellschaftliches 

Handeln und motiviert gleichzeitig, sich in der Stadt einzubringen. Vereine sind wichtige 

Multiplikatoren im Stadtgeschehen. Diese Strukturen gilt es zu unterstützen.  

Bezug zu: HFZ 1.3 Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen an der Stadtentwicklung ermöglichen 

und fördern; HFZ 2.2. Treffpunkte und Begegnungsstätten für alle Generationen erschaffen, erhalten 

und bekannt machen; HFZ 2.3 Begegnungsorte der sozialen und kulturellen Infrastruktur innerhalb 

und außerhalb des öffentlichen Raums für alle Generationen schaffen 

 

HFZ 2.2. Treffpunkte und Begegnungsstätten für alle Generationen erschaffen, erhalten und bekannt 

machen 

Bergen a. R. verfügt über viele Treffpunkte und Begegnungsorte. Einige sind gut genutzt, andere sind 

offenbar nicht bekannt genug. In der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen wurde dies deutlich. 

Abhilfe könnte eine Kampagne schaffen, die aufmerksam auf die verschiedenen Orte macht. Während 

des Treffens mit den Senior_innen wurde ebenfalls der Wunsch nach einem nicht kommerziellen, 

innerstädtischen Treffpunkt geäußert. Dies befindet sich bereits in der Umsetzung. Demnächst sollen 

im Medieninformationszentrum Seniorentreffen veranstaltet werden. 

Bezug zu: HFZ 2.1 Die Kommunikation fördern 

 

HFZ 2.3 Begegnungsorte der sozialen und kulturellen Infrastruktur innerhalb und außerhalb des 

öffentlichen Raums für alle Generationen schaffen 

Ein großer Wunsch der Bevölkerung ist es, sich auszutauschen und sich zu treffen. Jede Generation hat 

dabei individuelle Vorstellungen. Um diesen gerecht zu werden, ist eine attraktive und zeitgemäße 

soziale und kulturelle Infrastruktur nötig, die sich an den unterschiedlichen Bedarfen ausrichtet. Um 

diese Bedarfe zu ermitteln, sind Beteiligungen für die Planungen hilfreich und fördern gleichermaßen 

das Gefühl, mitgewirkt zu haben.  

Der Mehrgenerationengedanke ist in den vorhandenen Nachbarschaftszentren bereits etabliert. Dies 

soll weiter gestärkt werden, um den Austausch zwischen den Generationen zu ermöglichen. Ziel muss 

es sein, dezentrale Angebote nicht nur zielgruppenspezifisch zu schaffen, sondern vielmehr den Einsatz 

von Mitteln an Mehrgenerationen-Orten zu bündeln. Auf diese Weise können Räume für Jung und Alt 

gleichermaßen unterstützt werden und der alternden Bevölkerung wird die Möglichkeit geboten 

intensiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. So kann Vereinsamung im Alter aktiv begegnet 

werden. Auch positive Synergieeffekte, z.B. Nachbarschaftshilfe kann so initiiert werden. 
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HFZ 2.4 Die soziale Infrastruktur entsprechend der Bevölkerungsentwicklung anpassen 

Die bedarfsgerechte Ausgestaltung der sozialen Infrastruktur ist bedeutsam für die Nutzung. Die 

Stadtgesellschaft hat unterschiedliche Ansprüche an Infrastrukturen, ebenso die unterschiedlichen 

Generationen. Für jeden sollte ein passendes Angebot vorgehalten werden, welches im Idealfall auch 

von anderen Altersgruppen in Anspruch genommen werden kann.  

 

HFZ 2.5 Maßnahmen aus der Seniorenkonzeption umsetzen und das Konzept den aktuellen 

Herausforderungen anpassen 

Bergen a. R. verfügt über ein Senior_innen-Konzept. Die Konzeption wird aktuell überarbeitet und wird 

auch hier wieder gute Ansätze von Maßnahmen bringen, die es gilt, umzusetzen. 

 

HFZ 2.6 Möglichkeiten für Mehrfachnutzungen prüfen und initialisieren 

Mehrfachnutzungen sind in vielen Bereichen möglich. Sie gewinnen an Bedeutung, in Zeiten einer sich 

wandelnden Stadt, beispielsweise durch den demografischen Wandel, finanzielle Möglichkeiten, 

Veränderungen der Innenstädte, ressourcenschonendes Handeln, einem bewussteren Leben und 

vielen weiteren Aspekten. Es gilt Orte und Räume zu prüfen und zu initialisieren. Insbesondere geht es 

in Bergen a. R. um das Aufspüren von Potenzialflächen, in den Wohngebieten, aber auch in der 

Innenstadt, die sich für eine Mehrfachnutzung anbieten. 

 

HFZ 2.7 Absicherung einer ausreichenden Gefahrenabwehr, u.a. ausreichende Kapazitäten bei der 

Feuerwehr 

Zum Schutz der Bevölkerung Bergens ist die Sicherstellung einer ausreichenden Gefahrenabwehr, 

insbesondere was die Kapazitäten bei der Feuerwehr angeht, unerlässlich. Das Feuerwehrgerätehaus 

stößt räumlich an seine Grenzen. Außerdem ist das schnelle Erreichen des Einsatzortes elementar, 

auch bzw. insbesondere zur touristischen Hochsaison. Daher ist ein Neubau an geeigneter Stelle 

unerlässlich, im Sinne aller Bürger_innen. Nach § 7 Absatz 4 der Verordnung über die 

Bedarfsermittlung und die Organisation der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern soll die 

Feuerwehr innerhalb von 10 Minuten am Einsatzort im gesamten Gemeindegebiet eintreffen, was 

bedeutet, dass sie innerhalb von 5 Minuten nach der Alarmierung ausrücken muss (bereits 

umgezogen). Insofern muss der Standort zentral gelegen, auch mit dem Fahrrad gut erreichbar und 

unabhängig vom Bahnverkehr (Schrankenschließungen) sein. Die Aufstellung des Bebauungsplanes für 

den Neubau der Feuerwehr am einzigen umsetzbaren, zentralen und von Bergen-Süd und Rotensee 

gut erreichbaren Standort ist in Arbeit. Das neue Feuerwehrgerätehaus soll in der Stralsunder 

Chaussee gegenüber vom Parkhotel Rügen entstehen. 

 

HFZ 2.8 Sensibilisierung für die vorhandenen Einrichtungen fördern, Verantwortung übernehmen und 

Vandalismus vermeiden 
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Die Eigenverantwortung der Menschen für die - von der Allgemeinheit - genutzten Orte und Räume ist 

ein wichtiges Ziel des gesellschaftlichen Miteinanders. Vandalismus vorzubeugen, kann durch 

Sensibilisierung und aktives Einbeziehen gelingen. Orte und Räume, die die Menschen als ihre Orte 

und Räume verstehen, werden bewahrt und geschützt. Insbesondere bei Treffpunkten der Kinder und 

Jugendlichen ist es daher eine gute Möglichkeit, diese durch Beteiligungen bei der Schaffung oder 

Wiederbelebung von Orten und Räumen einzubeziehen. 

 

4.2.3 Handlungsfeld 3: Bauen & Wohnen 

Folgende Handlungsfeldziele (HFZ) wurden diesem Handlungsfeld zugeordnet: 

HFZ 3.1. Die Aufenthaltsqualität am Marktplatz erhöhen (Gestaltung und Verringerung der 

Lärmbelästigung) 

Der Markt bildet das historische Zentrum der Stadt Bergen a. R.. Rundherum liegen die wichtigen 

Institutionen des Inselzentrums. Auch die touristischen Attraktionen befinden sich in unmittelbarer 

Nähe. Die Stadt beabsichtigt schon seit längerem diesen Platz gemäß veränderten Ansprüchen 

aufzuwerten und ihn so als städtischen Begegnungsort zu etablieren. So wurden in den letzten Jahren 

bereits für eine halbe Million Euro der Markt mit Sitz- und Spielgeräten aufgewertet und barrierefreie 

Übergänge sowie Behindertenparkplätze geschaffen. So wurde eine barrierefreie Erreichbarkeit des 

Marktes und der angrenzenden Straßen erreicht. Der Dialog muss jedoch weiter aufrechterhalten 

werden, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Ein wichtiger Aspekt ist das Thema Verkehr und 

den daraus resultierenden Belästigungen, insbesondere des Lärms und damit verbunden die Erhöhung 

der Aufenthaltsqualität. 

Bezug zu: HFZ 3.4 Die Barrierefreiheit gewährleisten 

 

HFZ 3.2 Eine Willkommenssituation herstellen mit Blick auf die Ausgestaltung von Ortseingängen, 

Wegeführungen und des Bahnhofsumfeldes 

Der erste Eindruck bleibt, der des Willkommens. Bergen a. R. verfügt über unattraktive 

Eingangssituationen, die ein falsches Bild der Stadt erzeugen. Prägender Leerstand und Brachen an 

Ortseingängen, insbesondere die ehemalige Nerzfarm und das Gewerbegebiet Nord, sind hier zu 

nennen.  

Gleiches gilt für den Bahnhof. Hier kommen Insulaner, aber auch Tourist_innen an. Das 

Bahnhofsgebäude steht unter Denkmalschutz und wurde bereits saniert. Der Bahnhofsvorplatz 

hingegen ist wenig attraktiv und lädt nicht unmittelbar ein, die Stadt zu erkunden. Eine adäquate 

Gestaltung des öffentlichen Raums könnte einen qualitätsvollen Stadteingang bieten. Eine 

zielführende Verbindung und Wegeführung zum Busbahnhof sowie in die Innenstadt, ins historische 

Zentrum, ist notwendig.  

Die Steigerung der Attraktivität dieser Orte, die Schaffung eines besonderen Willkommens sind 

wichtige Aspekte in der Gestaltung des Stadtbildes und der Identifikation. Kunst im öffentlichen Raum 

könnte hier ausprobiert werden oder die imagefördernde Marke Platz finden. 
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HFZ 3.3. Eine saubere und schöne Stadt absichern 

Wie wohl man sich an einem Ort fühlt, hängt von vielen Faktoren ab. Eine saubere Stadt ist hier ein 

wichtiger Aspekt. Über den Begriff der Schönheit lässt sich diskutieren, dennoch sind es auch hier 

Kleinigkeiten, wie beispielsweise die Gestaltung öffentlicher Flächen, die zu einem schöneren 

Erscheinungsbild der Stadt beitragen. 

 

HFZ 3.4 Die Barrierefreiheit gewährleisten 

Die Barrierefreiheit ist ein Thema, dass in allen Handlungsfeldern Beachtung braucht. Von einem 

barrierefreien Leben hängt die soziale, politische, wirtschaftliche, touristische und kulturelle Teilhabe 

der Bürger_innen ab. Sie ist die Grundvoraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse. Teilweise 

gibt es bereits barrierefreie Infrastrukturen, doch auch Verbesserungsbedarfe, beispielsweise beim 

Thema Verkehr, im öffentlichen Raum, im Bereich des Wohnens, bei den Kultur- und Sozialangeboten 

sowie im Tourismus.  

 

HFZ 3.5 Bei Neubau Sozial-/ Gemeinschaftsräume mitdenken und diese so anlegen, dass sie sich für eine 

Mehrfachnutzung eignen 

Die Einrichtung von Treffpunkten wurde in den Beteiligungen immer wieder genannt. Die Menschen 

wollen sich austauschen, suchen den Kontakt zueinander. Insbesondere von den Jugendlichen und 

älteren Menschen wurde der Wunsch nach Begegnungsorten geäußert. Daher sollten diese bei 

zukünftigen Planungen immer mitgedacht werden und zwar so, dass sie mehrfach genutzt werden 

können. Also so, dass die Bedarfe verschiedener Gruppen bedient werden und die Orte und Räume 

auch genutzt werden. Denkbar ist daher die potenziellen Nutzergruppen in die Planungen 

miteinzubeziehen. 

Bezug zu: HFZ 2.1 Die Kommunikation fördern 

 

HFZ 3.6 Bedarfs- und altersgerechte sowie an unterschiedliche Lebenssituationen angepasste 

Wohnraumangebote schaffen 

Jede Lebensphase und persönliche Situation bringen unterschiedliche Bedarfe an den Wohnraum 

hervor. Damit Bergen a. R. ein attraktiver Wohnstandort bleibt, der für die Menschen den 

Lebensmittelpunkt darstellt, müssen ausreichend Angebote vorhanden sein. Es geht um die 

Wohnungsgröße, die Ausstattung, die Lage, die Barrierefreiheit und mögliche Serviceangebote. Der 

Preis spielt natürlich ebenfalls eine Rolle. Für alle Bürger_innen sollte entsprechender Wohnraum zur 

Verfügung stehen. 

 

HFZ 3.7 Schulstandorte an Bedarfe anpassen 

Bergen a. R. versteht sich als Zentrum der Insel und ist somit bedeutender Schulstandort. Daher ist es 

wichtig die Bedarfe im Blick zu behalten und stetig zu prüfen, zu planen und möglichen Veränderungen 

rechtzeitig zu begegnen. 
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Bezug zu: HFZ 1.2 Den Bildungsstandort stärken / Qualifizierung der Schulen 

 

HFZ 3.8 Klimaneutrales Bauen 

Im Sinne des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel sollte zukunftszugewandt gebaut 

werden. Bei der Sanierung und dem Neubau gleichermaßen sind gewisse Standards zu beachten und 

umzusetzen. 

 

HFZ 3.9 Einzigartige Ankerpunkte in der Stadt unter Beteiligung schaffen �t Aufgreifen des städtischen 

Charakters  

Jede Stadt hat etwas Besonders, etwas Einzigartiges. Dies gilt es zu identifizieren und herauszustellen. 

Das Bewusstsein dafür ist wichtig, um die Stadt Bergen a. R. zu stärken und zwar aus sich heraus, durch 

die Bevölkerung. Um dies zu erreichen, ist die Beteiligung der Menschen wichtig. Wenn die Stadt 

Bergen a. R. selbst weiß, wofür sie steht, was das Einzigartige ist, dann kann sie auch als Standort stark 

bleiben. 

 

HFZ 3.10 Neues Bauen einfügen in die Stadtgestaltung 

Die Gestalt der Stadt ist Imageprägend und wichtig für die Bürger_innen. Behutsam sollten sich daher 

Neubauten einfügen. Insbesondere gilt dies für die Innenstadt. Durch eine Gestaltungssatzung wird 

der charakteristische Innenstadtbereich bereits jetzt vor gestalterischen Abweichungen geschützt. 

Eine Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten und einer Erweiterung auf weitere Gebiete der Stadt 

sind zu prüfen. 

 

4.2.4 Handlungsfeld 4: Sport, Bewegung & Gesundheit 

Folgende Handlungsfeldziele (HFZ) wurden diesem Handlungsfeld zugeordnet: 

HFZ 4.1 Mehrfachnutzungspotenziale analysieren, Gesundheits- und Sportangebote für Alle durch 

Qualifizierung öffentlicher Sportstätten schaffen �t Öffnung der Sportstätten für den Individualsport 

Sport und Bewegung sind wichtig für eine gesunde Lebensweise. Sportvereine und Schulen sind hier 

u.a. die wichtigen Anbieter. Diese müssen beim Erhalt und der Pflege ihrer Einrichtungen und Flächen 

entsprechend unterstützt werden. Viele Orte, die zur Bewegung einladen sind vorhanden, aber nicht 

immer frei zugänglich.  Insbesondere für die Sportstätten gilt es eine Möglichkeit zu schaffen, wie diese 

geöffnet werden können. Die Gefahr des Vandalismus ist dabei ein Thema, dem mit einem Konzept 

begegnet werden muss. Darüber hinaus ist die Idee entstanden, ein so genanntes Band der Bewegung 

zu schaffen. Hierunter ist die Verknüpfung verschiedener Bewegungsorte zu verstehen, die wie durch 

ein Band verbunden sind. Diese Orte bieten so ein kostenfreies Freizeitangebot, das jedem zur 

Verfügung steht. Ergänzend müssen bestehende Bewegungsräume wie etwa der Skatepark in 

Rotensee instandgehalten werden. 

Bezug zu: HFZ 4.2 Potenzialflächen für Sport-, Spiel- und Freizeitaktivitäten im öffentlichen Raum 

identifizieren und qualifizieren, dabei auch Mehrfachnutzungspotenziale analysieren 
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HFZ 4.2 Potenzialflächen für Sport-, Spiel- und Freizeitaktivitäten im öffentlichen Raum identifizieren und 

qualifizieren, dabei auch Mehrfachnutzungspotenziale analysieren 

Die Stadt hat ausreichend wohnortnahe Erholungsflächen, wie den Rotenseepark und den Stadtpark 

in Rotensee, den Stadtwald Raddas oder den Wald Rugard. Diese Flächen sind wichtig für die 

Bevölkerung. Sie bieten Raum für Erholung, Sport und Begegnung. Aus diesem Grund müssen eben 

jene Räume besonders gepflegt und den Bedarfen entsprechend verändert und saniert werden. 

Themen wie Sauberkeit, Aufenthaltsmöglichkeiten, aber auch Sportangebote sind den Bürger_innen 

hier wichtig und sollten bei der Entwicklung dieser Erholungsräume berücksichtigt werden.  

Bezug zu: HFZ 2.1 Die Kommunikation fördern; HFZ 4.1 Mehrfachnutzungspotenziale analysieren, 

Gesundheits- und Sportangebote für Alle durch Qualifizierung öffentlicher Sportstätten schaffen �t 

Öffnung der Sportstätten für den Individualsport 

 

HFZ 4.3 Mobilisierung von Multiplikator_innen �t informelle Gruppen, die die Orte bespielen 

Die qualifizierten Orte werden durch die potenziellen Nutzer_innen entdeckt, können aber auch 

gezielt beworben werden. Neben einer möglichen Kampagne dazu werden Aktive in den Prozess 

einbezogen. Diese nutzen selbst die Sportstätten und fungieren als Multiplikator, um die 

Aufmerksamkeit auf diese besonderen Orte zu lenken. 

 

HFZ 4.4 Zugänglichkeit der Orte absichern 

Die qualifizierten Sportstätten des Bewegungsbandes stehen allen offen. Eine dauerhafte 

Zugänglichkeit wird angestrebt, so dass die Möglichkeit sich zu bewegen immer gegeben ist. Bei den 

multifunktionalen Orten und Räumen ist eines wichtig, die Sicherheit und Sauberkeit sicherzustellen. 

Die Nutzer_innen werden daher dafür sensibilisiert auf ihre Orte zu achten. Hier müssen neue 

Konzepte und Ideen erarbeitet werden, da bisher mehrere Versuche in der Vergangenheit versagt 

haben und es zu hohen Schäden durch Vandalismus und somit zur zeitlich begrenzten Zugänglichkeit 

kam. 

 

4.2.5 Handlungsfeld 5: Mobilität & Verkehr 

Folgende Handlungsfeldziele (HFZ) wurden diesem Handlungsfeld zugeordnet: 

HFZ 5.1 Bei Umgestaltung des Marktplatzes und der Innenstadt eine Erreichbarkeit des Marktplatzes 

weiterhin ermöglichen 

Die Berücksichtigung der Topographie der Stadt Bergen a. R. ist ein wichtiger Punkt bei dem Thema 

der Mobilität. Aspekte wie die Barrierefreiheit spielen hier hinein und erfordern einen 

zukunftsgewandten Umgang. In den Beteiligungen wurde der Markt von allen Generationen als 

wichtiger Treffpunkt genannt. Auch die umliegenden Dienstleistungen (Stadtverwaltung, Ärztehaus 

etc.) unterstreichen die wichtige Bedeutung des Marktes. Sollte es zu einer Umgestaltung kommen, 

muss das Thema der Mobilität in all seinen Facetten mitgedacht werden. Nennenswert sind neben 

dem MIV, der ÖPNV und der Radverkehr. 
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Bezug zu: HFZ 3.4 Die Barrierefreiheit gewährleisten 

 

HFZ 5.2 Die Mobilitätssituation für alle Verkehrsmittel und Fortbewegungsarten (MIV, ÖPNV (Bahn, Bus), 

Rad und Fußverkehr, E-Mobilität) verbessern, dabei auch die Schnittstellen zwischen den Verkehrsarten 

berücksichtigen und ein Umstieg ermöglichen 

Insgesamt sollte das Thema Mobilität auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Bürger_innen aller 

Generationen angepasst werden. Zu erwähnen ist der Ausbau der innerstädtischen Radwege, die 

Taktung des ÖPNVs, die Abstimmung von Bus und Bahn oder das Parkleitsystem für den MIV. Jedoch 

wird der ÖPNV vom Landkreis Vorpommern-Rügen betrieben, weswegen die Mittel der Stadt Bergen 

a. R., um hier Änderungen zu erreichen, sehr begrenzt sind. 

 

HFZ 5.3 Der Verkehrssicherheit innerhalb der Stadt einen hohen Stellenwert geben 

An einigen Stellen in der Stadt sollte die Verkehrssicherheit verbessert werden. Nennenswert sind der 

Marktplatz und die Überquerungen an den Schulen und Kindertageseinrichtungen. Insbesondere 

durch den starken Durchgangsverkehr des MIV in Kombinationen beispielsweise mit den 

innerstädtischen, engen Straßenräumen entstehen gefährliche Situationen. In der Vergangenheit 

wurden von der Stadt Bergen a. R. beantragte Zebrastreifen vor Schulen abgelehnt. Es wird jedoch 

weiter nach Lösungen gesucht. 

 

4.2.6 Handlungsfeld 6: Energie & Umwelt 

Folgende Handlungsfeldziele (HFZ) wurden diesem Handlungsfeld zugeordnet: 

HFZ 6.1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen eruieren und deren Umsetzung sicherstellen 

Der Klimaschutz und die Umsetzung vom Klimaschutzmaßnahmen sind ein sehr wichtiger Aspekt in 

der Stadtentwicklung. Daher gilt es Maßnahmen zu eruieren und umzusetzen. Im Rahmen der 

Beteiligung der Kinder und Jugendlichen hat die Bewegung Fridays for Future ihren Forderungskatalog 

vorgestellt. Dieser stellt einen wichtigen Ansatz in diesem Handlungsfeld dar und sollte entsprechend 

Berücksichtigung finden.  

Bezug zu: HFZ 6.2 �t 6.8 

 

HFZ 6.2 Regenwasser nachhaltig speichern und bedarfsgerecht verwenden 

Ein Regenwassermanagement ist unerlässlich für eine Stadt. In Zeiten knapper werdenden Wassers 

müssen individuell passende Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. 
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HFZ 6.3 Entsiegelung und Begrünung fördern 

Bergen a. R. verfügt über viele Frei- und Grünflächen. Bei Baumaßnahmen sollte aber, wenn möglich, 

von einer weiteren Versiegelung von Flächen abgesehen werden. Hingegen ist die Begrünung, 

insbesondere innerstädtisch zu fördern. 

Bezug zu: HFZ 6.4 Grün- und Freiflächen erhalten und attraktiveren 

 

HFZ 6.4 Grün- und Freiflächen erhalten und attraktiveren 

Bergen a. R. verfügt über eine Vielzahl an Grün- und Freiflächen. Diese gilt es zu erhalten und 

bedarfsgerecht zu attraktiveren und klug zu verbinden. 

Bezug zu: HFZ 6.3 Entsiegelung und Begrünung fördern 

 

HFZ 6.5 Einsatz von erneuerbaren Energien fördern 

Die erneuerbaren Energien sollen weiter ausgebaut und wenn möglich eine wirtschaftliche Teilhabe 

der Bürger_innen gewährleistet werden. Die Stadt hat keine Eignungsgebiete für Windkraft, wird aber 

stetig die Entwicklung neuer Energiequellen verfolgen und deren Einsatz, Anwendung und Ausbau wie 

z. B. Photovoltaikanlagen prüfen.  

Darüber hinaus treibt die Stadt eine klimafreundliche Sanierung und Umbau von Gebäuden voran, so 

dass der Energieverbrauch langfristig reduziert werden kann. 

 

HFZ 6.6 Bestandsgebäude energetisch sanieren 

Im Sinne des Umgangs mit dem Klimawandel sollten Bestandsgebäude im Falle einer Sanierung 

energetischen Standards entsprechen.   

 

HFZ 6.7 Klimawälder mit witterungsresistenten Baumarten anlegen 

Die Stadt Bergen a. R. hat bereits die umgebenden Waldflächen aufgeforstet und witterungsresistente 

Baumarten angepflanzt. Dies soll zukünftig weitergeführt werden. 

 

HFZ 6.8 Sensibilisierung für den Klimaschutz- und die Klimaanpassung 

Der Klimaschutz geht alle Menschen etwas an. Sei es zuhause, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Kleine 

und große Maßnahmen helfen, dem Klimawandel zu begegnen. Wichtig ist die Sensibilisierung für das 

Thema und das Aufzeigen, dass jedes Handeln eine Folge hat. Auch ist es denkbar über Anreize die 

Bürger_innen vom Klimaschutz zu überzeugen. Eingebunden werden sollte hier die ortsansässige 

Jugend-Bewegung Fridays for Future. 
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4.2.7 Handlungsfeld 7: Standortmanagement & Stadtmarketing 

Folgende Handlungsfeldziele (HFZ) wurden diesem Handlungsfeld zugeordnet: 

HFZ 7.1 Stadt- und Ortsteilmarketingstrategien zielgruppenorientiert und bedarfsgerecht konzipieren 

Insbesondere durch die Beteiligung der Vertreter_innen der Wirtschaft wurde deutlich, wie wichtig 

ein zeitgemäßes und aktives Marketing ist. Dies bezogen auf die Innenstadt, die Gewerbegebiete, aber 

auch die Ortsteile.  

Hierzu gehört auch die Einrichtung eines Stadtmarketings. Derzeit wird ein Marketing seitens der Stadt 

betrieben, dass aber nicht mit dem erforderlichen Personal und den finanziellen Mitteln ausgestattet 

ist und bei weitem nicht die Arbeitsfelder eines klassischen Stadtmarketings abdeckt. Ziel eines 

Stadtmarketings soll sein, im Sinne einer Wirtschaftsförderung den Standort Bergen a. R. für 

Unternehmen, für Arbeitskräfte, aber auch für Touristen interessant und attraktiv zu machen, dabei 

aber vor allem auf die Ansprüche der Bewohner_innen einzugehen. Die Entwicklung einer Marke und 

entsprechendem Slogan kann dabei helfen, die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt zu erhöhen 

und diese gleichzeitig zu Botschafter ihrer Stadt zu machen.  

Grundsätzlich muss ein solches Marketing personell und finanziell ausgestattet sein, sodass es 

unabhängig von der Stadt agieren kann.  

Bezug zu: HFZ 8.1 Die zentrale Funktion der Stadt als Lebens-, Wirtschafts- und Arbeitsstandort stärken 

 

HFZ 7.2 Leerstände vermeiden und vorhandene qualifizieren 

In der Innenstadt befinden sich einige wenige Leerstände. Diese fallen jedoch nur bedingt auf, da sie 

umgenutzt wurden oder durch Dekorationen der Schaufenster, auf den ersten Blick genutzt wirken. 

Dennoch ist der Einsatz eines Leerstandsmanagements anzudenken. Denn absehbar sind 

Veränderungen in den Ladengeschäften beispielsweise durch Nachfolgeregelungen. Temporäre 

Nutzungen beispielsweise durch Kunst und Kultur können hier ein attraktiveres Bild schaffen, aber 

auch an neue Nutzungen sind zu denken. Problematisch ist dabei, dass sich diese leerstehenden 

Gebäude im Privateigentum befinden und bisher keine Nutzung durch die Stadt Bergen a. R. trotz 

zahlreicher Vorschläge zulassen. Es wird jedoch weiter daran gearbeitet. 

 

HFZ 7.3 Die Innenstadt (wieder)beleben durch neue/ ergänzende Nutzungen 

Wie in vielen Städten sind auch in Bergen a. R. Veränderungen in der Innenstadt spürbar. Die Corona-

Pandemie, die Energiekrise, der Fachkräftemangel sowie das veränderte Kaufverhalten hinterlassen 

Spuren. Gefragt ist eine Mischung neuer/ ergänzender Nutzungen, die die Innenstadt beleben. 

Ergänzend zu den Themen Wohnen, Arbeiten, Leben und Freizeit hat sich herausgestellt, dass sich die 

Bevölkerung Begegnungsorte und Treffpunkte wünscht. Häufig genannt wurden auch kleinteilige 

innerstädtische Orte für Sport und Bewegung. Daher gilt es diese Orte aufzuspüren und zu 

identifizieren. Aktuell finden sowohl im Bergener Stadtmuseum als auch im 

Medieninformationszentrum durchgängig wechselnde Kunstausstellungen, Lesungen, Vortragsreihen 

und andere Veranstaltungen statt. 
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HFZ 7.4 Einen Beitrag zur Identifikation und Verbundenheit mit der Stadt und Region leisten 

Bergen a. R. ist Heimat, Lebensort und für viele sicherlich ein Ort zum Wohlfühlen. Insbesondere das 

Heimatgefühl spiegelt die Verbundenheit mit der Stadt wider. Die bessere Vermarktung des 

Standortes Bergen a. R. fördert die Identifikation der Bürger_innen mit ihrer Stadt und lässt dies nach 

außen wirken. Eine Kampagne und/ oder Strategie, in Form einer Marke könnte aufgelegt werden. In 

den Beteiligungen wurde immer wieder deutlich, dass die Menschen gerne in Bergen a. R. leben. 

Jugendliche möchten zur Ausbildung auf das �c�&���•�š�o���v���^���P���Z���v, dann aber zurückkehren, auf ihre Insel, 

in ihre Stadt. Das Heimatgefühl ist einfach gesagt, der wohl einfachste Grund dem Fachkräftemangel 

entgegenzuwirken. 

Bezug zu: HFZ 7.1 Stadt- und Ortsteilmarketingstrategien zielgruppenorientiert und bedarfsgerecht 

konzipieren 

 

4.2.8 Handlungsfeld 8: Wirtschaft & Arbeit 

Folgende Handlungsfeldziele (HFZ) wurden diesem Handlungsfeld zugeordnet: 

HFZ 8.1 Die zentrale Funktion der Stadt als Lebens-, Wirtschafts- und Arbeitsstandort stärken 

Als Selbstverpflichtung begreift die Stadtverwaltung es, aktiv Investoren anzuwerben und unter 

Berücksichtigung der anderen Bereiche alle dafür notwendigen Voraussetzungen für deren Ansiedlung 

zu schaffen. Ziel der Stadtentwicklung ist es, die Gewerbeleerstände zu minimieren, die 

Gewerbetreibenden aktiv zu unterstützen und eventuell auch neue Wirtschaftsfelder zu erschließen. 

Vorrangiges Ziel ist dabei, den Unternehmen ein Wachstum an ihrem Ansiedlungsort zu ermöglichen 

und die Potenziale für neue Wirtschaftsformen zu erkennen und zu nutzen. Dafür müssen 

Gewerbeflächen qualifiziert und vorgehalten werden. Insbesondere im Gewerbegebiet Tilzow-Hof 

besitzt die Stadt Bergen a. R. noch große Flächen, die sie Gewerbetreibenden zum Kauf oder als 

Erbbaurecht zu günstigen Konditionen anbietet um die Ansiedlung und Vergrößerung zu unterstützen. 

Bezug zu: HFZ 7.1 Stadt- und Ortsteilmarketingstrategien zielgruppenorientiert und bedarfsgerecht 

konzipieren; HFZ 8.2 - 8.6 

 

HFZ 8.2 Dem Fachkräftemangel begegnen und aktiv entgegenwirken 

Durch verschiedene Maßnahmen kann und sollte dem Fachkräftemangel begegnet werden. Zum einen 

gilt es gut ausgebildete Fachkräfte nach Bergen a. R. zu holen. Attraktive Angebote der Unternehmen 

reihen sich hier ein in eine gute Bewerbung des gesamten Standortes mit seinen weichen Faktoren. 

Daher gilt es diese auszubauen und zu vermarkten. Gleichermaßen sollten Anreize für die junge 

Bevölkerung geschaffen werden, Ausbildungsplätze in der Region anzunehmen oder nach der 

Ausbildung zurückzukommen. Hier sind Austausche und Kooperationen der Wirtschaft mit den 

Schulen zu intensivieren. 
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HFZ 8.3 Die Stadt als Wirtschaftsort vermarkten 

Bergen a. R. versteht sich als Zentrum der Insel Rügen. Viele Unternehmen sind hier ansässig und 

stärken die gesamte Region. 

 

HFZ 8.4 Gute Ansiedlungsfaktoren schaffen 

Elementar ist eine den Bedarfen entsprechende Infrastruktur, die es auch modernen 

Produktionsstätten und neuen Unternehmen erleichtert, sich für Bergen a. R. zu entscheiden. Weitere 

Aspekte wie eine ansprechende Vermarktung des Standortes und weiche Faktoren.  

 

HFZ 8.5 Voraussetzungen für Ausbildungsstätten schaffen 

Auf der Insel Rügen bildet der Tourismus einen wichtigen Stellenwert. Damit die Auszubildenden auf 

der Insel bleiben können, ist es nötig, Ausbildungsstätten zu schaffen. Gemeint sind vornehmlich 

Berufsschulen, die die praktische Ausbildung begleiten. Diese Berufsschulen befinden sich jedoch in 

der Trägerschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen oder in privater Trägerschaft. Die Stadt Bergen 

a. R. unterstützt jedoch die Ansiedlung. 

 

HFZ 8.6 Bürokratieabbau (Digitalisierung) 

Die Zusammenarbeit der Unternehmen und der Stadtverwaltung sollte zielgerichteter ausgebaut 

werden. Hier spielt auch die Digitalisierung mit hinein. Abläufe könnten einfacher und schneller 

funktionieren, wenn die Möglichkeiten ausgebaut werden, die dies befördern. Zu nennen sind 

beispielsweis digitale Formulare oder die Verknüpfungen unter verschiedenen Abteilungen, aber auch 

zu Institutionen. Auch die Unterstützung der in der Innenstadt ansässigen Unternehmen/ 

Gewerbetreibenden gilt es zu vertiefen. Diese beleben durch Ihr Geschäft die Innenstadt und führen 

Aktionen und Veranstaltungen durch. 

 

4.2.9 Querschnittsthemen 

Q1: Inklusion 

Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch an der Gesellschaft teilnehmen kann. Um die Strukturen 

dahingehend zu schaffen, muss das Thema handlungsfeldübergreifend mitgedacht werden. So kann 

sichergestellt werden, dass Barrieren konsequent abgebaut werden und eine durchgängige Teilhabe 

für alle gewährleistet wird. Die Bedeutung des Themas für die Stadt Bergen a. R. zeigt sich darin, dass 

in den Handlungsfeldern vielfältige Ziele hierzu benannt werden. Nennenswert sind die 

Barrierefreiheit, die Schaffung von Begegnungsorten und Treffpunkten sowie die multifunktionale 

Nutzung von Räumen für alle. 

Q2: Klimaschutz und Klimaanpassung 

Klimaschutz und Klimaanpassung sind wichtige Themen, die in allen Bereichen der Stadtentwicklung 

Berücksichtigung finden müssen. In Bergen a. R. besteht insbesondere in den Handlungsfeldern 
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Mobilität, Wohnen und Umwelt noch erheblicher Handlungsbedarf. Es ist entscheidend, diese Themen 

konsequent in alle städtischen Planungen und Maßnahmen zu integrieren, um eine nachhaltige und 

zukunftsfähige Entwicklung sicherzustellen. Wie wichtig der Stadt Bergen a. R. das Thema für die 

Entwicklung ist, wird darin deutlich, dass es eine Vielzahl an Handlungsfeldzielen in den 

Handlungsfeldern gibt, wie beschrieben. Dabei geht es sowohl um die Sensibilisierung, um bauliche 

Ziele, als auch um Ressourcenschutz. 

4.3 Räumliches Leitbild 

Das räumliche Leitbild bestimmt die Ziele der zukünftigen räumlichen Entwicklung der Stadt Bergen a. 

R. und fokussiert sich dabei auf die zehn inhaltlichen Schwerpunkte. Diese sind eng miteinander 

verknüpft und durch die Querschnittsthemen Inklusion und Klimaschutz & Klimaanpassung 

umschlossen. Die Weiterentwicklung der Mobilität und die Schaffung sozialer und kultureller 

Infrastruktur, die es allen Menschen ermöglicht Begegnungsorte zu besuchen und sich auszutauschen 

sind genauso wie die Bildung Themen, die das gesamte Stadtgebiet umfassen. Die Aufenthaltsqualität 

der Stadt ist jedoch nicht nur durch die vorhandene Infrastruktur geprägt, sondern ebenso durch ihr 

Erscheinungsbild. Bergen a. R. bietet eine sehenswerte historische Altstadt die zum Markt als Zentrum 

der Stadt führt. Der Markt, die umgebende Innenstadt und die Eingänge der Stadt bieten Raum für 

Weiterentwicklung, um Menschen in der Stadt willkommen zu heißen und ihnen Raum für Begegnung 

zu bieten. Auch die Möglichkeiten Bewegungsangebote zu schaffen, kann als Weg zur Belebung der 

Stadt genutzt werden und die Gesundheit der Bevölkerung vorantreiben. Den Wirtschaftsstandort 

Bergen a. R. zu stärken, ist ein wichtiger Faktor, da er in viele Bereiche der Stadtentwicklung 

hineinwirkt. Allumfassend ist dabei immer die Inklusion mit zu bedenken, um allen Menschen 

gleichberechtigt die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Wie die Inklusion ist auch 

der Klimaschutz und die Klimaanpassung bei der Weiterentwicklung der Stadt in allen Themenfelder 

zu berücksichtigen. Als ein konkretes Beispiel sei das Klimawaldkonzept zu nennen. Das räumliche 

Leitbild zielt mit den herausgestellten Schwerpunkten auf das gesamte Stadtgebiet ab.  
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Abb.  77: Räumliches Leitbild Bergen a. R 

 

Quelle: die raumplaner, 2023 
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5 UMSETZUNGSSTRATEGIEN UND ORGANISATIONSSTRUKTUR  

Mit der Erarbeitung der Fortschreibung des ISEK und dem begleitenden Partizipationsprozess hat sich 

die Stadt Bergen a. R. zu einer integrativen und dialogorientierten Stadtentwicklung bekannt. Der 

Prozess hat gezeigt, dass es ein Interesse in der Bürgerschaft und unter Akteur_innen gibt, an der 

Gestaltung der Entwicklung ihrer Stadt mitzuwirken. Es wurde aber auch deutlich, dass in Bezug auf 

die Organisation und Verstetigung einer Beteiligungskultur noch Handlungsbedarf besteht. Die 

Integration aller Akteur_innen und die gemeinsame Verhandlung der Entwicklungsrichtung ist die 

Voraussetzung für eine bedarfsgerechte und bürgernahe Stadtentwicklung sowie für die Schaffung von 

guten und gleichwertigen Lebensverhältnissen für alle Bürger_innen. Das Leitbild und die 

strategischen Entwicklungsziele des ISEK bestimmen die Richtung für die zukünftige Entwicklung. 

Das fortgeschriebene ISEK bildet die strategische Handlungsgrundlage für die Stadt Bergen a. R. für die 

nächsten Jahre. Es beinhaltet alle Analysen, die daraus abgeleiteten Handlungsbedarfe und 

Maßnahmen, die für die Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Mit Hilfe des Maßnahmen- und 

Finanzierungskonzepts (s. Kap. 6) wird die Strategie konkretisiert. Jedem Handlungsfeld und 

Handlungsfeldziel wurden konkrete Maßnahmen zugeordnet. Außerdem wurden die Maßnahmen 

priorisiert. Dadurch kann die Umsetzung der Maßnahmen transparent gesteuert und verfolgt werden 

sowie der Erfolg der Strategie evaluiert werden. Höchste Priorität bei der Umsetzung haben die 

sogenannten Schlüsselmaßnahmen. Die Möglichkeit zur Umsetzung der Maßnahmen wird maßgeblich 

vom Erfolg des Zusammenwirkens der verantwortlichen Akteur_innen, sowie von der Akquirierung der 

Fördermittel aus den Förderprogrammen und dem Haushalt der Stadt abhängig sein.  

Für die Umsetzung einiger Maßnahmen sind verschiedene Akteur_innen nötig. Diese gilt es frühzeitig 

in die Prozesse einzubeziehen. Darüber hinaus sind die einzelnen Maßnahmen partizipativ umzusetzen 

und damit eine Beteiligungskultur zu etablieren. Insbesondere die Beteiligung der Kinder- und 

Jugendlichen muss hier einen hohen Stellewert einnehmen. Für die Zielerreichung ist es wichtig, ein 

kontinuierliches Monitoring durchzuführen (KAP 6).  

5.1 Schlüsselprojekte und ihre Bausteine  

Im Folgenden werden die empfohlenen Schlüsselmaßnahmen in Form von Maßnahmenblättern 

steckbriefartig vorgestellt. Sie werden ins Zielsystem eingeordnet, räumlich verortet (s. Abb.  78) und 

inhaltlich beschrieben. Dabei werden Aspekte zur Ausgangssituation, zu eventuellen Besonderheiten 

und zur Umsetzung sowie zum potentiellen Kosten- und Zeitrahmen und den beteiligten Akteur_innen 

getroffen. Die nicht als Schlüsselmaßnahmen definierten Maßnahmen wurden in einer 

Maßnahmenliste überführt und werden im Anschluss an die Schlüsselmaßnahmen tabellarisch 

dargestellt. Eine detaillierte Auflistung befindet sich im Anhang. 

Folgende 10 Schlüsselmaßnahmen wurden festgelegt:  

1. Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr 

2. Modernisierung und Ergänzung öffentlicher Sportanlagen 

3. Konzept Barrierefreiheit 
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4. Mobilitätskonzept 

5. Kinder- und Jugendbeirat (re-)aktivieren 

�ò�X���^�š�����š�u���Œ�l���š�]�v�P�l�}�v�Ì���‰�š���c�/�v�•���o-�,���µ�‰�š�•�š�����š�^ 

7. Digitalisierung, Breitbandausbau fortsetzen 

8. Klimaschutzkonzept 

9. Entwicklung des ehemaligen Polizeigebäudes 

10. Modernisierung der �Œ���P�]�}�v���o���v���^���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^ 

 

Schlüsselmaßnahme 1. Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr  

VERORTUNG  Stralsunder Chaussee; gegenüber vom Parkhotel 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

mittelfristig 

HANDLUNGSFELD HF 2: Gemeinwesen 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 2.7 Absicherung einer ausreichenden Gefahrenabwehr, u.a. ausreichende 

Kapazitäten bei der Feuerwehr 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr ist unentbehrlich für die Sicherheit der 

Bürger_innen der Stadt. Um ihre Arbeit zu ermöglichen und effizient zu gestalten 

ist eine moderne und den Bedarfen angepasste Infrastruktur notwendig. Um dies 

zu gewährleisten muss der Neubau des Feuerwehrgerätehauses umgesetzt 

werden.  

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

�e Stadtverwaltung Bergen a. R. 

�e Freiwillige Feuerwehr Stadt Bergen a. R. 

PROJEKTKOSTEN ca. 12.000.000,00 �¦ 

FINANZIERUNG �e Förderung aus dem EFRE 

�e Sonderbedarfszuweisung 

�e KfW 40-Zuschuss 

�e Kommunalkredit 
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Schlüsselmaßnahme  2. Modernisierung und Ergänzung öffentlicher Sportanlagen 

VERORTUNG  Stadtgebiet 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

langfristig 

HANDLUNGSFELD HF 4: Sport, Bewegung & Gesundheit 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 4.1 Gesundheits- und Sportangebote für Alle durch Qualifizierung 

öffentlicher Sportstätten schaffen �t Öffnung der Sportstätten für den 

Individualsport 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Öffentliche, von allen Teilen der Bevölkerung genutzte Sportanlagen, veralten 

mit der Zeit. Sowohl die Sportausrüstung als auch die Sicherheit der Geräte 

entsprechen nicht immer dem aktuellen Standard. In diesen Fällen ist eine 

Sanierung und Modernisierung der Anlagen nötig, um sie zeitgemäß zu erneuern 

und wieder sicher nutzbar zu machen.  

Innerhalb dieser Maßnahmen sollte folgendes umgesetzt werden: 

�e Neubau der Turnhalle Grundschule Altstadt 

�e Sanierung und Neubau des Sportplatzes �����Œ���'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^ 

�e �^���v�]���Œ�µ�v�P�������Œ���^�‰�}�Œ�š�Z���o�o���������Œ���'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^ 

�e Neubau einer Multifunktionshalle (Sporthalle und eines 

Mehrgenerationenhauses) im B-Plangebiet des Sportschwimmbades 

�e �^���v�]���Œ�µ�v�P�������Œ���^�‰�}�Œ�š�Z���o�o���������Œ���Z���P�]�}�v���o���v���^���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^ 

�e Sanierung der Sporthalle an der Volkshochschule 

�e �^���v�]���Œ�µ�v�P�������Œ���^�‰�}�Œ�š�Z���o�o���������Œ���Z���P�]�}�v���o���v���^���Z�µ�o�����c���u���P�Œ�º�v���v�������Œ�P�^ 

�e Sanierung Skateplatz 

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

�e Sanierung von Sporthallen 

�e Bauen neuer Sporthalle und Turnhalle 

�e Mögliche Akteur_innen: Stadtverwaltung Bergen a. R., Sportvereine, Schulen, 

Bürger_innen, Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

PROJEKTKOSTEN �e Für jede Einzelmaßnahme muss eine Kostenplanung vorgenommen werden. 

Dafür erforderlich ist für jede Anlage eine Machbarkeitsstudie inkl. Ermittlung 

der Baukosten. 

FINANZIERUNG �e Förderung aus dem EFRE 

�e Land M-V: Kommunaler Aufbaufonds 

�e LR: Leben auf dem Land 
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Schlüsselmaßnahme  3. Konzept Barrierefreiheit 

VERORTUNG  Stadtgebiet 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

langfristig 

HANDLUNGSFELD HF 3: Bauen & Wohnen 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 3.4 Die Barrierefreiheit gewährleistet 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Barrierefreiheit ist eine Grundvoraussetzung für die gleichberechtigte Teilhabe 

aller Büger_innen am gesellschaftlichen Leben. Teile des öffentlichen Raums 

wurden bereits barrierefrei saniert. Um momentan noch bestehende Defizite der 

Verkehrsanlagen und des öffentlichen Raums zu beseitigen, sollte ein 

Barrierefrei-Konzept erstellt werden.  

 Folgenden Maßnahmen sollten dabei umgesetzt werden: 

�e Schaffung von zusätzlicher Barrierefreiheit im Bereich der Innenstadt 

�e Bordsteinabsenkung 

�e Riffelung an Haltestellen für sehbehinderte Menschen 

�e Beleuchtung sicherstellen Bushaltestellen barrierefrei gestalten 

�e Sanierung oder Neubau der Fußgängerbrücke am Bahnhof 

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

�e Bestands- und Bedarfsanalyse 

�e Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 

�e (bauliche) Umsetzung der Maßnahmen 

�e Mögliche Akteur_innen: Stadtverwaltung Bergen a. R., Senior_innenbeirat, 

Allgemeiner Behindertenverband in Mecklenburg-Vorpommern e.V., 

betroffene Bürger_innen  

PROJEKTKOSTEN �e Erstellung Konzept: 6�ì�X�ì�ì�ì���¦ 

�e Umsetzung: in Abhängigkeit vom Konzept 

FINANZIERUNG �e EFRE 

�e KfW-Bank: IKK �t Barrierearme Stadt  

�e BMWSB: Städtebauförderprogramme 
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Schlüsselmaßnahme  4. Mobilitätskonzept  

VERORTUNG  Stadtgebiet und das Umland 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

langfristig 

HANDLUNGSFELD HF 5: Mobilität & Verkehr 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 5.2 Die Mobilitätssituation für alle Verkehrsmittel und Fortbewegungsarten 

(insb. Rad und Fußverkehr, E-Mobilität�U�Y) verbessern, dabei auch die 

Schnittstellen zwischen den Verkehrsarten berücksichtigen und einen Umstieg 

ermöglichen 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Die Verkehrsinfrastruktur sollte auf die Bedarfe und Bedürfnisse der 

Bürger_innen aller Generationen angepasst werden. Um eine sichere 

Infrastruktur zu gewährleisten bedarf es insbesondere in der Bergener 

Innenstadt einer umfangreichen Weiterentwicklung und Verbesserung der 

bestehenden Verhältnisse. Bei einer Neuausrichtung der Mobilität sind alle 

Verkehrsteilnehmer_innen gleichberechtigt zu berücksichtigen und jeweilige 

Bedarfe individuell abzuwägen. Der Fokus sollte dabei insbesondere auf den 

Ausbau der E-Mobilität gesetzt werden.  

In einem Mobilitätskonzept sollten Bedarfe und Bestand analysiert werden und 

folgende Maßnahmen umgesetzt werden:  

�e mehr Radwege: Radinfrastruktur in das Umland ausbauen  

�e mehr Fußgängerüberwege und Fahrradstreifen 

�e Innenstadtverkehr: gezieltes Parkleitsystem; z.B. Telekom-Parkplatz und 

Parkplatz am Rugard 

�e Verbesserung der Ladeinfrastruktur der E-Mobilität 

verkehrliche Maßnahmen:  

�e Installieren von Ampeln oder Fußgängerüberwegen (Infrastruktur Edeka 

Bergen-Süd und Altstadtschule) 

�e generell Zebrastreifen vor Schulen oder Bedarfsampeln 

�e Erschließen des restlichen Gebietes im Gewerbegebiet Tilzow-Hof; Sanierung 

Industriestraße (grundhafter Ausbau) 

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

�e Kooperation und Absprachen mit lokalen Akteur_innen (z.B. 

Verkehrsbetreiber) 

�e Umsetzung von bereits bestehenden �W�o���v�µ�v�P���v���~�Z�����À���Œ�l���Z�Œ�•�l�}�v�Ì���‰�š�Y�• 

�e Mögliche Akteur_innen: Stadtverwaltung Bergen a. R., anliegende 

Grundstückseigentümer_innen und Gewerbetreibende, Verkehrsgesellschaft 

Vorpommern-Rügen mbH (VVR) 
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PROJEKTKOSTEN �e Erstellung Konzept: k.A. 

�e Umsetzung: in Abhängigkeit vom Konzept und von bereits bestehenden 

Planungen 

FINANZIERUNG �e EFRE 

�e BMDV: Sonderprogramm Stadt und Land 

�e BMDV: Modellprojekte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs 

�e BMDV: Innovative Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland 

�e BMWSB: Städtebauförderung 

�e KfW: IKK �t Nachhaltige Mobilität 

 

Maßnahme 5. Kinder- und Jugendbeirat (re-)aktivieren 

VERORTUNG  Stadtgebiet 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

Langfristig 

HANDLUNGSFELD HF 1: Bildung, Kultur & Kunst 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 1.3 Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen an der Stadtentwicklung 

ermöglichen und fördern 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Um Kindern und Jugendlichen die Teilhabe an kommunalpolitischen Prozessen 

und Entscheidungen zu ermöglichen und ihre Beteiligung an der 

Stadtentwicklung zu fördern, sollte der Kinder- und Jugendbeirat reaktiviert 

werden.  

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

�e Befragung 

�e Erarbeitung von Maßnahmen 

�e Umsetzung von Maßnahmen 

�e Mögliche Akteur_innen: Stadtverwaltung Bergen a. R., Kinder und 

Jugendliche, Bürger_innen 

PROJEKTKOSTEN - 

FINANZIERUNG - 

 

  



 

SEITE 113 

Maßnahme 6. �^�š�����š�u���Œ�l���š�]�v�P�l�}�v�Ì���‰�š���c�/�v�•���o-Hauptstadt�  ̂

VERORTUNG  Stadtgebiet, v.a. Innenstadt 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

kurz- und langfristig 

HANDLUNGSFELD HF 7: Standortmanagement & Stadtmarketing 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 7.4 Einen Beitrag zur Identifikation und Verbundenheit mit der Stadt und 

Region leisten 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Attraktivität und Marketing einer Stadt für die eigenen Bürger_innen haben auch 

eine positive Wirkung nach außen. Bei der Entwicklung eines 

Stadtmarketingkonzepts für Bergen a. R. sollen das Heimatgefühl und die 

Verbundenheit der Menschen mit der Stadt berücksichtigt und das Potenzial der 

Insel-Hauptstadt hervorgehoben werden.  

Im Rahmen des Stadtmarketingkonzeptes "Insel-Hauptstadt" sollten folgende 

Maßnahmen umgesetzt werden:  

�e Identifikation auch für neu Hinzuziehende erhöhen  

�e neue Veranstaltungskonzepte entwickeln und reaktivieren  

�e Leerstandsmanagement �t Etablierung neuer Nutzungen 

�e Plakette für "vorbildliches Anwesen" (Grundstückspflege) 

�e Kommunikation zur Verwaltung stärken (Abt. Kultur) - Qualifizierung des 

Online-Portals 

�e gemeinsames Rügen-Marketing 

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

�e Erstellung neuer Veranstaltungskonzepte 

�e Durchführung von Beteiligungsveranstaltungen  

�e Mögliche Akteur_innen: Stadtverwaltung Bergen a. R., Anwohner_innen, 

Vereinsnetzwerke, Gewerbetreibende 

PROJEKTKOSTEN �e Erstellung des Konzeptes: ca. 4�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì���¦ 

�e Kosten für Umsetzungsmaßnahmen in Abhängigkeit des Konzepts: 100.000,00 

�¦���º�����Œ���u���Z�Œ���Œ�����:���Z�Œ�� 

FINANZIERUNG �e BMWSB: Städtebauförderung 

�e BMWSB: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 

�e ���D�t�<�W�� �'���u���]�v�•���Z���(�š�•���µ�(�P�������� �c�s���Œ�����•�•���Œ�µ�v�P�� �����Œ�� �Œ���P�]�}�v���o���v��

�t�]�Œ�š�•���Z���(�š�•�•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ�^���~�'�Z�t�•  
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Maßnahme 7. Digitalisierung, Breitbandausbau fortsetzen 

VERORTUNG  Stadtgebiet, Ortsteile 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

langfristig 

HANDLUNGSFELD HF 8: Wirtschaft & Arbeit 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 8.6 Bürokratieabbau (Digitalisierung) 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Die Kernstadt Bergen a. R. besitzt bereits eine gute Breitbandabdeckung. 

Insbesondere in den umliegenden Ortsteilen fehlt diese jedoch noch. Hier 

besteht Bedarf an einem zeitigen Ausbau und Modernisierung des Breitbandes. 

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

Mögliche Akteur_innen:  

�e Stadtverwaltung Bergen a. R. 

�e Private Unternehmen 

PROJEKTKOSTEN - 

FINANZIERUNG �e EFRE 

�e �D�/�������D�s�W���&�‚�Œ�����Œ�µ�v�P�������Œ�����]�P�]�š���o���v���d�Œ���v�•�(�}�Œ�u���š�]�}�v
®�~���]�P�]�d�Œ���v�•�• 

�e KfW-Bank: Investitionskredit Digitale Infrastruktur 

�e Bundesförderung Breitband 
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Schlüsselmaßnahme  8. Klimaschutzkonzept 

VERORTUNG  Waldgebiet (Bergener Stadtwald �t Raddas, Rugard und Stadthof) 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

Mittelfristig 

HANDLUNGSFELD HF 6: Energie & Umwelt 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 6.1 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen eruieren und deren 

Umsetzung sicherstellen 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Die Stadt Bergen a. R. benötigt ein Klimaschutzkonzept. Dieses setzt Ziele und 

gibt den Rahmen dafür, die Klimaziele zu erreichen. Die Erstellung und 

Umsetzung sind daher erste nötige Schritte. 

Als eine der Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts soll der Klimawald weiter 

aufgeforstet werden. Damit diese Wälder nachhaltig weiterbestehen können, ist 

es notwendig, die Anpflanzungen fortzusetzen und ein Baumpflanzprogramm zu 

etablieren.  

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes sollten folgende Maßnahmen umgesetzt 

werden:  

�e Klimawald (Fortsetzung) 

�e Baumpflanzprogramm: 

�e Neubepflanzung entsprechend angepasster Baumarten 

�e inkl. Wassersäcke für Bewässerung 

�e Baumpatenschaften für Pflege und Bewässerung 

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

Mögliche Akteur_innen:  

�e Stadtverwaltung Bergen a. R. 

�e Forstamt Rügen 

�e Landesforst Mecklenburg- Vorpommern 

PROJEKTKOSTEN �e Umsetzung von Maßnahmen in Abhängigkeit des Konzepts 

FINANZIERUNG �e BMWK: Klimaschutzinitiative �t Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld 

(Kommunalrichtlinie)  

�e BMWK: Klimaschutzinitiative �t Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte 

�e EU-LIFE-Programm für die Umwelt und Klimapolitik 

�e BMWSB/ KfW: Energetische Stadtsanierung 

�e LFI MV: Klimaschutz-Projekte in nicht wirtschaftlich tätigen Organisationen 
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�e LFI MV: Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen 

 

 

Schlüsselmaßnahme 9. Entwicklung des ehemaligen Polizeigebäudes (Hort Grundschule Altstadt) 

VERORTUNG  Stadtgebiet 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

mittelfristig 

HANDLUNGSFELD HF 1: Bildung, Kultur & Kunst 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 1.7 vorhandene Räume sichern und Bedarfe (Beteiligung) überprüfen, ggf. 

anpassen (vor Neubau vorhandene nicht mehr genutzte Räumen umnutzen) 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

������ �]�v�� �����Œ�� �'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o���� �c���o�š�•�š�����š�^�� �h�u�����µ���Œ�����]�š���v�� ���Œ�(�}�Œ�����Œ�o�]���Z�� �•�]�v���U�� �Á�]�Œ���� ���]�v����

neue Schule in der Stadt benötigt. Um diesen Bedarf zu decken, sollte das alte 

Polizeigebäude entwickelt und genutzt werden. 

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

Mögliche Akteuer_innen: 

�e Stadtverwaltung Bergen auf Rügen 

PROJEKTKOSTEN Es steht noch die Machbarkeitsstudie aus, aus der sich die Möglichkeiten und die 

voraussichtlichen Kosten ergeben. 

FINANZIERUNG Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung  
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Schlüsselmaßnahme 10. Modernisierung der �Z���P�]�}�v���o���v���^���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^ 

VERORTUNG  Stadtgebiet 

DURCHFÜHRUNGS-
ZEITRAUM 

mittelfristig 

HANDLUNGSFELD HF 3: Bauen & Wohnen 

HANDLUNGSFELDZIEL HFZ 3.7 Schulstandorte an Bedarfe anpassen 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

 

Um Kindern und Jugendlichen einen guten Schulalltag und das qualitative Lernen 

zu ermöglichen, ist es notwendig die bestehende Infrastruktur zu sanieren und 

zu modernisieren. Dabei ist vor allem auch auf moderne Sicherheitsstandart zu 

achten. 

Folgende Maßnahme sollte für eine Modernisierung der Schulen umgesetzt 

werden: 

�e �Z���P�]�}�v���o���� �^���Z�µ�o���� �c���u���Z�µ�P���Œ���^�� �Ì�Á���]�š���Œ�� �����µ�����•���Z�v�]�š�š�� �~�^���v�]���Œ�µ�v�P�� �����•��

Bestandgebäudes) und dritter Bauabschnitt (Neugestaltung der Außenanlagen 

Schulhof) 

UMSETZUNG UND 

AKTEUR_INNEN  

Mögliche Akteur_innen: Stadtverwaltung Bergen auf Rügen 

PROJEKTKOSTEN �����]�������Œ���<�}�•�š���v�•���Z���š�Ì�µ�v�P���î�ì�í�ô���Á�µ�Œ�����v���P�Œ�}�����ð�X�ò�ì�ì�X�ì�ì�ì�U�ì�ì���¦���À���Œ���v�•���Z�o���P�š�X�� 

FINANZIERUNG Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung 
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Hier folgt die Auflistung der Schlüsselmaßnahmen (farblich markiert) und aller weiteren Maßnahmen. 

NR INHALT DER MASSNAHME 
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1 
Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die 

Freiwillige Feuerwehr  X     
  

2 

Modernisierung und Ergänzung öffentlicher 

Sportanlagen: 

- Neubau der Turnhalle Grundschule Altstadt 

- �'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^���^���v�]���Œ�µ�v�P���µ�v����

Neubau des Sportplatzes 

- �^���v�]���Œ�µ�v�P�������Œ���^�‰�}�Œ�š�Z���o�o���������Œ���'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o�����c���u��

�Z�µ�P���Œ���^ 

- Neubau einer Multifunktionshalle (Sporthalle 

und eines Mehrgenerationenhauses) im B-

Plangebiet des Sportschwimmbades 

- Sanierung der Sporthalle der Regionalen Schule 

�c���u���Z�µ�P���Œ���^ 

- Sanierung der Sporthalle an der 

Volkshochschule 

- Sanierung der Sporthalle der Regionalen Schule 

�c���u���P�Œ�º�v���v�������Œ�P�^ 

- Sanierung Skateplatz 

   X   

  

3 

Konzept Barrierefreiheit: 

- Schaffung von zusätzlicher Barrierefreiheit im 

Bereich der Innenstadt 

- Bordsteinabsenkung 

- Riffelung an Haltestellen für sehbehinderte 

Menschen 

  X    
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- Beleuchtung sicherstellen Bushaltestellen 

barrierefrei gestalten 

- Sanierung oder Neubau der Fußgängerbrücke 

am Bahnhof 

4 

Mobilitätskonzept: 

- mehr Radwege: Radinfrastruktur in das Umland 

ausbauen  

- neue Radverbindungen als Querverbindungen 

einrichten, nicht genutzte Straßen hierfür 

qualifizieren; z.B. Storchennest Richtung 

Ralswiek 

- kl. Busse als Shuttle-Service (autonomes Fahren) 

- mehr Fußgängerüberwege und Fahrradstreifen 

- Innenstadtverkehr: gezieltes Parkleitsystem; z.B. 

Telekom-Parkplatz und Parkplatz am Rugard 

- verkehrliche Maßnahmen:  

- Installieren von Ampeln oder 

Fußgängerüberwegen (Infrastruktur Edeka 

Bergen-Süd  

- generell Zebrastreifen vor Schulen oder 

Bedarfsampeln 

- Erschließen des zweiten Abschnittes des 

Gewerbegebiets Tilzow-Hof  

    X  

  

5 Kinder- und Jugendbeirat (re-)aktivieren X        

6 �^�š�����š�u���Œ�l���š�]�v�P�l�}�v�Ì���‰�š���c�/�v�•���o-�,���µ�‰�š�•�š�����š�^       X  
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- Identifikation auch für neu Hinzuziehende 

erhöhen  

-neue Veranstaltungskonzepte entwickeln und 

reaktivieren 

- Leerstandsmanagement �t neue Nutzungen 

etablieren 

-Plakette für "vorbildliches Anwesen" 

(Grundstückspflege) 

- Kommunikation zur Verwaltung stärken �t 

Qualifizierung des Online-Portals 

7 Digitalisierung, Breitbandausbau fortsetzen        X 

8 

Klimaschutz: 

- Klimawald soll gepflanzt werden �t Fortsetzung 

- Baumpflanzprogramm: 

- Neubepflanzung entsprechend angepasster 

Baumarten 

- inkl. Wassersäcke für Bewässerung 

- Baumpatenschaften für Pflege und Bewässerung 

     X 

  

9 Entwicklung des ehemaligen Polizeigebäudes X        

10 

Modernisierung der Regionalen Schule �c���u��

�Z�µ�P���Œ���^: 

- �Z���P�]�}�v���o�����^���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^���Ì�Á���]�š���Œ��

Bauabschnitt (Sanierung des Bestandgebäudes) 

und dritter Bauabschnitt (Neugestaltung der 

Außenanlagen Schulhof) 

  X    
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 - Verschattung des Pausenhofes der Grundschule 

�c���u���Z�µ�P���Œ���^ 

11 
Sicherstellung und bedarfsgerechte Anpassung der 

Kindertagesstätten- und des Schulangebots X      
  

12 
���]�����c�d�}�Œ���������Œ���^�š�����š�^�����µ�(�Á���Œ�š���v�U���‰�}�•�]�š�]�À���•��

Willkommen   X    
  

13 

Neugestaltung des Marktes und der Innenstadt als 

Einheit  

- Parksituation  

- Verkehrsberuhigung 

- Brunnen 

  X    

  

14 

Konzept Wirtschaft: 

- Fachkräfte sichern und anwerben 

- Ausbildungszentrum entwickeln 

- Kooperationen mit Ausbildern stärken 

      

  

X 

15 

Problematik Hundekot: 

- Aufstellen von Mülleimern und Behältern mit 

Tüten 

- Einsatz von Ordnungsstrafen (Bußgelder oder 

Sozialarbeit) 

- Leinenpflicht in Satzung aufnehmen 

  X    

  

16 

Entwicklung des Bahnhofquartiers (inkl. 

Busbahnhof und Parkplätzen) zu einem "Tor der 

Stadt" �t Gespräche mit der Deutschen Bahn - 

Leitsystem (fußläufig) 

  X    
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17 
Begegnungsstätte Innenstadt einrichten; z.B. in 

MIZ, Musikschule  X     
  

18 Seniorentreff in der Altstadt   X       

19 Pflege der Internetseite �t Einsatz sozialer Medien  X       

20 

Überprüfung und ggf. Anpassung der 

Gestaltungssatzung sowie Erweiterung (nicht nur 

Innenstadt) 
  X    

  

21 

mehr freizugängliche Grünflächen mit 

Bewegungsräumen: Mountainbikestrecke, 

attraktivere gestaltete Skateanlage (bspw. neue 

Rampen), neuen Fußballplatz und neuen Belag auf 

dem Boltzplatz, BMX-Anlage mit Halfpipe 

   X   

  

22 Mehrgenerationenspielplatz entwickeln    X     

23 
Konzept mit Kinder- und Jugendbeteiligung:  

Neugestaltung des Skateparks in Rotensee 
X      

  

24 

Erhaltung des Stadtwaldes Raddas 

�~���Œ�Z�}�o�µ�v�P�•�P�����]���š�•�U�����v�š�Á�]���l�o�µ�v�P���Ì�µ�u���c���l�š�]�À�‰���Œ�l�^�U��

Erreichbarkeit absichern 
     X 

  

25 

Kampagne zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades 

von Treffpunkten und Begegnungsorten �t 

Identifikation und Sensibilisierung  
 X     

  

26 

mehr legalisierte Flächen zum Sprühen; Konzept 

(weitere Flächen) recherchieren, ggf. Wettbewerb 

ausloben 
X      
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27 

Umsetzung von Maßnahmen aus der 

Spielleitplanung: 

Fußballplatz des ehem. Gymnasiums qualifizieren, 

Betonfläche erschließen  

--> generationsübergreifend mit Lauf-

/Fahrradstrecke, Tischtennis, Kegelbahn, 

Sitzbänken, Begrünung und Grillplatz 

 X     

  

28 

Konzept Mehrfachnutzung: 

Umnutzung von vorhandenen Flächen, z.B. Alter 

Friedhof hinter Kloster/Brunnen  

--> Spielleitplanung für Recherche der Flächen  

Öffnung des Schulhofes nach Schulschluss 

   X   

  

29 
Naturlern- und Lehrpfade erweitern, Aufstellen 

eines Memorys; z.B. Thema Vögel      X 
  

30 
Umsetzung von Maßnahmen aus dem 

Stadtmarketingkonzept       
X  

31 

Hinweisschilder zu Namensgebungen etc. an 

Gebäuden und Straßennamen, Informationen über 

QR-Codes zur Verfügung stellen 
X      

  

32 B-Plan Einzelhandel       X  

33 
Bewegungsparcours in der Stadt/ Spielstationen/ 

"grünes Bewegungsband"    X   
  

34 
Qualifizierung des Wochenmarktes (Ort, Häufigkeit, 

Angebote) durch ein Marktmanagement       
X  
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35 

�t�]�o���Á�]���•���v�����v�‰�(�o���v�Ì���v�U���c�h�Œ�����v���'���Œ�����v�]�v�P��

�~�&�o�����Z���v�•�^���Ì�µ�u���P���u���]�v�•���u���v�������Á�]�Œ�š�•���Z���(�š���v��

errichten; z.B. Erdbeeren 
     X 

  

36 Spielleitplanung    X     

37 Kreisverkehre gestalten / verschönern   X      

38 

Auffällige und einfallsreiche Gestaltung der 

Mülleimer nach Berliner Vorbild (z.B. "was du 

�Z���µ�š�����l���v�v�•�š�������•�}�Œ�P���v�^���l���—�'�]�����'�µ�u�u�]�—�l���—���}�Œ�‰�µ�•��

für alle Delicti" "Hau rein!" / "für die Zigarette 

�����v�����Z�^ 

  X    

  

 

Hinweis zur Finanzierung  

Die Maßnahmen werden durch stadteigene Haushaltsmittel und Fördermittel finanziert. In den 

Maßnahmenblättern sind nur die ergänzenden Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen 

aufgelistet. 
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5.2 Verortung der Maßnahmen  

Abb.  78: verortbare Maßnahmen 
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Quelle: die raumplaner, 2023 

 

5.3 Monitoring Stadtentwicklung und Erfolgskontrolle 

Bergen a. R. ist Heimat und Lebensmittelpunkt für seine Bürger_innen. Die zentrale Aufgabe der 

Entwicklung wird sein, dies zu bewahren. Ein stetiger Prozess ist hierfür nötig, der eine Anpassung an 

sich verändernde Bedarfe und Voraussetzungen ermöglicht. Eine weitsichtige und integrative Planung 

bzw. Umsetzung und frühzeitige Beteiligung sind hierfür elementar, um Interessen- und 

Nutzungskonflikten bestenfalls vorzubeugen und bestehende Missstände zu beseitigen. Von zentraler 

Bedeutung für die Sicherung der Lebensqualität der Stadt ist u. a. die Verfügbarkeit von bezahlbarem 

Wohnraum, eines ausreichenden Sozial-, Freizeit- und Konsumangebots für Bürger, einer sicheren, 

barrierefreien Mobilität, einer funktionierenden Gesundheitsversorgung und attraktiven 

Naherholungsmöglichkeiten. Zusätzlich will die Stadt die städtebauliche, freiraumplanerische und 

infrastrukturelle Entwicklung der Stadt vorantreiben.  

Der Klimawandel und der demographische Wandel stellen auch Bergen a. R. vor große 

Herausforderungen. Mit einer Klimaanpassung sowie der Umstellung auf nachhaltigere 

Wertschöpfungsformen und Energieversorgung soll die Stadt zukunftsfähig bleiben. Die Integration 

mit all ihren Facetten erfordert ein Verständnis innerhalb der Stadtgesellschaft. 

Ein Monitoring der Stadtentwicklung und die Erfolgskontrolle müssen stetig nachgehalten werden. 

Hierdurch wird die Stadt prüfen, inwieweit sie ihre formulierten Ziele mit der Umsetzung einzelner 

Maßnahmen erreichen konnte bzw. ob Veränderungen der Rahmenbedingungen Korrekturen an der 

Strategie nötig machen. Ein solches Monitoring ist nicht nur für das Verwaltungshandeln notwendig, 

vielmehr müssen auch eingesetzte Fördermittel evaluiert und deren Nutzen entsprechend 

dokumentiert werden. Das ISEK ist ein Prozessdokument, das fortwährend weiterentwickelt und 

entsprechend angepasst werden muss. 
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3 SCHLÜSSELMAßNAHMEN UND WEITERE MAßNAHMEN 

NR SCHLÜSSELMASSNAHMEN Handlungsfeld Handlungsfeldziel Priorität  
(hoch/ mittel/ gering) 

1 
Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr 
Bergen auf Rügen 

Handlungsfeld 2: 
Gemeinwesen 

Absicherung einer ausreichenden Gefahrenab-
wehr, u.a. ausreichende Kapazitäten bei der 
Feuerwehr 
 

Hoch 

2 

Modernisierung und Ergänzung öffentlicher Sportanlagen: 
- Neubau der Turnhalle Grundschule Altstadt 
- �'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^��Sanierung und Neubau des Sport-

platzes 
- Sanierung und Neubau des Sportplatzes der Grundschule 

�c���u���Z�µ�P���Œ���^ 
- �^���v�]���Œ�µ�v�P�������Œ���^�‰�}�Œ�š�Z���o�o���������Œ���'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^ 
- Neubau einer Multifunktionshalle (Sporthalle und eines 

Mehrgenerationenhauses) im B-Plangebiet des Sport-
schwimmbades 

- �^���v�]���Œ�µ�v�P�������Œ���^�‰�}�Œ�š�Z���o�o���������Œ���Z���P�]�}�v���o���v���^���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^ 
- Sanierung der Sporthalle an der Volkshochschule 
- �^���v�]���Œ�µ�v�P�������Œ���^�‰�}�Œ�š�Z���o�o���������Œ���Z���P�]�}�v���o���v���^���Z�µ�o�����c���u���P�Œ�º�v���v��

�����Œ�P�^ 
- Sanierung Skateplatz 

 

Handlungsfeld 4:  
Sport, Bewegung & 
Gesundheit 
 

Gesundheits- und Sportangebote für Alle 
durch Qualifizierung öffentlicher Sportstätten 
schaffen �t Öffnung der Sportstätten für den 
Individualsport 

Hoch 

3 

Konzept Barrierefreiheit: 
- Schaffung von zusätzlicher Barrierefreiheit im Bereich der In-

nenstadt 
- Bordsteinabsenkung 
- Riffelung an Haltestellen für sehbehinderte Menschen 
- Beleuchtung sicherstellen Bushaltestellen barrierefrei gestal-

ten 
- Sanierung oder Neubau der Fußgängerbrücke am Bahnhof 

 

Handlungsfeld 3:  
Bauen & Wohnen 
 

 

 

 

 

 

Die Barrierefreiheit gewährleisten Hoch 
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4 

Mobilitätskonzept: 
- mehr Radwege: Radinfrastruktur in das Umland ausbauen 
- mehr Fußgängerüberwege und Fahrradstreifen 
- Innenstadtverkehr: gezieltes Parkleitsystem; z.B. Telekom-

Parkplatz und Parkplatz am Rugard 
- Verbesserung der Ladeinfrastruktur der E-Mobilität 
- verkehrliche Maßnahmen: 

- Installieren von Ampeln oder Fußgängerüberwegen (Inf-
rastruktur Edeka Bergen-Süd und Altstadtschule) 

- generell Zebrastreifen vor Schulen oder Bedarfsampeln 
- Erschließen des restlichen Gebietes im Gewerbegebiets 

Tilzow; Sanierung Industriestraße (grundhafter Ausbau) 
 

Handlungsfeld 5: 
Mobilität & Ver-
kehr 

Die Mobilitätssituation für alle Verkehrsmittel 
und Fortbewegungsarten (MIV, ÖPNV (Bahn, 
Bus), Rad und Fußverkehr, E-Mobilität) ver-
bessern, dabei auch die Schnittstellen zwi-
schen den Verkehrsarten berücksichtigen und 
ein Umstieg ermöglichen 

Hoch 

5 
Kinder- und Jugendbeirat (re-)aktivieren Handlungsfeld 1:  

Bildung, Kultur & 
Kunst 

Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen an 
der Stadtentwicklung ermöglichen und för-
dern 
 

Hoch 

6 

�^�š�����š�u���Œ�l���š�]�v�P�l�}�v�Ì���‰�š���c�/�v�•���o-�,���µ�‰�š�•�š�����š�^�W 
- Identifikation auch für neu Hinzuziehende erhöhen 
- neue Veranstaltungskonzepte entwickeln und reaktivieren; 

z.B. Lichterfest, Schaufenster-Wettbewerbe, Mitternachts-
shopping, Handwerkermarkt 

- Leerstandsmanagement 
- Plakette für "vorbildliches Anwesen" (Grundstückspflege) 
- Kommunikation zur Verwaltung stärken (Abt. Kultur) - Quali-

fizierung des Online-Portals 
- evtl. auch gemeinsames Rügen-Marketing 

Handlungsfeld 7: 
Standortmanage-
ment & Stadtmar-
keting 

Einen Beitrag zur Identifikation und Verbun-
denheit mit der Stadt und Region leisten 

Hoch 

7 Digitalisierung, Breitbandausbau fortsetzen Handlungsfeld 8: 
Wirtschaft & Arbeit 

Bürokratieabbau (Digitalisierung) Hoch 

8 

Klimaschutzkonzept (s. auch Forderungskatalog FFF) 
- Klimawald soll gepflanzt werden �t Fortsetzung 
- Baumpflanzprogramm: 
- Neubepflanzung entsprechend angepasster Baumarten 
- inkl. Wassersäcke für Bewässerung 
- Baumpatenschaften für Pflege und Bewässerung 

Handlungsfeld 6:  
Energie & Umwelt 
 

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnah-
men eruieren und deren Umsetzung sicher-
stellen 

Hoch 
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9 

Entwicklung des ehemaligen Polizeigebäudes (Hort Grundschule Alt-
stadt) 

Handlungsfeld 1: 
Bildung, Kultur & 
Kunst 

vorhandene Räume sichern und Bedarfe (Be-
teiligung) überprüfen, ggf. anpassen (vor Neu-
bau vorhandene nicht mehr genutzte Räumen 
umnutzen) 
 

3x hoch, 3x mit-
tel 

10 

Modernisierung der Regionalen Schule �c���u���Z�µ�P���Œ���^: 
- �Z���P�]�}�v���o�����^���Z�µ�o�����c���u���Z�µ�P���Œ���^���Ì�Á���]�š���Œ�������µ�����•���Z�v�]�š�š���~�^���v�]���r

rung des Bestandgebäudes) und dritter Bauabschnitt (Neuge-
staltung der Außenanlagen Schulhof) 
 

Handlungsfeld 3:  
Bauen & Wohnen 
 

Schulstandorte an Bedarfe anpassen Hoch 

 

 

 

NR MASSNAHMEN - Priorität hoch HF Handlungsfeldziel Priorität  
(hoch/ mittel/ gering) 

11 
Sicherstellung und bedarfsgerechte Anpassung der Kinderta-
gesstätten- und des Schulangebots 

Handlungsfeld 1:  
Bildung, Kultur & 
Kunst 

Kindertagesstätten (0 bis 10 Jahre): Plätze für 
alle Kinder anbieten / Personal absichern 
(auch in Schulen) 
 

Hoch 

12 

���]�����c�d�}�Œ���������Œ���^�š�����š�^�����µ�(�Á���Œ�š���v�U���‰�}�•�]�š�]�À���•���t�]�o�o�l�}�u�u���v Handlungsfeld 3:  
Bauen & Wohnen 
 

Eine Willkommenssituation herstellen mit 
Blick auf die Ausgestaltung von Ortseingän-
gen, Wegeführungen und des Bahnhofsumfel-
des 
 

Hoch 

13 

Neugestaltung des Marktes und der Innenstadt als Einheit  
- Parksituation  
- Verkehrsberuhigung 
- Brunnen 

 

Handlungsfeld 3:  
Bauen & Wohnen 
 

Die Aufenthaltsqualität am Marktplatz erhö-
hen (Gestaltung und Verringerung der Lärm-
belästigung) 

Hoch 
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14 

Konzept Wirtschaft: 
- Fachkräfte sichern und anwerben 
- Ausbildungszentrum entwickeln 
- Kooperationen mit Ausbildern stärken 

 

Handlungsfeld 8: 
Wirtschaft & Ar-
beit 
 

Dem Fachkräftemangel begegnen und aktiv 
entgegenwirken 
 
 

Hoch 

15 

Problematik Hundekot: 
- Aufstellen von Mülleimern und Behältern mit Tüten 
- Einsatz von Ordnungsstrafen (Bußgelder oder Sozialar-

beit) 
- Leinenpflicht in Satzung aufnehmen 

 

Handlungsfeld 3:  
Bauen & Wohnen 
 

Eine saubere und schöne Stadt absichern 3x hoch, 3x mittel 

16 

Entwicklung des Bahnhofquartiers (inkl. Busbahnhof und Park-
plätzen) zu einem "Tor der Stadt" �t Gespräche mit der Deut-
schen Bahn - Leitsystem (fußläufig) 
 

Handlungsfeld 3:  
Bauen & Wohnen 
 

Eine Willkommenssituation herstellen mit 
Blick auf die Ausgestaltung von Ortseingän-
gen, Wegeführungen und des Bahnhofsumfel-
des 
 

3x hoch, 3x mittel 

17 
Begegnungsstätte Innenstadt einrichten; z.B. in MIZ, Musik-
schule 

Handlungsfeld 2: 
Gemeinwesen 

Treffpunkte und Begegnungsstätten für alle 
Generationen erschaffen, erhalten und be-
kannt machen 
 

3x hoch, 3x mittel 

18 
Seniorentreff in der Altstadt  Handlungsfeld 2: 

Gemeinwesen 
Treffpunkte und Begegnungsstätten für alle 
Generationen erschaffen, erhalten und be-
kannt machen 
 

3x hoch, 3x mittel 

 

NR MASSNAHMEN �t Priorität mittel HF Handlungsfeldziel Priorität  
(hoch/ mittel/ gering) 

19 Pflege der Internetseite �t Einsatz sozialer Medien Handlungsfeld 2: 
Gemeinwesen 
 

Die Kommunikation fördern Mittel 

20 Überprüfung und ggf. Anpassung der Gestaltungssatzung sowie 
Erweiterung (nicht nur Innenstadt) 

Handlungsfeld 3:  
Bauen & Wohnen 

Neues Bauen einfügen in die Stadtgestaltung Mittel 
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21 mehr freizugängliche Grünflächen mit Bewegungsräumen: 
Mountainbikestrecke, attraktivere gestaltete Skatanlage (bspw. 
neue Rampen), neuen Fußballplatz und neuen Belag auf dem 
Boltzplatz, BMX-Anlage mit Halfpipe 

Handlungsfeld 4:  
Sport, Bewegung 
& Gesundheit 
 

Potenzialflächen für Sport-, Spiel- und Freizeit-
aktivitäten im öffentlichen Raum identifizieren 
und qualifizieren, dabei auch Mehrfachnut-
zungspotenziale analysieren, z.B. Mehrfach-
nutzung von Schulhofflächen nach Beendigung 
des Schulbetriebs am Nachmittag und an Wo-
chenenden 

Mittel 

22 Mehrgenerationenspielplatz entwickeln Handlungsfeld 4:  
Sport, Bewegung 
& Gesundheit 
 

Potenzialflächen für Sport-, Spiel- und Freizeit-
aktivitäten im öffentlichen Raum identifizieren 
und qualifizieren, dabei auch Mehrfachnut-
zungspotenziale analysieren, z.B. Mehrfach-
nutzung von Schulhofflächen nach Beendigung 
des Schulbetriebs am Nachmittag und an Wo-
chenenden 
 

Mittel 

23 Konzept mit Kinder- und Jugendbeteiligung:  
- Neugestaltung des Skaterparks in Rotensee 

Handlungsfeld 1:  
Bildung, Kultur & 
Kunst 

Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen an 
der Stadtentwicklung ermöglichen und för-
dern 
 

Mittel 

24 Erhaltung des Stadtwaldes Raddas (Erholungsgebiet), Entwick-
lung zum �c���l�š�]�À�‰���Œ�l�^�U�����Œ�Œ���]���Z�����Œ�l���]�š�������•�]���Z���Œ�v 

Handlungsfeld 6:  
Energie & Umwelt 
 

Grün- und Freiflächen erhalten und attraktive-
ren 

Mittel 

25 Kampagne zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Treff-
punkten und Begegnungsorten �t Identifikation und Sensibilisie-
rung  
 

Handlungsfeld 2: 
Gemeinwesen 

Treffpunkte und Begegnungsstätten für alle 
Generationen erschaffen, erhalten und be-
kannt machen 

Mittel 

26 mehr legalisierte Flächen zum Sprühen; Konzept (weitere Flä-
chen) recherchieren, ggf. Wettbewerb ausloben 

Handlungsfeld 1:  
Bildung, Kultur & 
Kunst 

Kunst im öffentlichen Raum ermöglichen Mittel 

27 Umsetzung von Maßnahmen aus der Spielleitplanung: 
- Fußballplatz des ehem. Gymnasiums qualifizieren, Be-

tonfläche erschließen --> generationsübergreifend mit 

Handlungsfeld 2: 
Gemeinwesen 
 

Begegnungsorte der sozialen und kulturellen 
Infrastruktur innerhalb und außerhalb des öf-
fentlichen Raums für alle Generationen schaf-
fen 

Mittel 
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Lauf-/Fahrradstrecke, Tischtennis, Kegelbahn, Sitzbän-
ken, Begrünung und Grillplatz 

 

28 Konzept Mehrfachnutzung: 
- Umnutzung von vorhandenen Flächen, z.B. Alter Fried-

hof hinter Kloster/Brunnen --> Spielleitplanung für Re-
cherche der Flächen  

- Öffnung des Schulhofes nach Schulschluss 
 

Handlungsfeld 4:  
Sport, Bewegung 
& Gesundheit 

Mehrfachnutzungspotenziale analysieren, Ge-
sundheits- und Sportangebote für Alle durch 
Qualifizierung öffentlicher Sportstätten schaf-
fen �t Öffnung der Sportstätten für den Indivi-
dualsport 

Mittel 

29 Naturlern- und Lehrpfade erweitern, Aufstellen eines Memo-
rys; z.B. Thema Vögel 
 

Handlungsfeld 6:  
Energie & Umwelt 

Sensibilisierung für den Klimaschutz- und die 
Klimaanpassung 

Mittel 

30 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Stadtmarketingkonzept Handlungsfeld 7: 
Standortmanage-
ment & Stadtmar-
keting 
 

Einen Beitrag zur Identifikation und Verbun-
denheit mit der Stadt und Region leisten 

Mittel 

31 Hinweisschilder zu Namensgebungen etc. an Gebäuden und 
Straßennamen, Informationen über QR-Codes zur Verfügung 
stellen 

Handlungsfeld 1:  
Bildung, Kultur & 
Kunst 
 

Persönlichkeiten aus Bergen bekannt machen Mittel 

32 B-Plan Einzelhandel Handlungsfeld 7: 
Standortmanage-
ment & Stadtmar-
keting 
 

Die Innenstadt (wieder)beleben durch neue/ 
ergänzende Nutzungen 

Mittel 

33 Bewegungsparcours in der Stadt/ Spielstationen/ "grünes Be-
wegungsband" 

Handlungsfeld 4:  
Sport, Bewegung 
& Gesundheit 
 

Potenzialflächen für Sport-, Spiel- und Freizeit-
aktivitäten im öffentlichen Raum identifizieren 
und qualifizieren, dabei auch Mehrfachnut-
zungspotenziale analysieren 
 

Mittel 

34 Qualifizierung des Wochenmarktes (Ort, Häufigkeit, Angebote) 
durch ein Marktmanagement 

Handlungsfeld 7: 
Standortmanage-
ment & Stadtmar-
keting 
 

Die Innenstadt (wieder)beleben durch neue/ 
ergänzende Nutzungen 

Mittel 



 

SEITE 30 

 

NR MASSNAHMEN �t Priorität gering HF Handlungsfeldziel Priorität  
(hoch/ mittel/ gering) 

35 Wildwiesen ���v�‰�(�o���v�Ì���v�U���c�h�Œ�����v���'���Œ�����v�]�v�P���~�&�o�����Z���v�•�  ̂zum ge-
meinsamen Bewirtschaften errichten; z.B. Erdbeeren 

Handlungsfeld 6:  
Energie & Umwelt 
 

Entsiegelung und Begrünung fördern Gering 

36 Spielleitplanung Handlungsfeld 4:  
Sport, Bewegung 
& Gesundheit 
 

Potenzialflächen für Sport-, Spiel- und Freizeit-
aktivitäten im öffentlichen Raum identifizieren 
und qualifizieren, dabei auch Mehrfachnut-
zungspotenziale analysieren, z.B. Mehrfach-
nutzung von Schulhofflächen nach Beendigung 
des Schulbetriebs am Nachmittag und an Wo-
chenenden 
 

Gering 

37 Kreisverkehre gestalten / verschönern Handlungsfeld 3:   
Bauen und Woh-
nen 
 

Eine saubere und schöne Stadt absichern Gering 

38 Auffällige und einfallsreiche Gestaltung der Mülleimer nach 
Berliner Vorbild (z.B. "was du heute kannst besorgen�  ̂/ "Gib 
Gummi"/ "Corpus für alle Delicti" "Hau rein!" / "für die Ziga-
rette danach�  ̂
 

Handlungsfeld 3:  
Bauen & Wohnen 
 

Eine saubere und schöne Stadt absichern Gering 
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